
39/BV/063/2026 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 6 "Freiflächenphotovoltaikanlage am Bauernwald" 

der Gemeinde Groß Teetzleben 
hier: Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss 

Organisationseinheit: 

Fachgebiet Bau Gebäude Liegenschaften 
Datum 

05.05.2026 
Verfasser: 

Juliane Kiewitt 
Einreicher: 

 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Groß Teetzleben 
(Entscheidung) 20.05.2026 Ö 

 
Sachverhalt 
Mit Beschluss vom 17.05.2022 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß 
Teetzleben die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 
„Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen Gemeindegebiet an der 
Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen“ beschlossen.  

Am 21.03.2025 wurde das beim Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit M-V von der Gemeinde Groß Teetzleben am 01.11.2022 
beantragte Zielabweichungsverfahren mit Maßgaben genehmigt. 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
wurde im Rahmen einer öffentlichen Auslegung vom 15.11.2025 bis 
einschließlich 15.12.2025 durchgeführt.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB schriftlich am 15.11.2025 unterrichtet und aufgefordert, sich 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung zu äußern. Die bisher vorliegenden Stellungnahmen wurden bei 
der Erstellung des Bebauungsplanentwurfs mit Stand 05/2026 (Anlage 2) 
berücksichtigt. 

Der Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss ist Voraussetzung für die 
Durchführung der weiteren Verfahrensschritte. Die sich im Rahmen der 
Erörterungen und Diskussion in der Gemeindevertretung ergebenden 
Anforderungen werden eingearbeitet. Hierzu gehört auch die Festsetzung der 
Art der Baugebiete, die gemäß Beschlussfassung ggf. anzupassen ist. Die 
vorliegenden Gutachten können im Amt Treptower Tollensewinkel eingesehen 
werden.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurde angeregt, den Namen für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 „Freiflächenphotovoltaikanlage im 
westlichen Gemeindegebiet an der Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen“ 
der Gemeinde Groß Teetzleben zu ändern. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben erhält für das weitere Verfahren den 
Titel „Freiflächenphotovoltaikanlage am Bauernwald“.   

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich 
der Begründung mit Umweltbericht einschließlich der wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen und die 
beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der 
Auslegung zu benachrichtigen.  

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 



umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche 
vorher ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  

Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange zu Planentwurf und Begründung einzuholen, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann. 

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Teetzleben beschließt: 

1. die eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf werden zur Kenntnis 
genommen. Grundlage ist die tabellarische Zusammenstellung 
eingegangener Anregungen und Stellungnahmen der Behörden und Träger 
sonstiger öffentlicher Belange sowie der Verbände. Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sind nicht eingegangen.  

2. der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
erhält für das weitere Verfahren den Titel 
„Freiflächenphotovoltaikanlage am Bauernwald“.   

3. der Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 
„Freiflächenphotovoltaikanlage am Bauernwald“ wird in der 
vorliegenden Fassung vom Mai 2026 beschlossen. Der Entwurf der 
Begründung einschließlich Umweltbericht wird in der vorliegenden 
Fassung gebilligt. 

4. die gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen 
sind mindestens auf die Dauer von 30 Tagen im Internet zu 
veröffentlichen und über das zentrale Internetportal des Landes M-V 
zugänglich zu machen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet 
sind der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 der 
Gemeinde Groß Teetzleben mit der Begründung und den bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und der Vorhaben- und 
Erschließungsplan im Amt Treptower Tollensewinkel öffentlich 
auszulegen; der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in das 
Internet einzustellen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange 
von der Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung 
sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sind vorher ortsüblich bekannt zu machen. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  

5. gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem 
Begründungsentwurf einzuholen. 

6. die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 

  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

                    
   x nein        x nein   ja 

                    
    ja         einmalig     
                    

              jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

                    

    stehen zur Verfügung unter     stehen nicht zur Verfügung  

                

  Produktsachkonto:       
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

        

  Bezeichnung:       Bezeichnung:     

    

  
  
  

  
  
  

  
    Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

                    
                    

Haushaltsmittel: 
  
  Haushaltsmittel:     

    
Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

  
Erläuterungen: Die Kosten des Bauleitplanverfahrens trägt der Vorhabenträger. Der Gemeinde Groß Teetzleben 
entstehen keinerlei Kosten. 
  

  

  

Anlage/n 
1 2026-05-07_GrTeetzleben_VB6_tab.ZusStellg_Stgn-Vorentwurf_ges. öffentlich 

 
2 2026-05-08_Groß-Teetzleben_B6_Plan_BV_Entwurf öffentlich 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Unterlagen für die Stellungnahme und für die Beteiligung werden zur Kenntnis 

genommen. 

Es handelt sich um diejenigen, die die Gemeinde für die Stellungnahme versendet hat. 

 

 

zu 3. 

Die Gemeinde hat über den Vorhabenträger das Zielabweichungsverfahren durchgeführt. 

Nachdem zunächst eine Nichtvereinbarkeit hergestellt wurde, wurde aufgrund des 

veränderten und verkleinerten Geltungsbereiches der Antrag auf Zielabweichung gestellt. 

Der positive Bescheid zur Zielabweichung liegt vor. Dies wird in der Begründung 

hervorgehoben und zusätzlich unter Bezugnahme auf die Stellungnahme ergänzt. 

Die Gemeinde hat diesen positiven Bescheid zur Kenntnis genommen. Der positive 

Bescheid geht von 40 ha aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

weiter zu 3. 

Die Gemeinde und der Vorhabenträger gehen dem nochmal nach, weil unterhalb der 

Windenergieanlagen auch noch Flächen genutzt werden sollen. Die Flächen innerhalb der 

vom Rotor überdeckten Flächen sollen genutzt werden, somit erhöht sich der 

Flächenanteil.  

Dies ist im weiteren Verfahren klarzustellen.  

40 ha wurden geregelt. Da die Fläche unterhalb der Windenergieanlagen mitgenutzt 

werden soll, sind auch 60 ha - ohne eine weitere Ausdehnung nach außen zu nehmen - 

umsetzbar. Dabei ist beachtlich, dass die Nachnutzung für Windenergie und Solar 

verbleibenden 20 ha bzw. die zusätzlich in Anspruch zu nehmenden 20 ha schwer 

bewirtschaftbar wären. Deshalb wird auf die Nutzung für PV-Anlagen vorrangig 

orientiert.  

Die Zustimmung der Landesplanung im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens ist bis 

zum Satzungsbeschluss vorzulegen.  

 

zu 4. 

Im weiteren Verfahren wird die zusätzliche Abklärung erfolgen. Die Flächen für die 

Windenergieanlagen und die Flächen für die PV-Anlagen befinden sich in gesicherten 

Eigentumsverhältnissen der Betreiber für Wind- und PV-Anlagen. Die gegenseitige 

Rücksichtnahme kann so erfolgen, dass prioritär die Ausnutzung für Windenergieanlagen 

ist. Die PV-Anlagen sind entsprechend anzupassen. Die Begründung ist entsprechend zu 

nutzen und zu ergänzen. Die Flächen, die frei von Restriktionen der Windenergieanlagen 

sind, sollen für PV-Anlagen genutzt werden. Andere Flächen sind vorzugsweise für Wind 

zu nutzen. Es verbleiben Teilflächen, in denen sowohl PV- als auch Windenergieanlagen 

zulässig sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Die Gemeinde geht davon aus, dass die Übereinstimmung mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung hergestellt werden kann. Die 

Eignungsfläche für Wind hat Vorrang. Durch die Eigentumsverhältnisse ist dies 

berücksichtigt und geregelt. Interessenkonflikte können ausgeschlossen werden. In dem 

Bebauungsplan werden entsprechend Doppelnutzungen für Wind- und Solaranlagen 

berücksichtigt. Die Vorgaben des Hinweises sind zu beachten. Der Hinweis ist in die 

Begründung mit aufzunehmen. Vertragliche Regelungen können vereinbart werden. Es 

wird hier differenziert zwischen den Sonstigen Sondergebieten für Windenergieanlagen, 

für Windenergieanlagen und PV-Anlagen und den Sonstigen Sondergebieten für 

Solaranlagen.  

Alternativ wären Sonstige Sondergebiete für Windenergieanlagen und PV-Freiflächen-

anlagen innerhalb eines Gebietes festzulegen. Damit wäre nur ein Gebietstypus gegeben. 

Die unabhängig davon erforderlichen vertraglichen Regelungen innerhalb des 

Eignungsgebietes für Windenergie, in dem die Windenergieanlagen privilegiert sind, sind 

dann in einem zusätzlichen Vertrag zu regeln. Das heißt, die Windenergieanlagen als 

solche sind dann vorrangig zu betrachten und ggf. sind Solaranlagen umzustellen. Da sich 

alles in der Hand eines Vorhabenträgers bzw. einer Vorhabenträgergemeinschaft befindet, 

sind hier einvernehmliche Regelungen denkbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?  

Entweder Belassung der 

bisherigen Gebietsfestsetzung 

oder ausschließliche Festsetzung 

von SO Windenergieanlagen und 

PV.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Der Zwischenbescheid wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wurde mit 

Datum vom 02. März 2026 eingereicht und gesondert behandelt. Siehe die gesonderte 

Behandlung zur Stellungnahme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die inhaltlichen 

Belange werden nachfolgend bewertet und behandelt. 

Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

I 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Anhand der allgemeinen Ausführungen wird die Planung fortgeführt. 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Der Zielabweichungsbescheid wird den Unterlagen beigefügt. Die Anforderungen des 

Zielabweichungsbescheides sind zu beachten. Hier geht es maßgeblich auch darum, eine 

Erweiterung der Flächen zu erwirken. Dies ist Voraussetzung vor Abschluss des 

Verfahrens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Gemeinde Groß Teetzleben setzt sich mit den Anforderungen auseinander. 

Die Zielvorgaben und die Zielstellungen der Gemeinde werden präzisiert. 

Die Gemeinde Groß Teetzleben schließt sich den Anforderungen der Behörde an und 

stellt einen vorzeitigen Bebauungsplan auf. Die Gemeinde begründet, dass der vorzeitige 

Bebauungsplan geeignet ist, da dringende Gründe es erfordern, Energiewende und der 

Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung nicht entgegensteht. Dies 

ergibt sich zum Beispiel auch daraus, dass die Anlagen für PV im nachfolgenden nach der 

Ablauffrist zurückzubauen sind. Insofern sind es städtebauliche Gründe, die die Gemeinde 

hier anführt. Die Anforderungen an die Genehmigungspflicht sind bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

Die Anforderungen werden 

erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

zu 4. 

Zu den allgemeinen Belangen wird nachfolgend Bezug genommen. 

Diese werden nach den einzelnen Unterpunkten behandelt. 

 

 

zu 4.1. 

Die Gemeinde belässt es bei der Darstellung des Weges. Für den Bedarfsfall wird das 

Wegerecht mit einem Nutzungsrecht für die Allgemeinheit belegt.  

 

zu 4.2. 

Hier ist eine Klarstellung von Nöten. Die Höhenlage ergibt sich aus dem Lage- und 

Höhenplan. Die Bezugshöhe ist in DHHN2016 gemäß Lagepunkt des Höhen- und 

Lageplanes, der Grundlage für den vorhabenbezogenen Plan ist, darzustellen.  

 

zu 4.3. 

Die Festsetzungen 1.1, 3 und 4 werden harmonisiert. 

Hier erfolgt eine Klarstellung. 

 

zu 4.4. 

Das Datum für den Rückbau ist bis zum Satzungsbeschluss anzugeben. 

Die Anforderungen an die Nutzungszeit werden entsprechend beachtet und berücksichtigt. 

Die Nutzungszeit wird festgelegt. Die Bedingung nur solange, wie notwendig, wird nicht 

weiter formuliert. 

Hier verzichtet die Gemeinde auf eine zusätzliche Regelung. 

Dies ergibt sich ggf. von selbst, wenn der Sachverhalt erledigt ist. Die Gemeinde nimmt 

eine konkrete Befristung auf. 

 

zu 4.5. 

es ist darauf verzichtet worden, weil die Windenergieanlagen aus dem Maststandort zum 

einen und aus dem Rotor zum anderen bestehen. Wegen des Rotors ist auf eine 

Reduzierung der Baugrenze verzichtet worden. Es wird die Gesamthöhe der Anlage und 

die Gesamtebene berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen.  

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen.  

Klarstellung der Festsetzungen 

unter Bezug auf den Lage- und 

Höhenplan.  

 

Zu berücksichtigen. 

Harmonisierung der 

Festsetzungen. 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen.  

Klarstellung der Begründung.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 4.6. 

Die Flurstücke wurden überprüft. Die für das Vorhaben zu verwendenden Flurstücke 

stehen zur Verfügung. Der Sachverhalt wurde somit beachtet.  
 

zu 4.7. 

Diese Festsetzung soll regeln, dass innerhalb der Sonstigen Sondergebiete für Wind-

energieanlagen auch Nutzungen für PV-Freianlagen zulässig sind. Die Gemeinde hat die 

Festsetzungsstrategie geändert und hat belegt, dass Sondergebiete für Wind, Sonder-

gebiete für PV und Sondergebiete für Wind und PV festgelegt werden. Zudem hat die 

Gemeinde festgelegt, dass sonstige Sondergebiete für Batteriespeicher nicht entstehen. 

Batteriespeicher sollen als Nebenanlage zulässig sein. Deswegen kann auf diesem 

Gebietstyp verzichtet werden. Die zusätzlich regelnde Festsetzung für Batteriespeicher 

unterhalb von Windenergieanlagen wird entsprechend angepasst. Die Festsetzung ist neu 

zu regeln. Alternativ ist zu entscheiden, inwiefern hier die Nutzung innerhalb eines 

Sonstigen Sondergebietes für Windenergieanlagen und PV erfolgen soll, um den 

Anforderungen an das Eignungsgebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen 

vollständig zu entsprechen.  

 

 

 

 

 
 

zu 5. 

Die Gemeinde stellt den Vorhaben- und Erschließungsplan/ vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan auf, um das Vorhaben zu definieren. 
 

zu 5.1. 

Die Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind zu erfüllen. Die hier 

genannten Bestandteile sind maßgeblich und Voraussetzung für die Durchführung von 

Vorhaben. 
 

zu 5.2. 

Die Durchführungsfrist wird ergänzt. Dies wird bis zum Satzungsbeschluss ergänzt.  
 

zu 5.3. 

Die Finanzierbarkeit wird nachgewiesen. 
 

zu 5.4. 

Das Eigentum ist gesichert. Die Nachweise für das Eigentum werden beigebracht. 
 

zu 5.5. 

Der Durchführungsvertrag ist zwingend Voraussetzung für den Satzungsbeschluss. 
 

zu 5.6. 

Die Belange des Durchführungsvertrages sind auch in der Begründung aufzunehmen. 

Dies wird in einem gesonderten Gliederungspunkt entsprechend beachtet. 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 
 

Zu berücksichtigen.  

Die Gemeinde entscheidet sich 

über die Fortführung des 

Verfahrens mit Sonstigen 

Sondergebieten für Wind-

energieanlagen, für Wind-

energieanlagen und PV und für 

Sonstige Sondergebiete für PV-

Anlagen oder für ein Sonstiges 

Sondergebiet für Windenergie-

anlagen und PV-Anlagen, ohne 

dass weitere Teilgebiete 

differenziert betrachtet werden 

oder verschiedene Sondergebiete 

betrachtet werden. 

Die Abhängigkeiten gegen-

einander und untereinander sind 

in Verträgen zu regeln.  
 

Zu berücksichtigen. 

 

 
 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 
 

Zu berücksichtigen. 

 
 

Zu berücksichtigen. 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

Zu berücksichtigen.  

 



Anlage 1 zum Beschluss 2026 - ________ - Satzung über den Bebauungsplan Nr. 6 als vorhabenbezogener Bebauungsplan für die Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen Gemeindegebiet an der 

Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen  

 11 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 5.7. 

Die Belange des Durchführungsvertrages werden entsprechend beachtet und mit 

aufgenommen. Die Belange sind entsprechend zu berücksichtigen und entsprechend 

darzustellen. 

 

 

 

 

 

zu 6. 

Die Gemeinde beabsichtigt die Festsetzung der Art der Nutzung allgemein und die 

entsprechenden weitergehenden Regelungen im Durchführungsvertrag vorzusehen, so 

dass auf sich ändernde Bedürfnisse eingegangen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

zu 0.1. 

Die Anforderung an die Ermittlung der Umweltbelange wird erfüllt. 

 

zu 0.2. 

Die Hinweise aus der Stellungnahme werden nachfolgend behandelt. 

 

 

 

zu 1.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Immissionsschutzes keine Bedenken 

bestehen.  

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

Die IST Anwendung ist zu 

beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 1.1a. 

Die Gemeinde hat die Belange des Immissionsschutzes entsprechend beachtet. Die Lage 

des Gebietes ist so, dass hier keine unverhältnismäßigen Auswirkungen entstehen. 

Schädliche Auswirkungen auf die dem Wohnen dienenden Gebiete entstehen nicht. 

Insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen sind die 

damit in Verbindung stehenden Anforderungen im zugehörigen Bauantrags- und BImSch-

Genehmigungsverfahren zu erfüllen.  

 

zu 1.2. 

Windenergieanlagen werden beachtet.  

 

 

 

zu 1.2a. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt.  

 

 

zu 1.2b. 

Die Anforderungen an die Eingriffs-/Ausgleichsregelung, an den Umweltbericht und an 

die Ersatzmaßnahmen werden beachtet.  

Die Anforderungen sind zu berücksichtigen.  

 

 

zu 1.2c. 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden abgestimmt. Batteriespeicher werden nur als 

Nebenanlagen beachtet. Eine gesonderte Abgrenzung des Batteriespeichers erfolgt nicht.  

Hier wird deshalb auch keine gesonderte Bilanz vorgenommen. Maßgeblich geht es um 

die PV-Anlagen. Die Bilanzierung der Eingriffe für die Errichtung von Batteriespeichern, 

die als Nebenanlagen dienen, soll entsprechend des Vorhabens erfolgen. Nach diesseitiger 

Auffassung ist insbesondere unter Berücksichtigung des zugrunde gelegten 

Vorhabenplanes davon auszugehen, dass der Eingriff hinreichend ermittelt wurde und 

ausreichend Ausgleich und Ersatz durchgeführt wird. Die Bilanzierung der Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen für Windenergieanlagen sollen in den jeweiligen 

Beteiligungsverfahren und Antragsverfahren erfolgen. Hier geht es maßgeblich um die 

Eingriffe durch PV-Anlagen. Diese werden bilanziert. In der Begründung wird 

maßgeblich auf die Verwendung der entsprechenden Erlasse für die Regelung zu 

Windenergieanlagen verwiesen. Die im Bestand vorhandenen Windenergieanlagen 

werden beachtet. Zulässige zukünftige Entwicklungen sind dann im Zuge des Bauantrags- 

und Baugenehmigungsverfahrens neu zu bewerten. Die Abstände zum Wald werden 

beachtet, zu Randstrukturen werden sonstig Abstände beachtet. Die Abstände zu 

Heckenpflanzungen werden entsprechend berücksichtigt. Weitergehende Biotopstrukturen 

sind nicht zu beachten.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

Beachtung und Festsetzung von 

Windenergieanlagen. 

 

 

- 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen.  

Ergänzung der Begründung.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.2d. 

Die Anforderungen an den Artenschutz werden im Artenschutzfachbericht beachtet. 

 

 

 

 

 

 

zu 1.2e. 

Die Begründung zu den Anforderungen an den Artenschutz wird zur Kenntnis 

genommen. Die Bewertung für geschützte Arten erfolgt in einem gesonderten 

Artenschutzfachbericht. Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind unzulässig. Die Unterlagen 

sind bereitzustellen. 

 

 

 

 

zu 1.2f. 

Die erforderlichen Unterlagen zu den Anforderungen der Umweltbehörde sind 

bereitzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

zu 1.2g. 

Eine Berücksichtigung der Belange erfolgt im Artenschutzfachbericht.  

Auf die Wildwechsel wird eingegangen. Entsprechende Stellungnahmen liegen vor. 

Bedenken der Verbände wurden nicht vorgetragen. Die allgemeinen Ausführungen 

werden beachtet und berücksichtigt. Zudem ergeben sich Korridore, die für die 

Wildwechsel genutzt werden können.  

 

zu 1.3. 

Die Anforderungen zur Lage in der Trinkwasserschutzzone IIIA werden aufgenommen.  

 

 

 

 

 

zu 1.3a 

Die Anforderungen für die Ausnahmegenehmigung werden zur Kenntnis genommen. Die 

Belange sind zu beachten. Es wird davon ausgegangen, dass eine Ausnahmegenehmigung 

erteilt werden kann, zumal keine Einträge in den Boden zu erwarten sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.3b. 

Der Umweltbericht setzt sich mit den Belangen auseinander.  

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Ergänzung der Begründung.  

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

Ergänzung der Begründung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.3c. 

Unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Belange wird von einer Vereinbarkeit 

ausgegangen mit der Trinkwasserschutzzone, da keine Schadstoffe eingeleitet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.3d. 

Die Anforderungen an die Batteriespeicher sind im gesonderten Bauantrags- und 

Baugenehmigungsverfahren durchzuführen. Die Nachweise der Unerheblichkeit sind zu 

erbringen.  

 

 

 

 

 

zu 1.3e. 

Die Hinweise für die Bauphase sind zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. Schädigende 

Einflüsse sind auszuschließen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.3f. 

Die Hinweise sind beachtlich und im Zuge der Bauphase zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.3g. 

Die Hinweise für die Betriebsphase sind zu beachten und im Bauantragsverfahren abzustimmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen bodenschutz- und 

abfallrechtlichen Belange entgegenstehen. 

 

zu 1.4a. 

Ist entsprechend zu beachten.  

Die Hinweise sind zu berücksichtigen. Sie betreffen auch den Bodenschutz.   

Die Anforderungen an die bodenkundliche Baubegleitung sind zu erfüllen. Dies entspricht 

den Anforderungen des Gesetzgebers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.4b. 

Auf die Wirkfaktoren wird entsprechend eingegangen. Diese finden sich im 

Umweltbericht wieder. 

 

 

 

 

 

 

zu 1.4c. 

Die Begründung zu den Anforderungen des Bodenschutzes wird beachtet. Die 

Begründung ist zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die weiteren Beteiligungen werden nachfolgend dargestellt. Die Stellungnahmen der 

weiteren im Verfahren beteiligten Behörden des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung.  

 

zu 2a. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine fachspezifischen Anforderungen bestehen. 

Die Aussagen zum Ausschluss von Blendwirkungen werden mitgetragen. Die Gemeinde 

ist der Auffassung, dass für öffentliche Verkehrsflächen keine Beeinträchtigungen 

entstehen. Dies ist in der Begründung zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Ergänzung der Begründung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 2b. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Unterlagen nicht im kampfmittelbelasteten 

Bereich stehen. Die Anforderungen an den Munitionsschutz werden beachtet. Auf die 

brandschutzrechtlichen Anforderungen wird verwiesen. 

 

zu 2c. 

Die brandschutzrechtlichen Anforderungen sind der Verfahrensdokumentation 

beizufügen. In der Begründung wird lediglich auf die Hinweise verwiesen. Es handelt sich 

hier nicht um einen ausschließlich planungsrechtlichen, sondern einen 

Ausführungsbelang, der nicht weitergehend bewertet wird. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

Die Anforderungen werden 

gemäß technischem Konzept 

vorbereitet und abgesichert. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

zu 2d. 

Die Anforderungen an Bodendenkmale werden beachtet. Die Hinweise sind zu 

berücksichtigen. 

 

 

III. 

 

zu Ø.  

Die nachfolgenden Hinweise werden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die 

Bauleitplanung entsprechend berücksichtigt und bewertet. 

 

zu 1. 

Die Anforderungen an Abstandsflächen sind gemäß LBauO M-V zu beachten. 

 

zu 2. 

Die Rechtsgrundlagen werden entsprechend rechtlicher Verordnung berücksichtigt. Dabei 

sind auch die Anforderungen an das formelle Verfahren zu beachten, 

Auslegungszeitraum. 

 

zu 3. 

Die Anforderungen an die Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. Maßgeblich 

geht es um die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die nachgewiesen werden. Die 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden durch den Umweltplaner unter Berück-

sichtigung der konkreten Zielsetzungen der Planung vorbereitet und zur Verfügung 

gestellt. Diese werden in der Bauleitplanung beachtet. Die Gutachten werden im weiteren 

Beteiligungsverfahren verwendet.  

 

zu 4. 

Der Name des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird geändert und angepasst. 

Es wird benannt: Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der 

Gemeinde Groß Teetzleben am Bauernwald. In der Gebietsbezeichnung für das Gebiet ist 

darzustellen, dass es sich im westlichen Teil des Gemeindegebietes an der 

Gemeindegrenze zur Wildberg und Breesen befindet. Der Bauernwald ist in der 

Gemeinde als typischer Begriff bekannt, so dass eine Lagezuordnung auch gut gegeben 

ist.  

 

zu 5. 

Die Anforderungen an das Verfahren sind einzuhalten. Die Regelanforderungen werden 

durch die Gemeinde berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Neue Bezeichnung.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch ordnungsgemäße Durchführung 

des Verfahrens beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

zu 7. 

Die Karte wird zur Kenntnis genommen. Die Denkmale befinden sich außerhalb des 

Einwirkungsbereiches der PV-Anlagen. Die Beeinträchtigung durch Windenergieanlagen 

ist ohnehin gegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Der Bebauungsplan berücksichtigt die Festsetzungen von den übergeordneten 

Programmen. Das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ist als Grundlage zu nutzen 

und zu berücksichtigen. Die Planziele des Bebauungsplanes haben das LEP M-V bzw. 

RREP MS umzusetzen.  

 

 

zu 1.0. 

Die Ausführungen siehe nachfolgend.  

 

 

zu 1.1. 

Hierzu ergibt sich eine andere Auffassung. Die Maßnahme für die Arten soll durch die 

Randstreifen gesichert werden. Insofern wird der Belang teilweise berücksichtigt.  

 

 

zu 1.2. 

Die Gemeinde berücksichtigt lediglich die Anforderungen des RREP MS. Die 

artenschutzrechtlichen Belange sind entsprechend zu berücksichtigen. Im Zuge 

zukünftiger Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren sind die Belange zu beachten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Windenergieanlagen sind 

zulässig. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen.   

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.3. 

Diese Ausführungen werden durch die Gemeinde ebenso vertreten auch gegenüber der 

unteren Naturschutzbehörde. Eine Klarstellung in der Begründung erfolgt.  

 

 

zu 1.4. 

Anforderungen an die Eingriffs-/Ausgleichsregelung und an den Artenschutz werden 

beachtet.  

Die Anforderungen an die GRZ werden mit 0,6 beachtet. Die Anforderungen des 

Artenschutzes werden im Artenschutzgutachten beleuchtet. Konkrete Maßnahmen sind 

vorgesehen.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

zu 2.1. 

Die ordnungsgemäße Abfallbeseitigung hat zu erfolgen. 

 

 

 

zu 2.2. 

Die ordnungsgemäße Abfallbeseitigung hat zu erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des LUNG keine Stellungnahme abgegeben 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass am westlichen Rand des Plangebietes eine 

Lagefestpunkt vorhanden ist. 

Der Lagefestpunkt wird dargestellt. 

 

zu 2. 

Die Ausführungen aus der Stellungnahme werden soweit erforderlich beachtet. Ein 

Hinweis erfolgt in der Begründung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Katasterbehörde des Landkreises wurde beteiligt. Eine Stellungnahme der 

Katasterbehörde zur Bauleitplanung liegt nicht vor. 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Der Stellungnahme liegen Anlagen bei. Hierzu gehört eine Übersichtskarte. Darüber 

hinaus sind Festpunktinformationen für einzelne Festpunkte enthalten. Ebenso ist ein 

Merkblatt enthalten. Darüber hinaus sind mögliche Festlegungsarten enthalten. Diese 

Dokumente werden der Verfahrensdokumentation beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Landesrelevanz besteht. 

 

 

zu 2. 

Der Landkreis wurde beteiligt. Belange des Brandschutzes wurden vorgetragen. 

 

 

zu 3. 

Die Anforderungen an Munitionsfunde werden beachtet. Auf die Homepage wird 

verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Die allgemeine Aussage ohne weiteren sachlichen Inhalt wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen vorliegen. 

 

zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde Groß Teetzleben hat sich mit den Belangen des Straßenbauamtes 

beschäftigt. Da die Straßen hinreichend breit waren für die Bauphase von 

Windenergieanlagen, wird davon ausgegangen, dass dies auch für die Solaranlagen reicht. 

Ansonsten wird ein Punkt in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung im 

städtebaulichen Vertrag.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Da 

Belange nicht berührt sind und keine Telekommunikationsanlagen vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2026 - ________ - Satzung über den Bebauungsplan Nr. 6 als vorhabenbezogener Bebauungsplan für die Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen Gemeindegebiet an der 

Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen  

 39 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden sind. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Umweltprüfung keine Belange vorgetragen 

werden. 

 

zu 3. 

Die Information an die 50Hertz zu Ausgleichsmaßnahmen erfolgt, sofern externe 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Leitungsflächen berühren.  

 

zu 4. 

Selbstredend ist, dass die Stellungnahme nur für den nachgefragten Bereich gilt und 

ansonsten eine weitere Beteiligung durch den Entwurf erfolgt. 

 

zu 5. 

Die Anforderungen werden zukünftig beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2026 - ________ - Satzung über den Bebauungsplan Nr. 6 als vorhabenbezogener Bebauungsplan für die Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen Gemeindegebiet an der 

Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen  

 41 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeine Ausführung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Hinweise bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2. 

Die Gräben und Leitungen sind zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen  

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Anforderungen sind zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Detaillierte Planungen sind im Rahmen der Entwurfsplanung der technischen Planung 

entsprechend abzustimmen. Dies ist Gegenstand des Vorhaben- und Erschließungsplanes. 

Vorfluter sind nicht direkt betroffen. Sollten im Zuge der Baumaßnahme Vorfluter 

betroffen sein, wird darauf entsprechend reagiert, dass die Anforderungen des WBV 

erfüllt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Sofern eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist, ist diese zu beantragen. Es wird 

zur Kenntnis genommen, dass es sich nicht um eine wasserrechtliche Genehmigung und 

Erlaubnis handelt. Vom Grunde her wird davon ausgegangen, dass sich das Wasserregime 

kaum ändert. Die Flächen werden überdeckt, es bleibt jedoch ausreichend Raum zur 

Aufnahme, weil die belebte Bodenzone geeignet ist, das Oberflächenwasser 

aufzunehmen.  

 

zu 6. 

Die Beteiligung ist erforderlich, sofern sich Änderungen oder Ergänzungen ergeben. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

Die Daten werden abgefordert 

und digital genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 7. 

Die Leitungsverläufe werden zur Kenntnis genommen.  

Aus der Übersicht ist ersichtlich, dass Leitungsverläufe das Plangebiet nicht berühren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Nach Sichtung der Stellungnahme ist davon auszugehen, dass keine Belange berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2026 - ________ - Satzung über den Bebauungsplan Nr. 6 als vorhabenbezogener Bebauungsplan für die Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen Gemeindegebiet an der 

Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen  

 48 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Stadt Neubrandenburg nicht berührt 

sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeine Information wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Auffassung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 3. 

Die Auffassungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

          

 

zu 4. 

Die Hinweise des NABU werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5. 

Die Ausführungen des NABU werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 6. 

Das Positionspapier des NABU wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 7. 

Die Kernforderungen des NABU werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde 

verfolgt ihr Vorhaben weiterhin. 

 

 

 

 

 

 

zu 8. 

Die Gemeinde hält sich an diese Anforderungen und beachtet dies. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

      

 

 

 

 

 

 

 

zu 9. 

Die Gemeinde setzt sich mit den Auswirkungen auf den Boden auseinander.  

Die Auswirkungen auf den Boden werden dargestellt für den konkreten Fall.  

Die Gemeinde hat sich mit dem Standort intensiv auseinandergesetzt und bringt die 

Belange entsprechend zueinander. Das heißt, eine gegenseitige Berücksichtigung der 

Belange erfolgt so, dass die Umsetzung der Maßnahme naturverträglich umsetzbar ist. 

Boden wird nur in dem erforderlichen Umfang in Anspruch genommen. Durch die 

beabsichtigte Ständerbauweise sind die Eingriffe in den Boden gering. 

Bodenveränderungen und Bodenregulierungen sind im Wesentlichen nicht vorgesehen. 

Die Bodenstruktur soll weitestgehend erhalten werden. Es findet eine Aufständerung statt, 

die Bodenfunktionen ändern sich kaum.   

 

Auch aus Sicht der Gemeinde ist die Kombination von Wind- und Solarparks 

beabsichtigt. Dies ist äußerst positiv, weil die Flächen dann einer Doppelnutzung 

unterliegen. Vorteilig wirkt sich auch aus, dass die Solarmodule unter den 

Windenergieanalgen entstehen dürfen. Artenschutzrechtliche Belange sind hinreichend 

beachtet. Die Artenschutzrechtlichen Belange wurden in den entsprechenden Berichten 

hinreichend abgearbeitet und dokumentiert. Maßnahmen zum Schutz werden 

entsprechend vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 10. 

Kompensationsmaßnahmen sollen im maßgeblichen naturschutzfachlichen Sinne 

ausgeführt werden. Insofern werden Kompensationsmaßnahmen angestrebt, die geeignet 

sind und nachhaltig sind. So werden auch die Randbereiche um die Solarparks zum Wald 

hin entsprechend bewertet und angesehen. Die Begründung wird ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung der Begründung. Die 

Sachverhalte sind entsprechend 

zu werten und zu 

berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

zu 11. 

Die Unterlagen werden im Beteiligungsverfahren ergänzt. Die Unterlagen werden zur 

Verfügung gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 12. 

Das Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB ist vorgesehen.  

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF

BEGRÜNDUNG

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr.6
der Gemeinde Groß Teetzleben  

Übersicht  M 1 : 25.000
Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2025

ZUR SATZUNG 
ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN 

BEBAUUNGSPLAN NR.6 
DER GEMEINDE GROß TEETZLEBEN

"FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIKANLAGE 
AM BAUERNWALD"



Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“   

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf 20. Mai 2026  
 

 

 

B E G R Ü N D U N G  
 
 
zur Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde 
Groß Teetzleben „Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“   
 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS        SEITE 

Teil 1  Städtebaulicher Teil 4 

1. Planungsgegenstand 4 

1.1 Planungsanlass 4 
1.2 Erforderlichkeit der Planung 4 
1.3 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches 5 
1.4 Plangrundlage 6 
1.5 Referenzliste der Quellen, die für die im städtebaulichen Teil enthaltenen 

Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden 6 
1.6 Wesentliche Rechtsgrundlagen 6 
1.7 Bestandteile des Bebauungsplanes 7 

2. Planverfahren 7 

2.1 Wahl des Planverfahrens 7 

3. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen 10 

3.1 Landesraumentwicklungsprogramm 10 
3.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm 11 
3.3 Zielabweichungsverfahren 12 
3.4 Flächennutzungsplan 13 
3.5 Landschaftsplan 15 
3.6 Schutzgebiete-Schutzobjekte 15 
3.7 Standortkonzept 16 
3.8 Zusammenfassung 17 

4. Beschreibung des Plangebietes und der relevanten Umgebung 17 

4.1 Städtebaulicher Bestand 17 
4.2 Naturräumlicher Bestand 17 
4.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 18 
4.4 Topographie, Bodenverhältnisse, Bodendenkmale, Altlasten 18 
4.5 Technische Infrastruktur 19 
4.5.1 Verkehrsinfrastruktur 19 
4.5.2 Ver- und Entsorgung 19 
4.6 Eigentumsverhältnisse im Plangebiet 19 

5. Städtebauliche Ziele – städtebauliche Entwicklungsziele 19 



Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“   

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf 20. Mai 2026  
 

 

6. Inhalt des Bebauungsplanes 20 

6.1 Art der baulichen Nutzung 20 
6.1.1 Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage 20 
6.1.2 Sonstiges Sondergebiet Windenergieanlagen 21 
6.1.3 Sonstige Sondergebiet Windenergieanlagen und Photovoltaik-

Freiflächenanlagen 21 
6.2 Maß der baulichen Nutzung 21 
6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 21 
6.4 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 22 
6.5 Flächen für Versorgungsanlagen 22 
6.6 Führung von Versorgungsleitungen 22 
6.7 Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 22 
6.8 Festsetzungen von Schutz- und Blendwirkungen 22 
6.9 Höhenlage 22 

7. Örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen 23 

7.1 Einfriedungen 23 

8. Grünflächen; Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 23 

8.1 Grünflächen 23 
8.2 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft 23 
8.3 Flächen mit Bindungen von Bepflanzungen und für die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 24 

9. Verkehrliche Erschließung 24 

9.1 Straßenverkehr 24 

10. Ver- und Entsorgung 25 

10.1 Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung 25 
10.2 Oberflächenwasserbeseitigung 25 
10.3 Brandschutz/ Löschwasser 25 
10.4 Energieversorgung 25 
10.5 Gasversorgung 25 
10.6 Telekommunikation 25 
10.7 Abfallentsorgung 25 

11. Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 26 

12. Immissions- und Klimaschutz 26 

13. Flächenbilanz 26 

14. Wesentliche Auswirkungen der Planung 26 

14.1 Rückbauverpflichtung 26 
14.2 Infrastrukturelle Auswirkungen 27 



Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“   

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf 20. Mai 2026  
 

 

15. Nachrichtliche Übernahmen 27 

15.1 Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale 27 

16. Hinweise 27 

16.1 Munitionsfunde 27 
16.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft 28 
16.3 Altlasten 28 
16.4 Externe Ausgleichsmaßnahmen 29 
16.5 Leitungsverläufe 30 
16.6 Brandschutzkonzept 30 
16.7 Blendgutachten 30 
16.8 Vorhaben- und Erschließungsplan 30 
16.9 Artenschutzrechtliche Belange 30 
16.10 Zeitraum für die Realisierung von Anpflanzgeboten 31 
16.11 Gehölzschutzmaßnahmen 31 
16.12 Gewässerschutz 32 
16.13 Verwendung von Pflanz- und Saatmaterial 32 
16.14 Wege für Allgemeinnutzung 32 
16.15 Folgekosten 32 
16.16 Hinweise auf Lagefestpunkte 32 

Teil 2  Prüfung der Umweltbelange - Umweltbericht 33 

1. Hinweise zum Umweltbericht 33 

Teil 3  Ausfertigung 34 

1. Beschluss über die Begründung 34 

2. Arbeitsvermerke 34 

Teil 4 Anlagen 35 

Anlage 1: Bescheid des Ministeriums zum Zielabweichungsverfahren vom 
21.03.2025 (Antrag der Gemeinde Groß Teetzleben vom 
01.11.2022) 35 

 
ABBILDUNGSVERZEICHNIS       SEITE 

 
Abb. 1: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 der 

Gemeinde Groß Teetzleben 5 
Abb. 2: Auszug aus dem Landesraumentwicklungsprogramm M-V 2016 11 
Abb. 3: Auszug aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte 2011 12 
Abb. 4: Schutzgebiete (Quelle: GAIA-MV) 15 

 



Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“   

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf 20. Mai 2026 4 
 

 

Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Planungsgegenstand 

1.1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Groß Teetzleben plant die Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage an der Gemeindegrenze zu den Gemeinden 
Wildberg und Breesen.  

 
Die Gemeinde befürwortet die Ziele der Bundesregierung zur Förderung 
erneuerbarer Energien und Umsetzung der Energiewende und möchte einen 
Beitrag zur nachhaltigen Stromproduktion leisten. Auf ihrer Sitzung am 
17.05.2022 hat die Gemeinde Groß Teetzleben den Beschluss über die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 gefasst. Für die 
Gemeinde Groß Teetzleben wurde für die Begründung ihrer Planungsaktivitäten 
ein Standortkonzept für Freiflächenphotovoltaikanlagen erstellt.  
Die Gemeinde hatte ursprünglich die Absicht, die Aufstellung des 
Teilflächennutzungsplanes für die Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlage 
vorzubereiten. Von dieser Absicht wurde Abstand genommen. Auf Antrag des 
Vorhabenträgers wird das Planverfahren eingeleitet. Durch den 
Teilflächennutzungsplan würden sich keine anderen Anforderungen oder 
Erkenntnisse ergeben, so dass die Gemeinde den Plan als selbstständigen 
Bebauungsplan aufstellt.  
Im Ergebnis des Standortkonzeptes werden die Zielsetzungen für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 begründet. 
Da sich das Plangebiet außerhalb des 110 m Streifens beidseits von 
Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen befindet ist ein 
Zielabweichungsverfahren erforderlich. Der Antrag auf ein 
Zielabweichungsverfahren wurde am 01.11.2022 gestellt und ist, mit den 
Antragsergänzungen vom 26.07.2024, am 21.03.2025 von der Gemeinde Groß 
Teetzleben zugelassen worden. 

 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 76 ha. Innerhalb des 
Zielabweichungsverfahrens wurde für die Anlage der 
Freiflächenphotovoltaikanlage eine Fläche von 40 ha bestätigt. Innerhalb des 
Planverfahrens gab es eine Optimierung der Nutzung der Flächen unterhalb der 
Windenergieanlagen. Die nutzbare Fläche für die 
Freiflächenphotovoltaikanlagen wurde daher auf 60 ha angepasst. 

1.2 Erforderlichkeit der Planung 

Für die Umsetzung der Zielsetzung der Gemeinde Groß Teetzleben zur 
Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlagen ist die Erstellung einer 
Bauleitplanung erforderlich. Die Flächen für die Errichtung der 
Freiflächenphotovoltaikanlagen befinden sich im Außenbereich und sind derzeit 
nach § 35 BauGB zu beurteilen. 
Unabhängig von der derzeitigen planungsrechtlichen Situation ist unter 
Bezugnahme auf das Standortkonzept, das auch die Grundlage für das 
Zielabweichungsverfahren ist, die Erstellung einer verbindlichen Bauleitplanung 
geeignet, Voraussetzungen für das Baurecht zu schaffen. Ursprünglich sollte 
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der sachliche Teilflächennutzungsplan parallel aufgestellt werden. Davon wird 
Abstand genommen. Die Gemeinde sieht es als geboten an, dass der 
Bebauungsplan als selbstständiger Bebauungsplan aufgestellt werden kann. 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird das 
verbindliche Planungsrecht für die Realisierung der 
Freiflächenphotovoltaikanlagen geschaffen.  

1.3 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches 

Die Gemeinde Groß Teetzleben hat am 17.05.2022 den Beschluss über die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 gefasst. Parallel 
wurde der Beschluss über die Aufstellung des Teilflächennutzungsplanes der 
Gemeinde Groß Teetzleben am 17.05.2022 gefasst. Von der Aufstellung des 
Teilflächennutzungsplanes wird Abstand genommen. Dies wird durch die 
Aufstellung des selbstständigen Bebauungsplanes begründet, der aus Sicht der 
Gemeinde für die Regelung der Belange genügt. Die Abstimmung erfolgt im 
weiteren Planverfahren.  
 
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 
- im Norden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
- im Osten durch Flächen für Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
- im Süden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen und 
- im Westen durch Flächen für Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen 

im Gemeindegebiet Wildberg. 
 
Der Plangeltungsbereich gemäß Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses wird als Textkarte hier beigefügt. 
 

 
Abb. 1: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Groß 
Teetzleben 

 
Der Geltungsbereich wird sich zukünftig auf die folgenden Flurstücke der 
Gemarkung Groß Teetzleben, Flur 3 beziehen: 12, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 32 (Teilstück). 
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1.4 Plangrundlage 

Als Plangrundlage dient eine Vermessung. Die Vermessung wurde durch das 
Vermessungsbüro Frank Sauder, Voßstraße 1a, 17033 Neubrandenburg, 
Bearbeitungsstand: 2025-04-03 im Koordinatensystem ETRS89 und im 
Höhensystem DHHN2016 erstellt. 

1.5 Referenzliste der Quellen, die für die im städtebaulichen Teil enthaltenen 
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden 

Für die Bearbeitung stehen derzeit folgende Quellen zur Verfügung:  
 
Fachpläne 
Die Fachpläne sind unter dem Punkt 3.1-3.5 der städtebaulichen Begründung 
aufgeführt, worauf hiermit verwiesen wird. 
 
Schutzgebiete und Schutzobjekte 
Die Schutzgebiete und Schutzobjekte sind unter dem Punkt 3.3 Schutzgebiete - 
Schutzobjekte der städtebaulichen Begründung aufgeführt, worauf hiermit 
verwiesen wird. Maßgeblich handelt es sich um Informationen aus den 
Programmen der Raumordnung und Landesplanung sowie aus dem LUNG-
Portal mit Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung und Umweltdaten. 
 
Gutachten und sonstige Quellen 
- Begründung des Antrages auf Zielabweichungsverfahren – Gemeinde Groß 

Teetzleben, Planungsbüro Mahnel, Stand: 17.11.2023 
- Umweltbericht zu den Erhebungen des biologischen Inventars im 

Untersuchungsgebiet, Groß Teetzleben, CompuWelt-Büro, 20.09.2023 
- Biotoptypen-Kartierung des Untersuchungsgebietes, Groß Teetzleben, 

CompuWelt-Büro, 05.10.2023 
- Abschlussbericht zur Brutbestandserhebung der Vögel im 

Untersuchungsgebiet, CompuWelt-Büro, 02.11.2023 
- Abschlussbericht zur Zug- und Rastvogelerfassung im 

Untersuchungsgebiet, CompuWelt-Büro, 21.02.2024 
Bescheid über die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf dem 
Gebiet der Gemeinde Groß Teetzleben, Amt Treptower Tollensewinkel, 
21.03.2025 

1.6 Wesentliche Rechtsgrundlagen 

- Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 394) 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 
1990 (BGBl.1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130) 
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- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
-BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBl 2024 I Nr. 225) 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz- NatSchAG M-
V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546). 

1.7 Bestandteile des Bebauungsplanes 

Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde 
Groß Teetzleben „Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“ besteht aus: 
- Planzeichnung-Teil A des Bebauungsplanes im Maßstab 1:2.500 mit der 

Planzeichenerklärung, 
- Textliche Festsetzungen (Teil-B) zum Bebauungsplan sowie der 
- Verfahrensübersicht. 

Dem Bebauungsplan wird die Begründung mit Umweltbericht, in der Ziele, 
Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Planes dargelegt werden, 
beigefügt. 

2. Planverfahren 

2.1 Wahl des Planverfahrens 

Der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 
der Gemeinde Groß Teetzleben „Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen 
Gemeindegebiet an der Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen (unterhalb 
der Flächen für Windenergieanlagen)““ wurde am 17.05.2022 gefasst. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren aufgestellt. Nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand verzichtet die Gemeinde auf die Aufstellung 
eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes für PV-Anlagen. Die Gemeinde 
stellt den Bebauungsplan als selbstständigen Bebauungsplan auf. Dieser 
bedarf der Genehmigung.  
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist der Antrag auf Zielabweichung 
erforderlich. Der Antrag wurde am 01.11.2022 gestellt. Eine Antragsergänzung 
erfolgte am 26.07.2024. Die Zulassung der Zielabweichung wurde am 
14.01.2025 seitens des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung 
Mecklenburg-Vorpommern sowie am 28.02.2025 seitens des Ministeriums für 
Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern erteilt. Eine Abweichung von den Zielen der Raumordnung ist 
somit möglich.  
 
Die Beteiligung mit dem Vorentwurf nach § 3 Abs. 1 BauGB dient der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB dient der Abstimmung zu Umfang 
und Detaillierungsgrad der Prüfung der Umweltbelange. Die Beteiligung der 
Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB dient der gemeindenachbarlichen 
Abstimmung.  
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Die Gemeinde Groß Teetzleben hat das Beteiligungsverfahren der Behörden 
und TÖB durchgeführt. Die Beteiligung der Behörden ist durch Anschreiben 
vom 15.12.2025 erfolgt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist im 
Zeitraum vom 14.11.2025 bis 14.12.205 erfolgt.  
 
Die Gemeinde Groß Teetzleben hat sich mit den Anregungen und 
Stellungnahmen auseinandergesetzt. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
wurden Anregungen und Hinweise vorgetragen, die zur Präzisierung der 
Planfestsetzungen beitragen. 
 
Die Gemeinde hat sich mit den Anforderungen der Raumordnung und 
Landesplanung auseinandergesetzt.  
 
Die Verträglichkeit von Windenergieanlagen und Solaranlagen ist gegeben. Die 
Wechselwirkung kann durch die geregelten Eigentumsverhältnisse abgestimmt 
und geklärt werden. Danach kann dies auch in den entsprechenden Verträgen 
verankert sein, dass beim Versetzen der Windenergieanlagen auch die 
Solarmodule neu aufzustellen und zu ordnen sind. 
 
Derzeit sind Sondergebiete für Windenergieanlagen, Sondergebiete für 
Windenergieanlagen und Solar und Sondergebiete für Solaranlagen 
ausschließlich vorgesehen. 
 
Im Rahmen der weiteren Vorbereitung wird entschieden, ob die 
Berücksichtigung des Eignungsgebietes dazu führt, sonstige Sondergebiete für 
Windenergieanlagen auf dem gesamten Areal zuzulassen und als 
unterliegende Nutzung und generalisiert die entsprechenden PV-Anlagen 
zuzulassen sowie die zugehörigen Nebenanlagen. Dies wird entsprechend 
dann in der Beschlusslage verankert. Die Grundzüge der Planungsabsicht 
werden jedoch nicht infrage gestellt.  
 
Im Zielabweichungsverfahren waren 40 ha bestätigt worden. Nunmehr sind 60 
ha in Anspruch genommen. Dies ergibt sich maßgeblich durch die unterlagerte 
Nutzung von Flächen der Windenergieanlagen. Die Vereinbarkeit mit den Zielen 
der Raumordnung und Landesplanung wird bis zum abschließenden Beschluss 
hergestellt. Aus Sicht der Gemeinde ist die Planung weiterhin geeignet, auch 
ohne den Flächennutzungsplan anzupassen. Gerade weil eine Funktion und 
Verlagerung der Eignungsgebiete erfolgt, die ohnehin für regenerative Energien 
zugelassen sind, wird hier eine Doppelnutzung gesehen und die ist befürwortet 
und begrüßt. Dies ist ausdrücklicher Wunsch der Gemeinde und da die Flächen  
im REEP für die Windenergienutzung ausgewiesen sind, ist auch die Nutzung 
für PV-Module plausibel. 
 
Im Rahmen der Festsetzungen werden einzelne Belange zu den Höhenlagen 
und zu Baugrenzen präzisiert. Klargestellt wird, dass die Flächen durch 
Eigentumssicherung geregelt sind. Die Baugebiete werden entsprechend 
angepasst. Die Eigentumsverhältnisse lassen das Vorhaben zu.  
 
In Bezug auf die Belange des StALU wird die Windenergienutzung als solche 
privilegiert und maßgeblich vorangesetzt. Die Funktionsunterlagerung durch 
PV-Anlagen wird begrüßt u. Die Gemeinde setzt dies um. Durch die 
naturschutzfachlichen Belange werden Ausgleichserfordernisse für 
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Windenergieanlagen gefordert. Das StALU verlagert dies auf das nachfolgende 
Genehmigungsverfahren. Diesem schließt sich die Gemeinde entsprechend an. 
 
Die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege können in Vereinbarung 
gebracht werden. Artenschutzrechtliche Belange sind regelbar. Maßnahmen 
werden getroffen. Die Vereinbarkeit mit der Trinkwasserschutzzone III. a ist 
herzustellen. Die entsprechenden baulichen Maßnahmen sind vorzusehen. 
Baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen sind so zu 
halten, dass keine Beeinträchtigung der Trinkwasserschutzzone erfolgt.  
 
Die Belange des Bodenschutzes sind beachtlich und zu berücksichtigen. Eine 
bodenkundliche Baubegleitung wird begrüßt. 
 
Seitens des Gesundheitsamtes werden keine Beeinträchtigungen gesehen. Die 
Löschwasserabsicherung erfolgt durch das Vorhaben. Sonstige Hinweise 
berühren maßgeblich nicht die Planbelange. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
entsprechend durchgeführt. Die Anforderungen an die Bauordnung sind zu 
beachten. 
 
Denkmalschutzrechtliche Belange sind nicht berührt. Vorbelastungen durch die 
Windenergieanlagen sind maßgeblich. 
 
Aus Sicht des StALU wird eine Präzisierung zu den Artenschutzmaßnahmen 
erforderlich. Artenschutzmaßnahmen innerhalb des Gebietes an der Hecke 
werden nicht mehr vorgesehen. Hier werden externe Maßnahmen favorisiert. 
Dies wird im Artenschutzfachbericht thematisiert. Die kollisionsgefährdeten 
Vogelarten sind im Rahmen der Genehmigung von Windenergieanlagen zu 
beachten. Kombinationserfordernisse zum Landschaftsbild für 
Windenergieanlagen, die zukünftig errichtet werden, werden auf die dafür 
zukünftigen Verfahren verlegt. Die Flächeninanspruchnahme wird bilanziert. 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes sind keine weiteren Belange beachtlich. 
 
Darüber hinaus haben sich, neben dem Amt für Raumordnung und 
Landesplanung, dem Landkreis und dem StALU manche Behörden maßgeblich 
geäußert. Maßgebliche und widerstreitende Belange werden im Wesentlichen 
nicht vorgetragen. 
 
Hinsichtlich der Folgekosten ist maßgeblich, dass die Gemeinde die Auffassung 
vertritt, dass die Straße, die für die Windenergieanlagen ausreichend breit war, 
auch für die Bauphase geeignet ist. Absicherungen erfolgen im städtebaulichen 
Vertrag für die Wiederherstellung, von der die Gemeinde ohnehin ausgeht. 
 
Externe Ausgleichsmaßnahmen werden im Verfahren bestimmt und mit den 
Behörden und TöB abgestimmt.  
 
Die Anforderungen des NABU werden nur teilweise geteilt. Hinsichtlich des 
NABU werden Hinweise vorgetragen, die bei zukünftigen Verfahren zu 
beachten sind. In diesem Falle wird der Nutzung der regenerativen Energien 
unter Berücksichtigung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung, siehe Zielabweichungsverfahren, Vorrang eingeräumt. Zudem 
erfolgt eine Doppelnutzung für regenerative Energien auf Flächen, die für 
Windenergienutzung vorgesehen sind. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
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seitens der Stadt Neubrandenburg keine Hinweise oder Anregungen bestehen. 
Seitens der Gemeinde, wird die Doppelnutzung der Flächen für die Nutzung 
von Windenergie und von Solarenergie favorisiert.  
 
Der Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss ist Voraussetzung für die 
Durchführung der weiteren Verfahrensschritte. Die sich im Rahmen der 
Erörterungen und Diskussion in der Gemeindevertretung ergebenden 
Anforderungen werden eingearbeitet. Hierzu gehört auch die Festsetzung der 
Art der Baugebiete, die gemäß Beschlussfassung ggf. anzupassen ist.  
 
Die Fortschreibung der Inhalte zum Planverfahren erfolgt entsprechend dem 
jeweiligen Stand des Planverfahrens. 

3. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen 

Zur Bewertung der Einordnung in übergeordnete örtliche Planungen wird auf 
vorliegende Programme und Planungen Bezug genommen. 

3.1 Landesraumentwicklungsprogramm 

Für die Planung ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung 
insbesondere aus dem Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP M-V) 
vom 27. Mai 2016.  
 
Es ergibt sich, dass aus Sicht der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der 
Förderung regenerativer Energien die Zielsetzung und Übereinstimmung mit 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung hergestellt werden kann.  
 
Im Programmsatz 5.3 des Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP M-V) 
vom 27. Mai 2016 werden die Zielsetzungen im Bereich Energie festgelegt.  
Gemäß LEP M-V Programmsatz 5.3 (1) soll in allen Teilräumen der Anteil 
erneuerbarer Energien deutlich zunehmen, um einen Beitrag zur Energiewende 
in Deutschland zu leisten. 
 
Zum Schutz des Klimas und der Umwelt soll der Ausbau der erneuerbaren 
Energien dazu beitragen um Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu 
reduzieren (Programmsatz 5.3 (2) (Z)).  
Gemäß LEP M-V Programmsatz 5.3 (9) (Z) sollen für den Ausbau erneuerbarer 
Energien an geeigneten Standorten Voraussetzungen geschaffen werden. 
Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen hierbei effizient und flächensparend 
errichtet werden. Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen dabei nur in einem 
Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und 
Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen 
werden.  
 
Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat am 10. Juni 2021 über den Antrag 
der Fraktionen der SPD und CDU „Potenziale der Photovoltaik heben – 
Nutzung auf Ackerflächen ermöglichen“ beraten und den Antrag angenommen. 
Es sollen mehr Flächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen als der dafür im 
Landesraumentwicklungsprogramm 2016 vorgesehen Flächenkulisse 
ermöglicht werden. Der Korridor entlang der Verkehrstrassen (Autobahnen, 
Bundesstraßen und Schienenwege) ist an die im EEG 2021 vorgesehenen 
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200 m anzupassen. In der Begründung des Antrages wird darauf verwiesen, 
dass das LEP 2016 nicht zeitnah überarbeitet werden kann und daher mit dem 
Mittel eines Zielabweichungsverfahrens auf Grundlage einer verbindlichen und 
transparenten Matrix die Möglichkeit von Freiflächenphotovoltaikanlagen zu 
schaffen ist. 
 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Landesraumentwicklungsprogramm M-V 2016 

 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein Vorbehaltsgebiet für die 
Trinkwassersicherung. Nach dem Programmsatz 7.2 des 
Landesraumentwicklungsprogrammes M-V von 2016 sollen Planungen in 
diesen Gebieten so abgestimmt werden, dass sie die Trinkwassergewinnung 
nicht beeinträchtigen. Da für die Anlage von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
keine Flächen versiegelt werden, ist davon auszugehen, dass die 
Trinkwassergewinnung durch die Planung nicht maßgeblich beeinträchtigt wird.  

3.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm 

Grundlage für die Bewertung von Vorhaben im Gemeindegebiet ist das 
Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte vom 21. 
Oktober 2011. Das Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
Kapitel 6.5 Energie wird fortgeschrieben. Die öffentliche Auslegung 
des 3. Beteiligungsverfahrens zum Entwurf der Teilfortschreibung erfolgte im 
Jahr 2021.  
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Abb. 3: Auszug aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 
Seenplatte 2011 

 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
weist innerhalb des Plangebietes ein Eignungsgebiet für Windenergieanlagen 
auf. Gemäß den Zielsetzungen des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes 
2011 des Programmsatzes 6.5 (5) dürfen keine Nutzungen in Eignungsgebieten 
für Windenergie zugelassen werden, die einer Windenergienutzung 
entgegenstehen. 
Das Gemeindegebiet weist bereits 6 Windenergieanlagen im Bereich des 
Eignungsgebietes auf, von denen sich 4 im Bereich des Plangebietes befinden. 
Die vorhandenen Windenergieanlagen sind Teil der insgesamt 19 
Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet Nr. 6 – Breesen/ Teetzleben. 
Die Nutzung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen steht daher der Nutzung der 
Fläche für Windenergie nicht entgegen.  

3.3 Zielabweichungsverfahren 

Die Gemeinde Groß Teetzleben befürwortet die Ziele der Bundesregierung zur 
Förderung erneuerbarer Energien und Umsetzung der Energiewende und 
möchte einen Beitrag zur nachhaltigen Stromproduktion leisten.  
 
Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen außerhalb des 
110 m Streifens beidseits von Autobahnen, Bundesstraßen und 
Schienenwegen steht der Zielstellung gemäß Punkt 5.3 (9) des 
Landesraumentwicklungsprogrammes 2016 (LEP 2016) entgegen. Aufgrund 
des steigenden Bedarfs an der Erzeugung erneuerbarer Energien wird von der 
oberen Landesplanungsbehörde das Erfordernis gesehen auch außerhalb der 
im LEP M-V 2016 sowie der im RREP MS vorgesehenen Flächenkulisse 
Freiflächenphotovoltaikanlagen zu errichten. Für eine Abweichung der Ziele der 
Raumordnung bedarf es eines Zielabweichungsverfahrens. 
 
Der Antrag auf das Zielabweichungsverfahren wurde am 01.11.2022 gestellt 
und wurde unter Berücksichtigung der Beurteilungsmatrix aus dem „5000 ha-
Erschließungsbeschluss“ des Landtages von 26.05.2021 (Landtag 
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Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 7/6169) begründet. Eine 
Antragsergänzung erfolgte am 26.07.2024. Die Zulassung der Zielabweichung 
wurde am 14.01.2025 seitens des Ministeriums für Inneres, Bau und 
Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern sowie am 28.02.2025 seitens des 
Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern erteilt.  
Die landesplanerische Entscheidung zur Abweichung von den Zielen der 
Raumordnung gilt nur solange sich die Grundlagen nicht wesentlich ändern. 
 
Die Zulassung der Zielabweichung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die 
Freiflächenphotovoltaikanlage nur solange zulässig ist, wie sie für die 
Versorgung des Energieparks benötigt wird. Die Umnutzung erfolgt somit nur 
temporär. Der Rückbau der Freiflächenphotovoltaikanlage wird in einem 
städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB festgesetzt.  
Durch das Vorhaben werden bestehende Planungen oder Infrastrukturvorhaben 
nicht berührt. Ziele und Grundsätze der Raumplanung werden nicht erschwert, 
wodurch eine Abweichung von den Zielen möglich ist. 

 
Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 
„Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen Gemeindegebiet an der 
Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen (unterhalb der Flächen für 
Windenergieanlagen) wurde am 17.05.2022 gefasst. Die nutzbare Fläche für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen wurde auf 40 ha festgelegt. In der Planung 
wurden die von den Rotorbereichen überdeckten Flächen unterhalb der 
Windräder nicht im Rahmen der landesplanerischen Abstimmung eingeplant. 
Auf Grund der optimierten Flächennutzung wird im Verfahren die nutzbare 
Fläche von ca. 60 ha für Freiflächenphotovoltaikanlagen als Zielsetzung 
verfolgt. Die Änderung des Bescheides zur Zielabweichung wird parallel zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 angestrebt. Die 
Flächenbilanzen berücksichtigen die veränderte Zielsetzung und sind 
entsprechend dargelegt. Der Vorhabenträger hat die Anforderungen 
entsprechend an das zuständige Ministerium gereicht und erwartet den 
entsprechend positiven Bescheid. Der Bescheid zum Zielabweichungsverfahren 
ist der Begründung als Anlage beigefügt.  

3.4 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Groß Teetzleben verfügt nicht über einen wirksamen 
Flächennutzungsplan oder über einen in Aufstellung befindlichen 
Flächennutzungsplan. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird somit als 
selbständiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB aufgestellt. Der 
räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 
beträgt ca. 76 ha und befindet sich unterhalb von Flächen von vorhandenen 
Windenergieanlagen. Somit entsteht mit der Planung von sich aus eine 
sogenannte „Konzentrationsfläche“ von Anlagen zur Nutzung erneuerbaren 
Energien im Gemeindegebiet. 
Die Nutzung erneuerbarer Energien liegt im überragenden öffentlichen 
Interesse und somit ist es aus Sicht der Gemeinde Groß Teetzleben nicht 
erforderlich, für eine sogenannte „Konzentrationsfläche“ von Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien einen Flächennutzungsplan für das gesamte 
Gemeindegebiet aufzustellen. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
wird keine klassische Siedlungsentwicklung vorbereitet und aus Sicht der 
Gemeinde bestehen somit keine steuerungspflichtigen Entwicklungsabsichten 
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im Gemeindegebiet. Mit der Planung findet die Umnutzung landwirtschaftlicher 
Flächen temporär statt. Die Freiflächenphotovoltaikanlage ist nach 
Nutzungsaufgabe zurückzubauen und die Flächen sollen wieder 
landwirtschaftlich genutzt werden. Der Planung liegt eine positive 
Stellungnahme im Rahmen des durchgeführten Zielabweichungsverfahrens 
zugrunde, so dass die Ziele der Raumordnung und Landesplanung dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht entgegenstehen. Insgesamt ist der 
selbständige Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB geeignet und 
auch ausreichend die städtebauliche Entwicklung für die Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage zu ordnen. Der selbstständige Bebauungsplan 
nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB bedarf nach § 10 Abs. 4 der Genehmigung der 
zuständigen Genehmigungsbehörde.  
 
Die Gemeinde begründet ihre Vorgehensweise unter Berücksichtigung der 
bereits realisierten Planungen im Gemeindegebiet.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 1 wurde als Vorhaben- und Erschließungsplan für das 
Gebiet „Am Buchenwald“ aufgestellt für Wohnbebauung in der Gemarkung 
Kaluberhof. Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Für 
den Bebauungsplan Nr. 1 für Wohnbebauung ist eine Arrondierung in der 
Ortslage Lebbin erfolgt.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 2 diente der Errichtung eines 
Geschäftshauses mit Einliegerwohnung bei den Kiesgruben Zamzow im Ortsteil 
Lebbin und diente somit der Regelung der Betriebseinrichtung. Es hatte einen 
örtlichen Bezug. Die Verbindung vom Vorhaben und dem Betriebsgrundstück ist 
gegeben.  
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 4 ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 4 
Solarenergiepark Lebbin für den Solarpark auf Konversionsflächen betrachtet. 
Es handelt sich auch hier um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.  
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 5 ist eine Wohnbebauung in Klein Teetzleben 
vorbereitet worden, die als innerörtliche Arrondierung zu werten ist.  
 
Mit der Klarstellung- und Ergänzungssatzung für die bebauten Ortsteile Groß 
Teetzleben und Klein Teetzleben wird eine städtebauliche Arrondierung 
geregelt. Eine großräumige Entwicklung in den Außenbereich erfolgt nicht.  
 
Bei sämtlichen Bauleitplanungen in der Gemeinde Groß Teetzleben handelt es 
sich um Arrondierungen oder städtebauliche Klarstellungen. Lediglich im 
Bereich des Solarparks, der bereits realisiert wurde, ist eine großflächige 
Fläche als Nachnutzungsfläche in Anspruch genommen.  
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 wird Fläche unterhalb von 
Windenergieanlagen innerhalb eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen 
planungsrechtlich vorbereitet. Da hier ohnehin die Regelung für regenerative 
Energien schon gegeben ist, wird auf einen vorzeitigen Bebauungsplan 
orientiert.   
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3.5 Landschaftsplan 

Für die Gemeinde Groß Teetzleben liegt kein rechtsverbindlicher 
Landschaftsplan vor.  

3.6 Schutzgebiete-Schutzobjekte 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich keine Schutzgebiete. 
 

 
Abb. 4: Schutzgebiete (Quelle: GAIA-MV) 

 
Nördlich und östlich des Vorhabengebietes befindet sich ein Natura 2000-
Gebiet. Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2245-302 
„Tollensetal mit Zuflüssen“ befindet sich in nördlicher Richtung in einer 
Entfernung von ca. 700 m. In östliche Richtung beträgt der Abstand zum 
Plangebiet ca. 2 km.  
 
In östlicher Richtung befindet sich in einer Entfernung von ca. 2 km das 
Landschaftsschutzgebiet „Tollensetal“ LSG_074a. 
 
Aufgrund der Entfernung zu den Schutzgebieten sind keine nachteiligen 
Auswirkungen durch die Freiflächenphotovoltaikanlage zu erwarten. 
Europäische Vogelschutzgebiete (VSG) befinden sich nicht in relevanter Nähe 
des Plangebietes. 
 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches befindet sich eine nach § 20 NatSchAG 
M-V geschützte Hecke.  
 
Schutzobjekte 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich im Nordosten, angrenzend an den 
Wirtschaftsweg, eine Baumhecke, welche gesetzlich geschützt ist. Das Biotop 
erstreckt sich in östliche Richtung und grenzt in diesem Bereich an das 
Plangebiet. 
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3.7 Standortkonzept 

Die Zielsetzungen im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes der Gemeinde Groß Teetzleben werden wie folgt benannt:   
Das Planungsziel besteht in der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes 
für die Errichtung von „Freiflächenphotovoltaikanlagen“ gemäß § 11 Abs. 2 
BauNVO unter Beibehaltung der darunterliegenden landwirtschaftlichen 
Nutzung. Im Rahmen der Planbearbeitung haben sich die Zielsetzungen 
dadurch präzisiert, dass ein sonstiges Sondergebiet für die Errichtung von 
Batteriespeichern mit vorzusehen ist. Darüber hinaus wird der Bestand an 
Windenergieanlagen berücksichtigt. Unterhalb der Windenergieanlagen sollen 
sowohl PV-Anlagen als auch Batteriespeicher zugelassen werden. Dies wird in 
den textlichen Festsetzungen geregelt.  
 
Darüber hinaus bestehen folgende Zielsetzungen: 
- Festsetzung der zulässigen Überbauungsmöglichkeiten (überbaubare 

Grundstücksflächen) sowie der von der Überbauung freizuhaltenden 
Grundstücksflächen,  

- Festsetzung von Verkehrsflächen/Geh-, Fahr- und Leitungsrechten, die die 
notwendige Erschließung für das Grundstück gewährleisten, 

- Grünordnerische Festsetzungen und Festsetzungen zum Artenschutz.  
 

Für das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet zu erhöhen 
und so als Gemeinde zur Energiewende beizutragen, ist die Fläche für die 
Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen im Gemeindegebiet besonders 
geeignet, weil sich die Fläche unterhalb von Windenergieanlagen befindet. 
Damit ist eine bereits vorgenutzte Fläche in Anspruch genommen. Die 
Freiflächenphotovoltaikanlagen bestehen in einem Bereich, der bereits von 
Windenergieanlagen überdeckt ist.  
 
Die Flächen im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 
„Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen Gemeindegebiet an der 
Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen (unterhalb der Flächen für 
Windenergieanlagen)“ der Gemeinde Groß Teetzleben erfüllen die 
erforderlichen Kriterien: 
- Aufstellungsbeschluss zum B-Plan am 17.05.2022 

Aufstellungsbeschluss des sachlichen Teilflächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren am 17.05.2022. Nach derzeitigem Stand wird jedoch die 
Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes nicht weiterverfolgt. 
Dies wird damit begründet, dass der Bebauungsplan geeignet ist, die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung zu schaffen und keine 
anderen Erkenntnisse als diejenigen des Bebauungsplanes mit dem 
Flächennutzungsplan umgesetzt würden. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes genügt aus Sicht der Gemeinde für die 
planungsrechtliche Vorbereitung. Die Darlegungen zum Flächennutzungs-
plan sind unter dem Gliederungspunkt Flächennutzungsplan enthalten. 

- Genehmigung des Antrages auf Zielabweichungsverfahren 
- Die Grundzüge der übergeordneten Planungen werden eingehalten. 

Auf die Erstellung eines konkreten Standortkonzeptes für Photovoltaik wird 
verzichtet, da es einen konkreten Antrag des Vorhabenträgers gibt, der im 
konkreten Antragsverfahren bestätigt wurde.  
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3.8 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Groß Teetzleben hat aus ihrer Sicht ihre Zielsetzungen mit den 
übergeordneten Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung überprüft. 
Es ergibt sich für die Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Förderung 
regenerativer Energien, dass die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung hergestellt werden kann. Dies begründet die 
Gemeinde mit den Erkenntnissen aus dem Standortkonzept.  
Der Antrag auf das Zielabweichungsverfahren wurde am 01.11.2022 gestellt 
und am 26.07.2024 ergänzt.  
Das Zielabweichungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 6 
„Freiflächenphotovoltaikanlage im westlichen Gemeindegebiet an der 
Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen (unterhalb der Flächen für 
Windenergieanlagen)“ wurde am 21.03.2025 zugelassen. 

4. Beschreibung des Plangebietes und der relevanten Umgebung  

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Bereich der Gemeinde Groß 
Teetzleben. Westlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich die 
Gemeinden Wildberg und Breesen. Das Plangebiet wird über die Dorfstraße in 
Groß Teetzleben in Richtung der Windenergieanlagen erschlossen.  

4.1 Städtebaulicher Bestand  

Nutzungen im Plangebiet 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 74 ha. Die Flächen werden intensiv 
als Ackerland landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb des Plangebietes befinden 
sich 4 Windenergieanlagen. Von Süden nach Nordosten verläuft innerhalb des 
Plangebietes eine Hochspannungsleitung. Eine Bebauung innerhalb des 
Plangebietes ist nicht vorhanden.  
 
Nutzungen in der Umgebung  
Angrenzend an das Plangebiet befinden sich im Norden landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, welche im Nordosten durch zwei weitere 
Windenergieanlagen ergänzt werden. Im Osten und Südosten befindet sich 
vorwiegend eine Waldnutzung. Südwestlich des Plangebietes liegt eine 
landwirtschaftliche Nutzung vor. Der Bereich ist Teil des Windeignungsgebietes 
Nr. 6 – Breesen/ Teetzleben und weist weitere Windenergieanlagen auf.  Der 
westlich an das Plangebiet angrenzende Bereich wird durch eine 
landwirtschaftlich genutzte Fläche und ein Waldgebiet geprägt.  
Die Flächen in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes sind unbebaut. 

4.2 Naturräumlicher Bestand  

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb des Plangebietes sind 
vorwiegend Lehm bzw. Tonacker und weisen somit eine geringe Biodiversität 
auf. Im Bereich um die Windenergieanlagen befindet sich artenarmes 
Frischgrünland. Erschlossen werden die Windenergieanlagen über einen 
Wirtschaftsweg der nicht oder teilversiegelt ist.  
Entlang des zentral gelegenen Wirtschaftsweges befindet sich eine 
Baumhecke, welche sich bis in den östlichen Bereich des Plangebietes 
erstreckt.  
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Außerhalb des Plangebietes befinden sich im westlichen Bereich und im Süden 
und Südwesten Laubholzbestände mit heimischen Arten, sowie einzelne 
Flächen mit Fichtenbestand. Diese Bereiche weisen eine erhöhte Biodiversität 
auf. Nach § 20 LWaldG ist ein ausreichender Abstand von mindestens 30 m zu 
den Freiflächenphotovoltaikanlagen zu wahren zur Sicherung vor Windwurf 
oder Waldbrand.  
 
Im Norden, unmittelbar an das Plangebiet angrenzend ist eine Baumhecke 
vorhanden. Da es sich hierbei um ein gesetzlich geschütztes Biotop handelt, 
sind die Freiflächenphotovoltaikanlagen mindestens in einem Abstand von 7 m 
zu errichten, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. 
 
Die ausführliche Bestandsbeschreibung und die Auswirkungen der Planung 
sind dem Umweltbericht der Begründung zu entnehmen.   

4.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte  

Unter dem Gliederungspunkt „3.6 Schutzgebiete-Schutzobjekte“ sind die 
entsprechenden Darlegungen bereits enthalten. 
Die ausführliche Darstellung zu den Schutzgebieten und Schutzobjekten ist 
dem Umweltbericht der Begründung zu entnehmen. 

4.4 Topographie, Bodenverhältnisse, Bodendenkmale, Altlasten 

Topographie  
Im Plangebiet wechseln die Höhen von ca. 60 m ü. NN im westlichen Bereich 
unterhalb des angrenzenden Waldgebietes bis auf etwa 45 m.  
Das Gelände fällt aus westlicher Richtung nach Nordosten von 60 m auf rund 
45 m ab. In südliche Richtung fällt das Gelände auf rund 50 m ab. 

 
Für die Konzeption der Solarmodule wird dies entsprechend beachtet.  
 
Bodenverhältnisse  
Das Plangebiet ist unversiegelt. Ein geotechnischer Untersuchungsbericht liegt 
nicht vor. Nach Erfordernis kann dieser im weiteren Verfahren erstellt werden. 
Die vorhandenen Wirtschaftswege sind überwiegend teilversiegelt. 
 
Bodendenkmale  
Im Plangeltungsbereich sind derzeit keine Bodendenkmale bekannt.  
 
Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, 
den Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes 
erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei 
schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere 
Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, 
wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies 
erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 
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Altlasten 
Kenntnisse über Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen im 
Plangeltungsbereich sind derzeit nicht bekannt.  
 
Kampfmittel  
In der Gemeinde sind Kenntnisse über Kampfmittel innerhalb des Plangebietes 
nicht bekannt. In Mecklenburg-Vorpommern sind grundsätzlich Munitionsfunde 
nicht auszuschließen. 

4.5 Technische Infrastruktur 

4.5.1 Verkehrsinfrastruktur 

Groß Teetzleben ist über die Landstraße L27 an das überörtliche Verkehrsnetz 
angebunden. Die Dorfstraße, welche in westlicher Richtung als Wirtschaftsweg 
verläuft, sichert die Erschließung des Plangebietes. Der Wirtschaftsweg verläuft 
entlang der östlichen Grenze des Plangebietes und wird zentral durch das 
Plangebiet geleitet.  

   
4.5.2 Ver- und Entsorgung  

Für die geplante Nutzung ist die sonst in Regelfällen erforderliche Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur nicht umfassend notwendig. Erforderlich ist die 
Regelung zur Einspeisung der gewonnenen Energie in das Netz und die 
Sicherung der Versickerung/ Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers.  
 
Die Löschwasserversorgung für den Grundschutz ist im Rahmen der weiteren 
Planung darzustellen.  
 
Die Flächen befinden sich unmittelbar am 110 KV-Netz der edis. Das liegt im 
günstigsten Bereich für einen Netzanschluss. An dem möglichen 
Netzverknüpfungspunkt befindet sich bereits ein Umspannwerk, welches zur 
Aufnahme der Stromerzeugung aus den vorhandenen Windenergieanlagen 
genutzt wird und sich im Eigentum des Investors befindet. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die fernmeldetechnische Versorgung des 
Plangebietes in die vorhandenen Netze eingebunden werden kann. Bei Bedarf 
kann diese im weiteren Verfahren ergänzt werden. 

4.6 Eigentumsverhältnisse im Plangebiet  

Die Flächen befinden sich im Eigentum der Agrargesellschaft Breesen GmbH & 
Co. KG. Die Eigentümer haben der Nutzung der Flächen für die Schaffung von 
Freiflächenphotovoltaik zugestimmt.  
Die Grundstücke im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes stehen somit für die Realisierung der Planungsabsicht zur 
Verfügung.  

5. Städtebauliche Ziele – städtebauliche Entwicklungsziele 

Die Gemeinde Groß Teetzleben beabsichtigt auf Antrag des Vorhabenträgers 
EET Erneuerbare Energien Teetzleben GmbH & Co. KG unter Berücksichtigung 
des Standortkonzeptes das Plangebiet des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes für eine Freiflächenphotovoltaikanlage vorzubereiten.  
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Die Gemeinde befürwortet die Ziele der Bundesregierung zur Förderung 
erneuerbarer Energien und Umsetzung der Energiewende und möchte einen 
Beitrag zur nachhaltigen Stromproduktion leisten. 
 
Um das Ziel zu erreichen wurde zunächst ein Zielabweichungsverfahren 
durchgeführt, da die nutzbare Fläche für Freiflächenphotovoltaikanlagen nicht 
dem Ziel der Raumordnung entspricht, dass die Fläche innerhalb eines 
Streifens von 110 m beidseits von Autobahnen, Bundesstraßen und 
Schienenwegen liegen soll. Der Antrag auf ein Zielabweichungsverfahren 
wurde am 01.11.2022 gestellt und wurde am 21.03.2025 von der Gemeinde 
Groß Teetzleben zugelassen. 
 
Durch die Schaffung von Freiflächenphotovoltaikanlagen in der Gemeinde Groß 
Teetzleben sollen regionale und nationale Klimaziele erreicht werden. Die 
Planung leistet einen Beitrag zur Erreichung der quantitativen Ziele zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien in Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Zusätzlich dazu soll der erzeugte Strom zur Versorgung der Wirtschaft und der 
Bevölkerung dienen, sodass die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde 
durch den Erhalt von Arbeitsplätzen und durch die regionale Wertschöpfung 
gestärkt werden kann. 
 
Die Nutzung des Plangebietes für Freiflächenphotovoltaik ist maximal für eine 
Dauer von 30 Jahren vorgesehen und ist nur so lange zulässig, wie sie für die 
Versorgung des Energieparks benötigt wird. Nach der Nutzung soll die Fläche 
wieder als landwirtschaftliche Fläche nutzbar sein. Dieses ist möglich, da der 
Eingriff reversibel ist. Bereiche zwischen den Modulen sollen während der 
Nutzung der Fläche für Freiflächenphotovoltaikanlagen begrünt und gepflegt 
werden, sodass die Artenvielfalt in dem Gebiet gefördert wird.  

6. Inhalt des Bebauungsplanes  

Die Inhalte des Bebauungsplanes ergeben sich aus der Planzeichnung-Teil A 
und dem Text-Teil B. Eine Wiedergabe des Text-Teil B erfolgt hier nicht. Hier 
werden maßgebliche Bestandteile begründet. 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

6.1.1 Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage 

(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 
Für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen ist es erforderlich, ein 
sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO festzusetzen. Diesem 
kommt die Gemeinde Groß Teetzleben mit der Aufstellung der verbindlichen 
Bauleitplanung nach. Innerhalb des Baugebietes ist es maßgebliches Ziel, 
regenerative Energien über Freiflächenphotovoltaikanlagen planungsrechtlich 
zulässig zu machen. Sämtliche damit im Zusammenhang stehende Anlagen 
und Einrichtungen sollen weiterhin zugelassen werden. Hierzu gehören auch 
Anlagen wie zum Beispiel Speicheranlagen, wie zum Beispiel 
Wasserstoffspeicher.  
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Batteriespeicheranlagen sollen lediglich als Nebenanlagen zugelassen werden. 
Deshalb wird von der ursprünglichen Absicht, ein Sondergebiet für 
Batteriespeicher zuzulassen Abstand genommen.  
 

6.1.2 Sonstiges Sondergebiet Windenergieanlagen 

(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 
Das sonstige Sondergebiet Windenergieanlagen dient der planungsrechtlichen 
Sicherung der vorhandenen Windenergieanlagen. Es sind gesonderte Gebiete 
ausgewiesen. Innerhalb der Gebiete sind auch sonstige Nebenanlagen, die den 
Betrieb der Windenergieanlagen dienen, zulässig.  
 

6.1.3 Sonstige Sondergebiet Windenergieanlagen und Photovoltaik-
Freiflächenanlagen  

(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 
Innerhalb des Gebietes sind unterhalb der Windenergieanlagen auch 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen zulässig. Sollte sich herausstellen, dass die 
Flächen für Windenergieanlagen benötigt werden, sind die Photovoltaik-
Freiflächenanlagen umzustellen und neu aufzustellen.  

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 und 19 BauNVO) 
 
Für die maximale Ausnutzung der Fläche und zur optimalen Energiegewinnung 
wird die Grundflächenzahl von 0,6 zugrunde gelegt. Der Grundflächenzahl 
werden sowohl die Flächen für die Errichtung der 
Freiflächenphotovoltaikanlagen und die Überdeckung der Grundfläche sowie 
die Zufahrtsflächen und die Flächen für weitere technische Anlagen und 
Nebenanlagen berücksichtigt. 
Das Landschaftsbild wird maßgeblich geprägt durch die bereits vorhandenen 
Windenergieanlagen im Gebiet und in der Umgebung. Die Höhe für die 
Solarmodule und die Höhe für Nebenanlagen wird zusätzlich festgesetzt, um 
zukünftige Nutzungen zu regeln. Dies erfolgt gleichermaßen für den 
Batteriespeicher. Eine Regelung der Höhe für Windenergieanlagen war 
ursprünglich nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen im 
Beteiligungsverfahren und der Anforderungen der Behörde wird nunmehr die 
Höhe der Windenergieanlagen mit 260 m über den Bezugspunkt festgelegt.  
Unter Berücksichtigung des Sicherheitsbedürfnisses für die Erzeugeranlage 
und zur Sicherung der Freiflächenphotovoltaikmodule werden für einzelne 
Kameramasten die der Überwachung dienen größere Höhen zugelassen.  

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind unterhalb der Windenergieanlagen 
und der Solarmodule als extensives Grünland zu nutzen und zu unterhalten. 
 
Mit dieser Festsetzung soll gesichert werden, dass die Flächen unter den 
Freiflächenphotovoltaikmodulen weiterhin als Grünland genutzt werden. 
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6.4 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 
 
Nebenanlagen sind nur zulässig, sofern sie dem Betrieb der Hauptanlagen 
dienen und diesen Anlagen deutlich untergeordnet sind. 
Es sind nur solche Nebenanlagen zulässig, die dem Betrieb und der Steuerung 
der im Gebiet vorhandenen Hauptanlagen dienen. Ebenso sind Anlagen zur 
Speicherung von Energie hiervon betroffen. 

6.5 Flächen für Versorgungsanlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
Innerhalb des Gebietes werden Flächen für Versorgungsanlagen für die 
Hauptversorgungstrassen der vorhandenen Freileitung festgelegt. Diese 
Flächen stehen für Freiflächenphotovoltaikanlagen und sonstige Nutzungen zur 
Verfügung.  

6.6 Führung von Versorgungsleitungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
Die Verlegung von ober- und unterirdischen Erdkabeln ist im gesamten 
Geltungsbereich zulässig.  
Zum derzeitigen Zeitpunkt ist noch kein konkretes Konzept zur Führung der 
Versorgungsleitungen im Geltungsbereich abschließend geregelt. Deshalb 
sollen die Möglichkeiten für die Verlegung von ober- und unterirdischen 
Erdkabeln im gesamten Geltungsbereich ohne Einschränkungen zulässig sein. 

6.7 Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 
Eine Festsetzung der Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten erfolgt 
zugunsten der Anforderungen der Ver- und Entsorger, zugunsten des Betriebs 
sämtlicher Anlagen und für Wegeflächen zugunsten der Allgemeinheit.  

6.8 Festsetzungen von Schutz- und Blendwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
Maßnahmen zum Schutz von Blendwirkungen sind im Rahmen des weiteren 
Aufstellungsverfahrens zu bestimmen.  
Im weiteren Planverfahren sind die Anforderungen an den Schutz von 
Blendwirkungen abzustimmen. Die Ausführungen werden im weiteren 
Planverfahren ergänzt. 

6.9 Höhenlage 

(§ 9 Abs. 3 BauGB) 
 
Die in dem Lage- und Höhenplan bekannt gegebenen Realhöhen gemäß 
Vermessung gelten als Bezugspunkte für die Höhenlage.  
Der Lage- und Höhenplan ist die Grundlage für die Höhenangaben für die 
zukünftige Errichtung der Hauptanlagen in den jeweiligen Baugebieten.  
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7. Örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 Abs. 1 LBauO M-V) 

7.1 Einfriedungen 

Einfriedungen sind mit maximal 2,00 m Höhe einschließlich Übersteigschutz 
bezogen auf das natürliche Gelände zulässig. Zwischen Geländeoberfläche 
und Unterkante Zaun ist ein durchgängiger Durchlass von mindestens 10 cm 
und maximal 20 cm freizuhalten. Zaunsäulen sind nur als Einzelfundamente 
zulässig. Streifenfundamente und durchlaufende Zaunsockel sind unzulässig. 
Diese Einfriedungen müssen für Kleintiere durchlässig sein. 
Zur Sicherheit der Anlage und der Freiflächenphotovoltaikmodule ist eine 
Einfriedung erforderlich. Unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher 
Gesichtspunkte wird ein Durchlass von 10 bis 20 cm im unteren Bereich 
mitberücksichtigt.  

8. Grünflächen; Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft  
 
Innerhalb des Gebietes werden Flächen für die Kompensation festgelegt. Die 
Vorgaben werden für Grünflächen oder Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft getroffen; 
letztere auf den für die PV-Anlagen vorgesehenen Flächen und nicht gesondert 
auf Grünflächen.  

8.1 Grünflächen 

Die innerhalb des Plangebietes festgesetzten privaten Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung Wiese sind als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege, zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu entwickeln. Es sind 
extensive Wiesenflächen entsprechend der Festsetzung unter 2.1 anzulegen. 
Die extensiv zu pflegenden Mähwiesen sind durch Einsaat mit 
standortgerechtem, autochthonem Saatgut oder durch sukzessive 
Selbstbegrünung herzustellen. Es erfolgt zweimal jährlich eine Mahd. Die 
Fläche ist maximal zweimal jährlich zu mähen (1. Mahd ab dem 1. Juli, 2. Mahd 
im Oktober) und das Mahdgut ist jeweils abzutransportieren. Eine 
Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
sind unzulässig. Alternativ zur Mahd der Fläche ist eine Schafbeweidung mit 
einem Besatz von max. 1,0 GVE zulässig. Die Beweidung ist ab dem 1. Juli 
durchzuführen. 

8.2 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Kompensationsmindernde Maßnahme 
Auf den Flächen innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik“ sind die Zwischenmodulflächen und die 
überschirmten Flächen als extensiv gepflegte Mähwiese zu entwickeln. Die 
Ersteinrichtung der Grünfläche erfolgt durch Einsaat mit standortgerechtem, 
autochthonem Saatgut oder durch sukzessive Selbstbegrünung.  
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Es erfolgt zweimal jährlich eine Mahd. Die Fläche ist maximal zweimal jährlich 
zu mähen (1. Mahd ab dem 1. Juli, 2. Mahd im Oktober) und das Mahdgut ist 
jeweils abzutransportieren. Eine Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. Alternativ zur Mahd der 
Fläche ist eine Schafbeweidung mit einem Besatz von max. 1,0 GVE zulässig. 
Die Beweidung ist ab dem 1. Juli durchzuführen. 
Mit dieser Festsetzung wird gesichert, dass weiterhin eine landwirtschaftliche 
Nutzung und Bewirtschaftung als Wiesen- und/ oder Weidefläche ermöglicht 
wird. 
 
Kompensationsmindernde Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung der zwei Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ und des „Hofsees“ Kaluberhof vorgesehen. Das Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ befindet sich ca. 400 m nördlich der Ortslage Klein Teetzleben. Das 
Gewässer selbst ist gemäß § 20 NatSchAG M-V ein gesetzlich geschütztes 
Biotop (Nr. DEM19129) und ist teilweise verlandet. Der Ausbau soll die 
Biodiversität verbessern und zudem die Nutzung als Angelteich für den 
Angelsportverein Teetzleben e.V. ermöglichen. 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung des „Hofsees“ vorgesehen. Der 
„Hofsee“ befindet sich nördlich des Ortsteiles Kaluberhof. Der im Nordwesten 
liegende Nebenarm des Sees ist teilweise verlandet. Auch hier ist der Ausbau 
des Gewässers und die Nutzung durch den Angelverein vorgesehen. 
 
Maßnahmen zur Oberflächengestaltung 
Der Zufahrtsweg ist auf einer Breite von maximal 4,50 m teilversiegelt, d.h. mit 
wasserdurchlässigem Bodenbelag und Unterbau (z.B. wassergebundene 
Decken) herzustellen; ausgenommen sind von dieser Flächenbegrenzung 
Kurven und Stellbereiche sowie Flächen, Befestigungen für technische 
Nebenanlagen. 
 
Durch diese Maßnahmen wird gesichert, dass eine Vollversiegelung nicht 
erfolgt.  

8.3 Flächen mit Bindungen von Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. 
Die Flächen stellen gemäß § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope dar. 
Gehölze sind bei Abgang artengleich zu pflanzen. 

9. Verkehrliche Erschließung 

9.1 Straßenverkehr 

Die verkehrliche Anbindung ist über das vorhandene örtliche Straßen- und 
Wegesystem sichergestellt. Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die 
Dorfstraße in Groß Teetzleben in westliche Richtung. Bei der Straße handelt es 
sich um einen teil- oder unversiegelten Wirtschaftsweg. 
 
Eine separate Erschließung für Fußgänger und Radfahrer ist nicht vorhanden. 
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10. Ver- und Entsorgung 

10.1 Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung 

Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Groß 
Teetzleben erfolgen durch den Wasser- und Abwasserzweckverband 
Demmin/Altentreptow. Die technischen Anschlussbedingungen und 
Anschlussmöglichkeiten sind mit dem Zweckverband abzustimmen.  

10.2 Oberflächenwasserbeseitigung 

Das anfallende Niederschlagswasser soll im Plangebiet schadlos versickert 
werden. 

10.3 Brandschutz/ Löschwasser 

Der Feuerschutz in der Gemeinde Groß Teetzleben ist durch die örtliche 
Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Gemäß § 2 (1) des Gesetzes über den 
Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (BrSchG) für M-V in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.12.2015 ist es Aufgabe der Städte und 
Gemeinden die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Dabei sind die 
Anforderungen des Grundschutzes zur Sicherung der 
Löschwasserbereitstellung zu beachten und zu erfüllen.  
 
Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf eines Löschwasserbereiches mit 
allen Löschwasserentnahmestellen im Umkreis von 300 m enthält das DVGW-
Arbeitsblatt W 405/Februar 2008, dessen Forderungen einzuhalten sind. Die 
Zufahrten und Straßen/ Wege des Plangebietes haben der DIN14090 Flächen 
der Feuerwehren zu entsprechen. Die abschließende Regelung zur 
Löschwasserversorgung erfolgt im weiteren Planverfahren. 

10.4 Energieversorgung 

Die Gemeinde Groß Teetzleben wird durch die E.DIS AG mit elektrischer 
Energie versorgt. Abstimmungen im weiteren Aufstellungsverfahren erfolgen 
mit der E.DIS AG. Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens ist die 
Einspeisung der im Plangebiet gewonnenen Energie in das Versorgungsnetz 
abzustimmen und zu gewährleisten. 

10.5 Gasversorgung 

Die Gemeinde Groß Teetzleben gehört zum Versorgungsbereich der Hanse 
Gas GmbH. Eine Versorgung des Plangebietes mit Gas ist nicht vorgesehen. 

10.6 Telekommunikation 

Die Gemeinde Groß Teetzleben ist an das Netz der Deutschen Telekom AG 
angeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Planvorhaben ist davon 
auszugehen, dass Anschlussmöglichkeiten an das vorhandene Netz der 
Deutschen Telekom AG möglich sind oder andere Möglichkeiten der 
Telekommunikation- und Fernmeldeversorgung genutzt werden.  

10.7 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften durch den 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. 
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11. Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen 

Für das Plangebiet sind keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. 

12. Immissions- und Klimaschutz 

In Bezug auf Beeinträchtigungen durch Lärm und Gerüche ergeben sich keine 
Anhaltspunkte, dass weitere Untersuchungen in Bezug auf Geruchs- oder 
Lärmimmissionen erforderlich sind. 
Weitere Anforderungen im Zusammenhang mit Immissions- und Klimaschutz 
werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Beteiligungsverfahrens 
mit dem Vorentwurf bewertet. 
Hier wird die Gemeinde auch in Bezug auf Erkenntnisse zu ggf. vorhandenen 
Anlagen in der immissionsschutzrechtlichen Umgebung eingehen. Die Belange 
der Bahn sind im Zuge des Aufstellungsverfahrens abzustimmen. 

13. Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst ca. 74,50 ha.  
 

Art der Flächennutzung 
Flächengröße  

(ha) 

Baufläche 

• Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik“ (SO PV) 

• Sonstiges Sondergebiet „Windenergieanlagen und  
Photovoltaik-Freiflächenanlagen (SO WEA+PV) 

• Sonstiges Sondergebiet „Windenergieanlage“ (SO 
WEA) 

 
54,19 
5,82 

 
6,89 

 

Summe   66,90 

Versorgungsfläche  2,37 

Waldfläche  1,08 

Grünfläche / Wiese 3,96 

 

Gesamtfläche   

 
74,31 

Plangeltungsbereich gemessen   

 
74,31 

14. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

14.1 Rückbauverpflichtung 

Aufgrund der begrenzten wirtschaftlichen Laufzeit von Solar-Freiflächenanlagen 
wird in der Regel eine Rückbauverpflichtung vereinbart. Unter Berücksichtigung 
der Laufzeiten von Solarfreiflächenanlagen wird in der Regel eine maximale 
Nutzungsdauer von 30 Jahren zugrunde gelegt. Im Durchführungsvertrag ist 
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beabsichtigt eine Regelung für den Rückbau nach 30 Jahren seit 
Inbetriebnahme aufzunehmen. Der Rückbau wird entsprechend gesetzlicher 
Anforderungen vertraglich im weiteren Planungsprozess geregelt. 
Alle Einrichtungen, die zum Zwecke des Betriebes der Solaranlagen errichtet 
wurden, sind nach Ende der Nutzung wieder zu entfernen und die Fläche zu 
rekultivieren. Die Rekultivierungsschicht ist wiederherzustellen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die Solarmodule, deren 
Unterkonstruktion, Fundamente sowie unter- und oberirdische Leitungen und 
Kabel zu entfernen sind.  
Sollten Bereiche unterentwickelter oder durch den Rückbau beeinträchtigter 
Vegetation auftreten, so ist eine Neuanpflanzung vorzusehen. Entstehende 
Erosionsrinnen sind zu entfernen. 
Die Rückbauverpflichtung wird in der Regel durch Baulast gesichert. 

14.2 Infrastrukturelle Auswirkungen 

Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist über die 
Dorfstraße weiterhin gewährleistet.  

15. Nachrichtliche Übernahmen 

15.1 Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG Mecklenburg-Vorpommern die 
zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund 
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für 
Kultur und Denkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.  
Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 

16. Hinweise 

16.1 Munitionsfunde 

In Mecklenburg-Vorpommern ist nicht auszuschließen, dass auch in einem für 
den Munitionsbergungsdienst (MBD) als nicht kampfmittelbelastet bekannten 
Bereich Einzelfunde auftreten können. Aus diesem Grund sind Tiefbauarbeiten 
mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei Tiefbauarbeiten 
kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition gefunden werden, sind aus 
Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst ist zu 
benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei oder Ordnungsbehörde 
hinzuzuziehen. 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen 
derartiger Mittel erhält, ist nach § 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies 
unverzüglich den örtlichen Ordnungsbehörden anzuzeigen. 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als 
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Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für die auf der Baustelle arbeitenden 
Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht 
gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche 
Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft gemäß Antragsformular und Merkblatt über die 
notwendigen Angaben unter www.brand-kats-mv.de) der in Rede stehenden 
Fläche sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu 
erhalten. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor 
Bauausführung empfohlen. 

16.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl 
von den Baustellen als auch von den fertiggestellten Objekten eine vollständige 
und geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des 
Landkreises erfolgen kann. Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach 
§§ 10 und 11 Krw-/ AbfG zur ordnungsgemäßen Entsorgung belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Abfälle (verunreinigter Erdaushub bzw. Bauschutt), 
die nicht verwertet werden können, sind entsprechend §§ 10 und 11 KrW-/ 
AbfG durch einen zugelassenen Beförderer in einer Abfallbeseitigungsanlage 
zu entsorgen. Unbelastete Bauabfälle dürfen gemäß § 18 AbfAlG M-V nicht 
abgelagert werden. Sie sind wieder zu verwerten. 

16.3 Altlasten 

Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche 
Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder 
Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion 
hervorrufen können, vermieden werden. Sollte bei den Baumaßnahmen 
verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle, 
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer 
bzw. vom Grundstückseigentümer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. 
Die Abfälle dürfen nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt werden. Soweit 
im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. 
Bodenmaterial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben 
die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes- 
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I 
S. 1554) sind zu beachten.  
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 
vorliegt, unverzüglich dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte als zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt 
bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen 
auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die 
von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, 
Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
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16.4 Externe Ausgleichsmaßnahmen 

Ablenk-Nahrungsflächen Rotmilan 
In einer Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhabengebiet wurde im Jahr 
2024 eine Ansiedlung eines Brutpaares der Rotmilane unmittelbar westlich der 
damals geplanten WEA dokumentiert. Als Ablenk-Nahrungsflächen wurde ein 
Areal etwa 1,5 km NW des WEA-Feldes bereitgestellt. Es umfasst 9,12 ha 
bisherigen Intensivgrünlands und ist auch von der Fläche her für den Ausgleich 
hinreichend. Eine weitere Kompensation ist so nicht mehr erforderlich. 
 
Anlagebedingtes Ausgleichserfordernis 
Der durch das Vorhaben bedingte Flächenverlust, insbesondere infolge der 
Überbauung und funktionalen Beeinträchtigung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen, ist im Sinne der Eingriffsregelung durch geeignete Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 669.000 m² (Ausgangsfläche mit 
Kompensationserfordernis) sind hierbei zu beachten. 
Der Kompensationsbedarf infolge des Eingriffs beträgt insgesamt 401.400 m² 
Flächenäquivalente. Innerhalb des Plangebietes kann ein Teil des Eingriffs 
durch einen sogenannten In-sich-Ausgleich kompensiert werden. Dieser interne 
Ausgleich umfasst 267.600 m² Flächenäquivalente, die durch die Entwicklung 
extensiven Grünlands auf den Modulzwischenflächen aufgewertet werden. 
 
Die Ermittlung der Eingriffe durch Versiegelung von Flächen des B-Planes 
erfolgt anhand der Grundflächenzahl GRZ 0,6. Durch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl (GRZ) ist die maximal mögliche Versiegelung für die 
Sonstigen Sondergebiete vorgegeben. 
Der Eingriff ist durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen 
auszugleichen. Die Höhe des Eingriffs wurde bilanziert und die Höhe der 
erforderlichen Kompensation ermittelt. 
Der Eingriff wird durch externe Maßnahmen ausgeglichen. Die Kompensation 
erfolgt vorrangig durch die ökologische Aufwertung bislang intensiv genutzter 
Ackerflächen. Aus bestehenden Ackerflächen werden durch Umwandlung 
dieser durch spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-typischem 
Saatgut in Grünland mit einer dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als 
Mähwiese Kompensationsleistungen erbracht. 
 
Kompensation der Versiegelung 
Aus bestehenden Ackerflächen werden durch Umwandlung dieser durch 
spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-typischem Saatgut in 
Grünland mit einer dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als Mähwiese 
Kompensationsleistungen erbracht. Der Kompensationswert ist hier zwischen 
3,0 und 3,1 (bis 4,0 zulässig) anzusetzen. So ist eine Fläche von 8,63-8,92 ha 
als Ersatzmaßnahme auszuweisen. Hier stellt der Vorhabenträger das ihm 
verfügbare Flurstück Groß Teetzleben, Flur 1, Flurstück 82 mit einer Größe von 
8,79 ha zur Verfügung.  
 
Kompensationsmindernde Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung der zwei Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ und des „Hofsees“ Kaluberhof vorgesehen. Das Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ befindet sich ca. 400 m nördlich der Ortslage Klein Teetzleben. Das 
Gewässer selbst ist gemäß § 20 NatSchAG M-V ein gesetzlich geschütztes 
Biotop (Nr. DEM19129) und ist teilweise verlandet. Der Ausbau soll die 
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Biodiversität verbessern und zudem die Nutzung als Angelteich für den 
Angelsportverein Teetzleben e.V. ermöglichen. 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung des „Hofsees“ vorgesehen. Der 
„Hofsee“ befindet sich nördlich des Ortsteiles Kaluberhof. Der im Nordwesten 
liegende Nebenarm des Sees ist teilweise verlandet. Auch hier ist der Ausbau 
des Gewässers und die Nutzung durch den Angelverein vorgesehen. 

16.5 Leitungsverläufe 

Im Planverfahren bekannt gegebene Leitungsverläufe werden beachtet. Die 
bekannt gegebenen Leitungsverläufe werden zu den Verfahrensunterlagen 
genommen. 

16.6 Brandschutzkonzept 

Zur Sicherung des Brandschutzes wird zur Baugenehmigung ein Brandschutz-
konzept erstellt. Das Brandschutzkonzept ist objektkonkret für die Vorbereitung 
und Umsetzung des Vorhabens zu nutzen. 

16.7 Blendgutachten 

Im Rahmen des Bauantragsverfahrens wird auf der Grundlage des konkreten 
Aufstellplanes für die PV-Anlagen bei Erfordernis ein Blendgutachten erstellt. 

16.8 Vorhaben- und Erschließungsplan 

Zur Plandokumentation des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 der 
Gemeinde Groß Teetzleben „Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“ 
gehört auch der zugehörige Vorhaben- und Erschließungsplan. 

16.9 Artenschutzrechtliche Belange 

Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
 
Brutvögel 
Um die lokalen Populationen von Feldsperling, Grauammer und Neuntöter nicht 
zu gefährden, sind Gehölzdurchbrüche zu vermeiden. Die zentral durch das 
Vorhabengebiet führende Heckenreihe ist auf einem Streifen von mindestens 
25 m als Brutgebiet für die Grauammer freizuhalten und Acker- bzw. Brache-
Strukturen zu erhalten. Alternativ sind Ausgleichsmaßnahmen einzuplanen. Für 
die Umsiedlung des Flussregenpfeifer-Paares sind Habitataufwertungen 
entlang der umliegenden Gewässerläufe durchzuführen. Zur Vermeidung der 
Verbotstatbestände der Tötung gemäß § 44 Abs.1 Nr.1, der Schädigung gemäß 
§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG sowie der Störung gemäß § 44 Abs.1 Nr. 2 
BNatSchG ist die Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlagen darüber hinaus 
außerhalb der Brutzeit der betroffenen Arten (März-Juli) vorzunehmen. Für den 
Erhalt der lokalen Populationen werden die Einrichtung von ausgezäunten 
Schneisen für die Bewegungen von Großsäugern sowie eine Zaunanlage mit 
einem Bodenabstand von 10-20 cm und ohne Stacheldraht vorgeschlagen. 

 
Gehölzschnitt und Gehölzbeseitigung 
Der Schnitt oder die Beseitigung von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis zum letzten Tag im Februar durchgeführt werden; in einem anderen 
Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
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Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. 
Ausnahmen können auf Antrag von der zuständigen Naturschutzbehörde 
zugelassen werden. Dazu ist vom Antragsteller ein gutachterlicher Nachweis zu 
führen, dass keine besonders geschützten Tierarten entgegen § 44 Abs. 1 
BNatSchG betroffen werden (z.B. Brutvögel, Fledermäuse). 
 
Allgemeine Hinweise 
Die Ermittlung des Kompensationserfordernisses für die Schutzgüter 
Fauna/Flora ist in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) detailliert 
zu beschreiben. 
 
Zur Vermeidung von Störungen während der Brutzeit der planungsrelevanten 
Vogelarten sollte die technische Ausführung des Wegebaus als auch die 
Montage der PV-FFA möglichst am 15.07. eines Jahres beginnen und vor dem 
15.03. des Folgejahres abgeschlossen sein. Werden zusätzliche Bauwochen 
benötigt, ist eine Ökologische Baubegleitung notwendig. Die Ausweitung des 
Bauzeitraumes bedarf der Zustimmung der Genehmigungs-behörde des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. In diesem Fall ist die fachliche 
Begleitung des Baus durch einen naturschutzfachlich erfahrenen Experten in 
Zusammenarbeit mit der Genehmigungsbehörde erforderlich. 
 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen, Waldränder, Hecken, Saumstrukturen, 
Einzelgebüsche, Höhlenbäume und Brutwaldbereiche sind dauerhaft zu 
erhalten und vor Beeinträchtigungen durch Module, Zuwegungen, Lagerflächen 
und Baustellenverkehr zu schützen. 
 
Im Bereich des Baumfalken-Brutplatzes westlich des Vorhabengebietes sind 
Eingriffe in den Brutwald sowie in potenzielle Horstbäume auszuschließen. Vor 
Baubeginn ist eine Besatzkontrolle durchzuführen; bei aktueller Brut sind 
störungsintensive Arbeiten im Horstumfeld bis zum Abschluss der Brut 
auszusetzen. 
 
Für Feldlerche, Heidelerche und Grauammer ist der Verlust bzw. die funktionale 
Entwertung von Brutlebensräumen durch geeignete vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) zu kompensieren. Geeignet sind insbesondere 
die Neuanlage bzw. Entwicklung von extensiv bewirtschafteten 
Offenlandhabitaten, Brachen, lückigen Ackerstrukturen, Ackerrand- und 
Saumstreifen sowie Extensivgrünland im räumlichen Zusammenhang mit den 
betroffenen Revieren. 
Bei der Modul- und Zuwegungsplanung sind die randlich gelegenen Brutreviere 
und Habitatstrukturen von Neuntöter, Bluthänfling, Feldsperling und Star zu 
berücksichtigen. Insbesondere dürfen Brut- und Ansitzstrukturen nicht beseitigt 
oder funktional entwertet werden. 

16.10 Zeitraum für die Realisierung von Anpflanzgeboten 

Soweit nicht anders geregelt, sind die Pflanzmaßnahmen spätestens in der 
Pflanzperiode nach Fertigstellung der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
abzuschließen. 

16.11 Gehölzschutzmaßnahmen 

Zum Schutz und Erhalt von Bäumen sind im Rahmen von Leitungsverlegungen 
sowie der Errichtung der baulichen Anlagen die aktuell geltenden, gesetzlichen 
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Bestimmungen und Richtlinien einzuhalten und ggf. erforderliche 
Schutzmaßnahmen umzusetzen. Während der Bauzeit sind Bäume durch 
Bauzäune zu schützen, so zu erwarten ist, dass die Bäume durch 
Baumaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 

16.12 Gewässerschutz 

Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaßnahme evtl. aufgefundene 
Leistungssysteme (Meliorationsanlagen in Form von Drainagerohren oder 
sonstige Rohrleitungen) sind ordnungsgemäß aufzunehmen, umzuverlegen 
bzw. anzubinden. 

16.13 Verwendung von Pflanz- und Saatmaterial 

Hinsichtlich der Verwendung von Pflanz- und Saatmaterial wird auf den § 40 
Abs. 1 BNatSchG verwiesen. Nach § 40 Abs. 1 BNatSchG bedarf das 
Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur der 
Genehmigung der zuständigen Behörde; für Mecklenburg-Vorpommern ist das 
das Landesamt für Umwelt und Naturschutz und Geologie. Sofern keine 
Genehmigung der zuständigen Behörde vorliegt, dürfen nur noch 
gebietseigene/ gebietsheimische Saatmischungen und gebietseigenes/ 
gebietsheimisches Pflanzenmaterial in der freien Natur ausgebracht werden. 
Dies ist durch entsprechende Zertifizierungen des Pflanzmaterials 
nachzuweisen. 

16.14 Wege für Allgemeinnutzung  

Für die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (GFL-R) belegte Flächen wird für 
diejenigen, die einer öffentlichen Nutzung unterliegen, ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht für die Allgemeinheit hinterlegt. 

16.15 Folgekosten  

Die Anforderung an Folgekosten werden entsprechend im 
Durchführungsvertrag geregelt. Im Durchführungsvertrag werden die Kosten für 
die Folgekosten entsprechend aufgenommen und geregelt. Die Aufwendungen 
für öffentliche und private Maßnahmen in Vorbereitung und Umsetzung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 für die 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“ wird für öffentliche und private 
Maßnahmen im Durchführungsvertrag abschließend und final geregelt. 

16.16 Hinweise auf Lagefestpunkte 

Lagefestpunkte, die sich innerhalb und am Rand des Plangebietes befinden, 
sind entsprechend Kataster- und Vermessungsgesetz M-V zu beachten und zu 
erhalten. Die gesetzlichen Regelungen sind einzuhalten. 
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Teil 2  Prüfung der Umweltbelange - Umweltbericht    

1. Hinweise zum Umweltbericht  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche 
mit einer Größe von ca. 74,50 ha im westlichen Bereich des Gemeindegebietes 
Groß Teetzleben an der Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen. Innerhalb 
des Plangebietes gibt es bereits eine Nutzung durch Windenergieanlagen. Im 
Geltungsbereich ist eine Baumhecke vorhanden, die ein gesetzlich geschütztes 
Biotop darstellt. Ansonsten weist die Fläche keine maßgebliche unter Schutz 
stehende naturräumliche Ausstattung auf. 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung dieser Belange 
erfolgt im Rahmen einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Die 
Ergebnisse der Umweltprüfung sind in einem Umweltbericht darzustellen, der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, bewertet und 
beschreibt. 
 
Der Umweltbericht nach § 2a Nr. 2 BauGB bildet einen gesonderten Teil der 
Begründung. Die Gliederung des vorliegenden Umweltberichtes orientiert sich 
im Wesentlichen an den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 
 
Der Umweltbericht wird dieser Begründung gesondert als Teil II beigefügt. 
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Teil 3  Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung zur Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben „Freiflächenphotovoltaikanlage Am 
Bauernwald“ wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 
……………………….. gebilligt. 
 
 
 
Groß Teetzleben, den ………………… 2026    (Siegel) 
 
 
 
………………………………… 
Frank Schwarz  
Bürgermeister 
Gemeinde Groß Teetzleben  
 
 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt nach Vorgaben der Vorhabenträger:  
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 03881 / 71 05 – 0 
Telefax 03881 / 71 05 – 50 
mahnel@pbm-mahnel.de  
 

mailto:mahnel@pbm-mahnel.de
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Teil 4 Anlagen    

Anlage 1: Bescheid des Ministeriums zum Zielabweichungsverfahren vom 
21.03.2025 (Antrag der Gemeinde Groß Teetzleben vom 01.11.2022) 
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TEIL 2 Prüfung der Umweltbelange - Umweltbericht    

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche 
mit einer Größe von ca. 76 ha im westlichen Bereich des Gemeindegebietes 
Groß Teetzleben an der Gemeindegrenze zu Wildberg und Breesen. Innerhalb 
des Plangebietes gibt es bereits eine Nutzung durch Windenergieanlagen. Im 
Geltungsbereich ist eine Baumhecke vorhanden, die ein gesetzlich geschütztes 
Biotop darstellt. Ansonsten weist die Fläche keine maßgebliche unter Schutz 
stehende naturräumliche Ausstattung auf. 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung dieser Belange 
erfolgt im Rahmen einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Die 
Ergebnisse der Umweltprüfung sind in einem Umweltbericht darzustellen, der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, bewertet und 
beschreibt. 
Der Umweltbericht nach § 2a Nr. 2 BauGB bildet einen gesonderten Teil der 
Begründung. Die Gliederung des vorliegenden Umweltberichtes orientiert sich 
im Wesentlichen an den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

1. Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes  

Die Gemeinde stellt den Vorhaben- und Erschließungsplan/ 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf, um das Vorhaben zu definieren. Mit 
dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
besteht das Ziel der Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die 
Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (Solarpark „Am Bauernwald“ in 
der Gemarkung Groß Teetzleben). Das Eigentum ist gesichert. Der 
Durchführungsvertrag ist zwingend Voraussetzung für den Satzungsbeschluss. 
 
Die Belange des Durchführungsvertrages werden entsprechend beachtet und 
mit aufgenommen. 

2. Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

Charakteristik des Plangebietes 
Die Gemeinde Groß Teetzleben liegt in der Landschaftszone „Rückland der 
Mecklenburgischen Seenplatte“. Das Gebiet lässt sich der Großlandschaft 
„Oberes Tollensegebiet“ zuordnen. 
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im westlichen Bereich der Gemeinde 
Groß Teetzleben, angrenzend an die Gemeinden Wildberg und Breesen. Die 
Fläche wird sowohl landwirtschaftlich genutzt als auch zur Energiegewinnung 
durch 4 im Plangebiet vorhandene Windenergieanlagen. Der Geltungsbereich 
des Plangebietes beträgt ca. 7,5 ha.  
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Vorbelastungen 
Die Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches werden derzeit 
landwirtschaftlich genutzt, so dass Vorbelastungen aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung bestehen und auf den Nutzflächen nur eine geringe Artenvielfalt 
vorherrscht. Zudem wird die Fläche zur Energieerzeugung durch 4 
Windenergieanlagen genutzt. Die Windenergieanlagen befinden sich im 
südlichen Bereich des Planungsgebietes. Im nördlichen Bereich ist die 
Errichtung einer weiteren Windenergieanlage geplant. Gehölz- und 
Saumstrukturen, die als Trittsteinbiotope im überregionalen Biotopverbund 
dienen könnten, sind teilweise isoliert und z.T. randlich stark durch die 
Bodenbearbeitung der angrenzenden Ackerflächen beeinträchtigt. 
 
Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Die Inhalte des Bebauungsplanes ergeben sich aus der Planzeichnung-Teil A 
und dem Text-Teil B. Eine Wiedergabe des Text-Teil B erfolgt hier nicht. Hier 
werden maßgebliche Bestandteile begründet. 
Die Gemeinde Groß Teetzleben beabsichtigt die Förderung und Entwicklung 
regenerativer Energien im Gemeindegebiet. Für die Flächen im 
Plangeltungsbereich wurde der Antrag zur Einleitung eines Verfahrens zur 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes an die Gemeinde 
gerichtet. Zuvor wurde ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt. Die 
Zulassung der Zielabweichung wurde am 14.01.2025 seitens des Ministeriums 
für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern sowie am 
28.02.2025 seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche 
Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern erteilt und bildet die Grundlage 
für das weitere Verfahren. Als Entscheidungsgrundlage für Bauvorhaben dient 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan. 
 
Bedarf an Grund und Boden 
Der Plangeltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 7,43 ha. Für die 
geplanten Flächennutzungen werden im Wesentlichen landwirtschaftlich 
genutzte Flächen überplant.  

3. Umweltziele der vorliegenden Fachgesetze und Fachpläne 

Der Umweltbericht erfordert gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB die 
Darstellung der für den Bebauungsplan relevanten Umweltziele der 
Fachgesetze und Fachpläne.  
 
Übergeordnete Ziele für die Schutzgüter werden u.a. bei der Ausweisung der 
Bauflächen beachtet, Ziele für Schutzgüter des Naturhaushaltes fließen in 
deren Bewertung ein. Die Aussagen der übergeordneten Planungen sind 
bereits in der Begründung im städtebaulichen Teil unter Punkt 3 "Einordnung in 
übergeordnete und örtliche Planungen" enthalten. 
 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 
Bundesnaturschutzgesetz, Allgemeine Grundsätze zu Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft (Verursacherpflichten) gemäß § 13 
Bundesnaturschutzgesetz, artenschutzrechtliche Belange gemäß § 44 
Bundesnaturschutzgesetz etc. werden im zukünftigen Umweltbericht bei der 
Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen in der Phase Entwurf 
berücksichtigt. 
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Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Schutzgüter werden ebenso die 
jeweiligen relevanten Gesetze beachtet. 
 
Die Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens dient zur Abklärung 
von Umfang und Detaillierungsgrad der Prüfung der Umweltbelange.  
 
Bei der Prüfung der Umweltbelange sind die nachfolgenden Fachgesetze aus 
Sicht der Gemeinde beachtlich.  

3.1 Fachgesetze 

Baugesetzbuch (BauGB) 
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung gewährleisten. 
Grundsätzlich sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
sowie die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen werden (§ 1a Abs. 2 BauGB), dabei sind 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen 
(Bodenschutzklausel). Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden 
(Umwidmungssperrklausel § 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB). Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden (Klimaschutzklausel, § 1a 
Abs. 5 BauGB). 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Gemäß § 1 BNatSchG sind Natur und Landschaft so zu schützen, zu 
entwickeln und soweit erforderlich wiederherzustellen, dass die biologische 
Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich 
der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 
und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 15 BNatSchG vorrangig zu 
vermeiden, bzw. wenn dies nicht möglich ist, auszugleichen oder zu ersetzen. 
Gemäß § 18 BNatSchG ist bei Eingriffen in Natur und Landschaft über die 
Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches (BauGB) zu entscheiden. Eingriffe in Natur und Landschaft 
sind gemäß § 1a Abs. 3 BauGB zu bilanzieren und auszugleichen.  
 
Artenschutz (§ 44 BNatSchG) 
Für Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH- Richtlinie und für die 
europäischen Vogelarten ist im Rahmen umsetzungsorientierter Planungen zu 
prüfen, ob durch die Umsetzung der Planung Verbotstatbestände entsprechend 
§ 44 BNatSchG eintreten und somit ein Vollzugshindernis für die Bauleitplanung 
verursachen können. Die Auswirkungen eines geplanten Vorhabens auf 
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besonders geschützte Arten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG zu prüfen und ggf. erforderliche Maßnahmen 
vorzusehen. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können durch 
Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 
 
Naturschutzausführungsgesetz M-V (NatSchAG M-V)) 
Das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG 
M-V) konkretisiert die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes auf 
Landesebene und enthält ergänzende Regelungen zum Schutz von Natur und 
Landschaft. Nach § 18 sind insbesondere Einzelbäume mit einem 
Stammumfang (i. d. R. ≥ 100 cm) gesetzlich geschützt, während § 19 den 
besonderen Schutz von Alleen festlegt. Eingriffe wie Fällungen oder 
Beschädigungen sind grundsätzlich unzulässig oder nur unter strengen 
Voraussetzungen genehmigungsfähig. Die Anforderungen an gesetzlich 
geschützte Hecken und Feldgehölze nach § 20 sind zu beachten. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu 
sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen 
abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte 
Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
Mit dem Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Flächenversiegelungen 
sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.  

 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Belästigungen oder erhebliche 
Nachteile für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführende 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht Wärme, Strahlen) zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
Entsprechend dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG sollen die von 
schädlichen Immissionen hervorgerufenen Auswirkungen auf schutzbedürftige 
Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.  
 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
Die WRRL fordert für alle europäischen Gewässer einen Zustand hoher 
Wasserqualität und Strukturvielfalt, der genug Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere bietet. Die Bewirtschaftung der Gewässer, das sind Flüsse, Seen, 
Grundwasser, Übergangsgewässer und Küstengewässer, sind auf dieses Ziel 
auszurichten. 
Leitbild der Richtlinie ist der natürliche Zustand der Gewässer. Gemessen an 
diesem Leitbild zielt die WRRL darauf, einen mindestens "guten Zustand" der 
Oberflächengewässer und einen "guten quantitativen und chemischen Zustand" 
des Grundwassers der Europäischen Union zu erreichen. Für künstliche und 
erheblich veränderte Gewässer ist das "gute ökologische Potential" zu 
erreichen. Bis 2015, spätestens bis 2027 sollen sich die Gewässer 
Mecklenburg-Vorpommerns in einem Zustand befinden, der nur gering von 
einem natürlichen Zustand abweicht. 
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Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Gemäß den allgemeinen Grundsätzen der Gewässerbewirtschaftung (§ 6 
WHG) sind Gewässer (oberirdische Gewässer, Grundwasser) derart zu 
bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und, damit im Einklang, 
dem Nutzen Einzelner dienen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer 
ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme 
und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt unterbleiben und dass 
insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. 
Niederschlagswasser soll gemäß § 55 Abs, 2 WHG ortsnah versickert, 
verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

3.2 Fachpläne 

3.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm 

Für die Planung ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung 
insbesondere aus dem Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP M-V) 
vom 27. Mai 2016.  
Es ergibt sich, dass aus Sicht der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der 
Förderung regenerativer Energien die Zielsetzung und Übereinstimmung mit 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung hergestellt werden kann. 
 

3.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 

Nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 
Seenplatte von 2011 wird die Gemeinde Groß Teetzleben als Stadt-Umland-
Raum von Neubrandenburg dargestellt.  
Das Plangebiet weist ein Eignungsgebiet für Windenergieanlagen auf. 
Eignungsgebiete sind als Ziele der Raumordnung ausgewiesen und sollen 
vorrangig der Errichtung von Windenergieanlagen dienen.  
 
Innerhalb des Plangebietes wurden bereits 4 Windenergieanlagen errichtet. Im 
südlichen Bereich des Plangebietes ist die Errichtung einer weiteren 
Windenergieanlage geplant. Dieser Bereich wird somit von der Nutzung für die 
Freiflächenphotovoltaikanlage ausgenommen. Den Zielen der Raumordnung 
wurde somit entsprochen. Die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen 
unterhalb der Windenergieanlagen für Freiflächenphotovoltaikanlagen steht der 
vorrangigen Nutzung für Windenergieanlagen nicht entgegen.  
 
Da die im RREP MS 2011 festgesetzten Eignungsgebiete nicht ausreichend 
sind, um die nationalen und europäischen Klimaschutzziele zu erreichen, gab 
es eine Teilfortschreibung des RREP MS. Innerhalb des Vorentwurfes des 
RREP MS vom 27.11.2023 wurden weitere Vorranggebiete für 
Windenergieanlagen ausgewiesen. Auch der Bereich nördlich des Plangebietes 
ist von einer Ausweitung der Potenzialflächen für Windenergieanlagen 
betroffen. Da sich das Plangebiet bereits zuvor in einem Eignungsgebiet für 
Windenergieanlagen befunden hat, hat die Teilfortschreibung keine 
Auswirkungen auf die Planungen innerhalb des Geltungsbereiches.  
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ZAV - Zielabweichungsverfahren 
Die Gemeinde hat über den Vorhabenträger das Zielabweichungsverfahren 
durchgeführt. Nachdem zunächst eine Nichtvereinbarkeit hergestellt wurde, 
wurde aufgrund des veränderten und verkleinerten Geltungsbereiches der 
Antrag auf Zielabweichung gestellt. Der positive Bescheid zur Zielabweichung 
liegt vor. 
 
Die Gemeinde hat diesen positiven Bescheid zur Kenntnis genommen. Der 
positive Bescheid geht von 40 ha aus. Die Gemeinde und der Vorhabenträger 
gehen dem nochmal nach, weil unterhalb der Windenergieanlagen auch noch 
Flächen genutzt werden sollen. Die Flächen innerhalb der vom Rotor 
überdeckten Flächen sollen genutzt werden, somit erhöht sich der 
Flächenanteil. 
 
40 ha wurden geregelt. Da die Fläche unterhalb der Windenergieanlagen 
mitgenutzt werden soll, sind auch 60 ha - ohne eine weitere Ausdehnung nach 
außen zu nehmen - umsetzbar. Dabei ist beachtlich, dass die Nachnutzung für 
Windenergie und Solar verbleibenden 20 ha bzw. die zusätzlich in Anspruch zu 
nehmenden 20 ha schwer bewirtschaftbar wären. Deshalb wird auf die Nutzung 
für PV-Anlagen vorrangig orientiert. 
 
Im weiteren Verfahren wird die zusätzliche Abklärung erfolgen. Die Flächen für 
die Windenergieanlagen und die Flächen für die PV-Anlagen befinden sich in 
gesicherten Eigentumsverhältnissen der Betreiber für Wind- und PV-Anlagen. 
Die gegenseitige Rücksichtnahme kann so erfolgen, dass prioritär die 
Ausnutzung für Windenergieanlagen ist. Die PV-Anlagen sind entsprechend 
anzupassen. Die Begründung ist entsprechend zu nutzen und zu ergänzen. Die 
Flächen, die frei von Restriktionen der Windenergieanlagen sind, sollen für PV-
Anlagen genutzt werden. Andere Flächen sind vorzugsweise für Wind zu 
nutzen. Es verbleiben Teilflächen, in denen sowohl PV- als auch 
Windenergieanlagen zulässig sind. 
 
Der Zielabweichungsbescheid wird den Unterlagen beigefügt. Die 
Anforderungen werden erfüllt. 
 
Zusammenfassung 
Die Gemeinde Groß Teetzleben hat aus ihrer Sicht ihre Zielsetzungen mit den 
übergeordneten Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung überprüft. 
Es ergibt sich für die Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Förderung 
regenerativer Energien, dass die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung hergestellt werden kann. Der positive 
Bescheid zur Zielabweichung liegt vor. Im weiteren Verfahren wird die 
zusätzliche Abklärung erfolgen. 
 
Der Bebauungsplan berücksichtigt die Festsetzungen von den übergeordneten 
Programmen. Das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen ist als Grundlage zu 
nutzen und zu berücksichtigen. Die Planziele des Bebauungsplanes haben das 
LEP M-V bzw. RREP MS umzusetzen. 
Windenergieanlagen sind zulässig. 
 
Die detaillierte Darstellung zu den Punkten Landesplanung und Raumordnung 
befindet sich im Städtebaulichen Teil 1 - Begründung. Es wird hiermit darauf 
verwiesen.  
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3.2.3 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 

Gemäß dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 
von 2003 sind für das Plangebiet folgende Ziele benannt:  
Karte Ia: Das Plangebiet befindet sich in keinem Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für rastende Wat- und Wasservögel. 
Karte Ib: Innerhalb des Plangebietes ist ein geringes Lebensraumpotential 
vorhanden, welches mit der Bewertungsstufe 1 bewertet wurde. Für das im 
Süden und im Osten angrenzende Waldgebiet wurde das Lebensraumpotenzial 
mit hoch bis sehr hoch (Bewertungsstufe 3) bewertet.  
Karte II: Das Plangebiet befindet sich auf grundwasserbestimmten/ staunassen 
Lehmen/ Tieflehmen > 40 % hydromorph mit einer mittel bis hohen Bewertung 
(Bewertungsstufe 2) der Bodenpotentiale und auf sickerwasserbestimmten 
Lehmen/ Tieflehmen mit einer hohen bis sehr hohen Bewertung 
(Bewertungsstufe 3). 
Karte III: Die Grundwasserneubildung wird mit Klasse 2 (mittlere Bedeutung, 
durchschnittliche Versickerung: 10-15 %) bewertet, das nutzbare 
Grundwasserdargebot mit der Klasse 4 (sehr hohe Bedeutung, > 10.000 m²/d). 
Karte IV: Das Landschaftsbildpotential wird als mittel bis hoch eingestuft. 
Karte V: Das Plangebiet liegt innerhalb von Freiraumstrukturen für die 
Sicherung landschaftlicher Freiräume hoher und sehr hoher Bedeutung.  
Karte VI: Für das Plangebiet werden keine Aussagen zu Zielen und 
Maßnahmen der Erholungsversorgung getroffen.  
Karte VII: Für das Plangebiet werden zu Zielen der Raumentwicklung und 
Anforderungen an die Raumordnung keine Aussagen getroffen. 
Karte VIII: Das Plangebiet befindet sich im terrestrischen Naturraum 
Grundmoräne innerhalb der Großlandschaft Oberes Tollensegebiet. Es ist in 
der Landschaftseinheit kuppiges Tollensegebiet mit Werder gelegen. „In dieser 
Großlandschaft verzahnen sich die verschiedensten morphogenetischen 
Formen […], so dass eine große standörtliche und landschaftliche Vielfalt 
gegeben ist. In die bewegte Moränenlandschaft sind das Tollense- und Datzetal 
eingebettet, die z.T. eine starke Randzertalung aufweisen.“ 
Textkarte 2: Die heutige potenzielle natürliche Vegetation besteht aus 
Buchenmischwäldern des Übergangbereiches (Perlgras-, Waldmeister-
Buchenwälder). 
Textkarte 3: Die Landnutzung innerhalb des Plangebietes wird als Acker und 
sonstige Nutzung ausgewiesen. 
Textkarte 4a und 4b: Für das Plangebiet sind keine Schutzgebiete von 
nationaler und internationaler Bedeutung dargestellt. Es befindet sich nicht 
innerhalb von Schutzgebieten von landesweiter Bedeutung.  
Textkarte 5a und 5b: Das Plangebiet befindet sich außerhalb von ausgewählten 
Gewässer-, Wald- und Moorlebensräumen sowie außerhalb von Lebensräumen 
ausgewählter Zielarten.  
Textkarte 6: Der mittlere Jahresniederschlag im Bereich des Plangebietes liegt 
zwischen > 550-575 mm, die mittlere Dauer der Vegetationsperiode liegt 
zwischen 216,5 und 220 Tagen.  
Textkarte 7a und 7b: Das Plangebiet liegt innerhalb eines Kernbereiches mit 
landschaftlichen Freiräumen und wird mit der Stufe 3 (hoch, 12-23,9 km²) 
eingestuft. Es gehört zu den verkehrsarmen Räumen ab 96 km². Die Funktion 
der unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume wird mit Stufe 3 bewertet 
(hoch, 9-13 Punkte).  
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Textkarte 8: Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb eines 
Biotopverbundraumes von überregionaler Bedeutung.  
 

3.2.4 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte 

Die übergeordneten Ziele und Grundsätze des Gutachterlichen 
Landschaftsprogramms Mecklenburg-Vorpommerns (GLP, 2003) werden durch 
den Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte 
(GLRP MS, 2011) ausgeformt. 
 
Gemäß dem Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische 
Seenplatte (GLRP WM, 2011) werden für das Plangebiet des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
folgende Aussagen getroffen: 

Karte I - Arten und Lebensräume 
Die Flächen des Planungsgebietes sind nicht als Schwerpunktgebiete für den 
Arten- und Biotopschutz dargestellt. Im Westen angrenzend an das 
Planungsgebiet befindet sich eine Waldfläche mit durchschnittlichen 
Strukturmerkmalen. Im Südosten grenzt ein naturnaher Wald an das Plangebiet 
an.  

 

 
Abb. 1: Auszug GLRP MS – Karte I mit Darstellung Plangebiet (rot umrandet) 
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Karte II – Biotopverbundplanung 
Das Plangebiet selbst ist hinsichtlich eines Biotopverbunds ohne Belang. 
Nördlich in einer Entfernung von ca. 700 m zum Plangebiet befindet sich das 
Biotopverbundsystem Nr. 04 „Tollensetal mit Zuflüssen“ entsprechend § 20 und 
§ 21 BNatSchG. In östliche Richtung befindet sich das Gebiet in einer 
Entfernung von ca. 2 km.  

 

 
Abb. 2: Auszug GLRP MS – Karte II mit Darstellung Plangebiet (rot umrandet) 

Karte III – Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung ökologische 
Funktionen 
Innerhalb des Plangebietes sind Maßnahmen für die Strukturanreicherung in 
der Agrarlandschaft dargestellt. Für den südöstlich an das Plangebiet 
angrenzenden Wald wird eine erhaltende Bewirtschaftung überwiegend 
naturnaher Wälder mit hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit dargestellt.  

 

 
Abb. 3: Auszug GLRP MS – Karte III mit Darstellung Plangebiet (rot umrandet) 
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Karte IV - Ziele der Raumentwicklung/Anforderungen an die Raumordnung 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Bereiches mit besonderer 
Bedeutung zur Sicherung der Freiraumstruktur und weist eine hohe 
Funktionsbewertung auf. Der im Südosten an den Geltungsbereich 
angrenzende Wald wird als Bereich mit besonderer Bedeutung für die 
Sicherung ökologischer Funktionen ausgewiesen.  

 

 
Abb. 4: Auszug GLRP MS – Karte IV mit Darstellung Plangebiet (rot umrandet) 

Karte V - Anforderungen an die Landwirtschaft 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit deutlichen Defiziten an 
vernetzenden Landschaftselementen und wird als Schwerpunktbereich zur 
Strukturanreicherung der Landschaft im Sinne von § 21 Abs. 6 BNatSchG 
gekennzeichnet. 
 

 
Abb. 5: Auszug GLRP MS – Karte V mit Darstellung Plangebiet (rot umrandet) 
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Karte VI – Bewertung der potenziellen Wassererosionsgefährdung 
Die potenzielle Wassererosionsgefährdung im Offenland wird im Plangebiet in 
vereinzelten Bereichen als gering angegeben. Für den restlichen Bereich erfolgt 
keine Darstellung. Im südlich angrenzenden Waldgebiet wird die potenzielle 
Wassererosionsgefährdung als hoch bewertet.  
 

 
Abb. 6: Auszug GLRP MS – Karte VI mit Darstellung Plangebiet (rot umrandet) 

 
3.2.5 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Groß Teetzleben verfügt nicht über einen wirksamen 
Flächennutzungsplan oder über einen in Aufstellung befindlichen 
Flächennutzungsplan. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird somit als 
selbständiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB aufgestellt. Der 
räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 
beträgt ca. 76 ha und befindet sich unterhalb von Flächen von vorhandenen 
Windenergieanlagen. Somit entsteht mit der Planung von sich aus eine 
sogenannte „Konzentrationsfläche“ von Anlagen zur Nutzung erneuerbaren 
Energien im Gemeindegebiet. 

3.2.6 Landschaftsplan  

Es liegt kein rechtsverbindlicher Landschaftsplan der Gemeinde Groß 
Teetzleben vor (Landschaftsplanverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern, 
21. Fassung, Stand Dezember 2018). Vorgaben aus einem Landschaftsplan 
sind somit nicht zu berücksichtigen. 

3.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Nördlich und westlich des Vorhabengebietes befindet sich ein Natura 2000-
Gebiet. In der nachfolgenden Abbildung ist die Lage des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“ 
dargestellt. Die geringste Entfernung in nördliche Richtung beträgt ca. 700 m, 
die geringste Entfernung in östliche Richtung beträgt ca. 2.000 m. 
Europäische Vogelschutzgebiete (VSG) befinden sich nicht in relevanter Nähe 
des Plangebietes. 
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Es sind durch die Freiflächenphotovoltaikanlage aufgrund der Entfernungen 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die maßgeblichen Bestandteile des 
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 
 

 
Abb. 7: Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung in der Umgebung des Plangeltungsbereiches 
des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 6 (rot) 
(Quelle: LUNG M-V (CC SA-BY 3.0), 2022, mit eigener Bearbeitung) 

 
Naturschutzgebiete (NSG) und Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
In der nachfolgenden Abbildung ist die Lage des östlich des 
Plangeltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 
gelegenen Landschaftsschutzgebietes (LSG, Nr. 074a) „Tollensetal 
[Mecklenburgische Seenplatte]“ dargestellt. Aufgrund der Entfernung von ca. 
2.000 m werden für das Landschaftsschutzgebiet keine nachteiligen 
Auswirkungen durch die Freiflächenphotovoltaikanlage erwartet.  
Naturschutzgebiete befinden sich nicht in relevanter Nähe des Plangebietes.  
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Abb. 8: Naturschutzgebiet in der Umgebung des Plangeltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 (rot) 
(Quelle: LUNG M-V (CC SA-BY 3.0), 2022, mit eigener Bearbeitung) 

 
Gesetzlich geschützte Biotope 
Die Erfassung der derzeit im Plangebiet und im Untersuchungsgebiet 
geschützten Biotope erfolgte bei einer Geländebegehung im Mai und Juni 2023 
durch das Gutachterbüro COMPUWELT-BÜRO. Zu dem Zeitpunkt waren alle 
vorhandenen Pflanzenarten vorhanden und konnten dokumentiert werden. 
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Abb. 9: Biotopkartierung inkl. der gesetzlich geschützten Biotope nach § 20 NatSchAG M-V 
(Quelle: CompuWelt-Büro, , 05.10.2023), nicht maßstabsgetreu 
 

 
Abb. 10: Darstellung der gesetzlich geschützten Biotope nach § 20 NatSchAG M-V, Stand Mai 
2026 
(Quelle: LUNG M-V (CC SA-BY 3.0), Zugriff 2022, Bearbeitung durch PBM, auf Aktualität 
überprüft im GeoPortal.MV Mai 2026) 
 

Gesetzlich geschützte Bäume 
Für die vorliegende Bauleitplanung sind insbesondere die Bestimmungen des § 
18 von Bedeutung. Gemäß § 18 NatSchAG M-V sind Einzelbäume ab einem 
bestimmten Stammumfang (i. d. R. ≥ 100 cm) gesetzlich geschützt. Die 
Beseitigung, Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung der gesetzlich 
geschützten Bäume ist grundsätzlich unzulässig und nur unter engen 
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Voraussetzungen sowie im Rahmen naturschutzrechtlicher Genehmigungen 
möglich. Im Untersuchungsgebiet befinden sich Einzelbäume außerhalb des 
Plangeltungsbereiches. Eine unmittelbare Inanspruchnahme durch die geplante 
Freiflächen-Photovoltaikanlage ist auszuschließen. Darüber hinaus sind 
geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Vermeidung von Eingriffen in den 
Wurzelbereich, Schutz vor Befahrung) sicherzustellen, um auch indirekte 
Beeinträchtigungen zu verhindern. Eine Betroffenheit der nach § 18 gesetzlich 
geschützten Bäume besteht laut Gutachten innerhalb des Plangebietes nicht. 
 
Nähere Ausführungen zu der Bestandssituation der Biotope und Bäume sind 
dem Gutachten „Biotoptypen-Kartierung des Untersuchungsgebietes – Groß 
Teetzleben“, erstellt von COMPUWELT-BÜRO, 05.10.2023), zu entnehmen. 
 

Trinkwasserschutzgebiete 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes der 
Schutzzone IIIA, Name: MV_WSG_2345_01 (Altentreptow WW II, Bereich 
Teetzleben), Stand Mai 2026. Laut Stellungnahme Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte, Umweltamt; vom 2. März 2026 kann das 
wasserrechtliche Einvernehmen zur Ausnahmegenehmigung unter 
Berücksichtigung der vorgegebenen Bedingungen und Hinweise hergestellt 
werden.  
 

 
Abb. 11: Lage der Wasserschutzgebiete, WSZ IIIA innerhalb Plangebiet 
(Quelle: LUNG M-V (CC SA-BY 3.0), Zugriff 2022, Bearbeitung durch PBM, auf Aktualität 
überprüft im GeoPortalMV Mai 2026) 
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4. Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden Hinweise zum 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung eingeholt und 
ausgewertet. Auf Grundlage der im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen wird der Untersuchungsumfang der Umweltprüfung festgelegt. 
 
Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in 
welchem Um-fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der 
Umweltschutzbelange für die Umweltprüfung erforderlich ist (sog. Scoping). Die 
beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen die 
Gemeinde hierbei beraten.  
 
Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB folgende Stellungnahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
Ein erhöhter Untersuchungsbedarf besteht insbesondere für die Schutzgüter 
Wasser (Lage in Trinkwasserschutzzone IIIA), Tiere und Pflanzen einschließlich 
Artenschutz, Boden (Versiegelung und Bodeneingriffe) sowie Landschaft 
(visuelle und kumulative Wirkungen). Für diese Schutzgüter sind vertiefte 
Bestandserfassungen, Wirkungsprognosen sowie Maßnahmen zur Vermeidung 
und Kompensation erforderlich. 
Schwerpunkte der Untersuchung bilden die 
Niederschlagswasserbewirtschaftung und der Grundwasserschutz, die 
Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags, die Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung einschließlich der Sicherung der 
Kompensationsmaßnahmen sowie die Bewertung der Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild. 
Für die Schutzgüter Mensch, Klima/Luft sowie Kultur- und Sachgüter wird ein 
mittlerer Untersuchungsumfang als ausreichend angesehen, wobei 
insbesondere Immissionswirkungen und mögliche Veränderungen des 
Mikroklimas zu berücksichtigen sind. 
 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem 
Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und 
Detaillierungsgrad des Bauleitplanes angemessenerweise verlangt werden 
kann.  
 
Wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Umweltauswirkungen sind die 
bereits vorhandenen Umweltinformationen und die zu erwartenden Hinweise zu 
Umfang und Detaillierungsgrad der Behörden und TÖB. 
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im weiteren Verfahren bei Erfordernis 
zu konkretisieren und werden im Umweltbericht dargestellt. 
 
Die Bearbeitung der Umweltbelange ist gemäß der nachfolgenden Methodik 
und Gliederung vorzusehen.  
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5. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

5.1 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 

Für die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 6 wurde ein Umweltbericht 
erstellt. Die Prüfung der Umweltbelange stellt die plausible Grundlage für die 
weitere Bearbeitung der Satzung über des Bebauungsplanes Nr. 6 dar. Die 
Umweltprüfung betrachtet das Plangebiet und die möglicherweise vom 
Plangebiet ausgehenden Wirkungen auf die umliegenden Flächen und die 
Umgebungsbebauung. Bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter ergeben 
sich unterschiedliche Stärken und Reichweiten der Auswirkungen. Der 
Untersuchungsschwerpunkt liegt auf dem Plangebiet selbst und den 
Auswirkungen auf die angrenzenden Nutzungen unter Berücksichtigung der 
veränderten Vorbelastungen. 
 
Folgende Umweltaspekte /Schutzgüter sind im Allgemeinen Bestandteil der 
Bestandserfassung: 

- Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt,  

- Menschliche Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 
- Kulturgüter und sonstige Sachgüter und  
- Erhaltungsziele und Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstaben e-i BauGB sind des Weiteren zu 
berücksichtigen: 

- Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern,  

- Nutzung erneuerbarer Energien und sparsamer Umgang/ Nutzung von 
Energie, Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 
insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

- Erhaltung bestmöglicher Luftqualität und  
- Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 

Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d. 
 
Im Rahmen der Prüfung der Umweltbelange sind keine vollständigen und 
umfassenden Bestandsanalysen aller Schutzgüter erforderlich. Detaillierte 
Ermittlungen, Beschreibungen und Bewertungen erfolgen nur bei den 
Schutzgütern, die durch die Planung voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden. Fachplanungen und Rechtsvorschriften werden berücksichtigt. 
Grundlage für die Bestandsermittlung und Bewertung bilden zudem örtliche 
Erfassungen. 
 
Die Anforderungen an die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden durch 
die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung beachtet. 

5.2 Bewertungsmethodik 

Die Wirkungsprognose beinhaltet die Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung und bei Durchführung der 
Planung. Die Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter bei Durchführung der Planung erfolgt entsprechend dem Grad der 
Erheblichkeit. Hierbei ist eine Einzelbewertung für jedes Schutzgut 
vorzunehmen, da nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkung führt. 
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Bei der Ermittlung und Beschreibung der Wirkfaktoren ist zwischen bau-, 
anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf die 
einzelnen Schutzgüter sowie auf deren Wechselwirkungen zu unterscheiden. 
 
Dabei handelt es sich um: 
a) baubedingte Wirkungen, hervorgerufen durch die Herstellung der baulichen 

Anlagen und Infrastrukturen aufgrund der entsprechenden 
Baustellentätigkeiten (temporär), 

b) anlagebedingte Wirkungen durch die Errichtung der baulichen Anlagen und 
Infrastrukturanlagen (dauerhaft), 

c) betriebsbedingte Wirkungen, die durch den Betrieb der Anlagen und den 
damit verbundenen Verkehr entstehen oder verstärkt werden. (dauerhaft).   

 
Die Darstellung der Erheblichkeit erfolgt mittels einer 5-stufigen 
Bewertungsskala: 
- nicht betroffen, 
- unerheblich bzw. nicht erheblich, 
- gering erheblich, 
- mäßig erheblich, 
- stark erheblich. 

5.3 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes (Basisszenario) 

5.3.1 Schutzgut Tiere 

Im Rahmen der Berücksichtigung der besonderen artenschutzrechtlichen 
Belange für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß 
Teetzleben wurde die spezielle artenschutzrechtliche Bewertung vorhandene 
Fachgutachten sowie projektbezogene Erhebungen herangezogen. 
Ein umfassender Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde durch 
COMPUWELT-BÜRO Schwerin (2023) mit Anpassungen Arbeitsstand März 
2026,) erstellt. Im Umweltbericht zu Säugetieren, Amphibien, Reptilien und 
Insekten (COMPUWELT-BÜRO Schwerin (Stand 20.09.2023) wurde die 
faunistische Ausstattung wurde für diese Artengruppen ermittelt und bewertet. 
Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgten auch die 
gutachterliche Brutbestandserhebung (COMPUWELT-BÜRO Schwerin, 
02.11.2023) und die Zug- und Rastvogelerfassung (COMPUWELT-BÜRO 
Schwerin, 21.02.2024) im Untersuchungs-gebiet. 
Zur Ermittlung und Sicherung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 
wurde ein Landschaftspflegerischer Begleitplan für die Errichtung von PV-FFA 
im Vorhabengebiet Groß Teetzleben COMPUWELT-BÜRO Schwerin, (Stand 
Entwurf: 04.05.2026) erstellt. Die detaillierten Bestandsaufnahmen und 
Bewertungen erfolgten durch die Gutachter in diesen Berichten.  
 
Bestand1 
Das Vorhabengebiet liegt in der Gemeinde Groß Teetzleben, das gesamte 
Untersuchungsgebiet darüber hinaus auch in den Gemeinden Wildberg und 
Breesen. Die geplanten PV-FFA befinden sich zwischen den Ortschaften 

 
 
1 Quelle: COMPUWELT-BÜRO Schwerin (2023). Spezieller Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag, Arbeitsstand 23. März 2026 
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Wischershausen, Wolkow, Groß Teetzleben und Kaluberhof. Das gesamte 
Untersuchungsgebiet hat eine Gesamtfläche von etwa 171 ha. 
 
Das Untersuchungsgebiet ist durch eine überwiegend intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Ackerlandschaft geprägt, die nur in Teilbereichen durch 
Gehölzstrukturen, Waldränder mit forstlicher Nutzung und Saumstrukturen 
ergänzt wird. Innerhalb des Gebietes selbst befinden sich keine dauerhaften 
Gewässer. 
 
Es zerschneiden einige versiegelte und unversiegelte Wirtschaftswege und 
Kreistrassen das Areal. 
Im Umfeld der Untersuchungsflächen befindet sich der Windpark Breesen-Groß 
Teetzleben-Wildberg. Aktuell werden hier 19 WEA betrieben, die zwischen 
2012 und 2017 errichtet wurden. Angeschlossen sind diese am südöstlich von 
Breesen gelegenen Umspannwerk Alten-treptow Süd, von dem verschiedene 
Trassen durch das Untersuchungsgebiet in Richtung Altentreptow, 
Neubrandenburg und Neustrelitz führen. 
Einige kleine Teiche und Seen, die über kleine Bäche in die Tollense 
entwässern, befinden sich erst im 1-2 km-Umfeld des Vorhabengebietes. Von 
Reinberg nach Groß Teetzleben fließt der durch breite Erlenbestände 
gekennzeichnete Mühlenbach. Im Untersuchungsgebiet (UG) selbst befinden 
sich keine Gewässer. 
Die beiden in das Untersuchungsgebiet hineinragenden Feldgehölze sind 
Mischwälder mit vorwiegenden Beständen an Buchen, Eichen, Pappeln, Erlen(-
brüchen), Birken und wenigen Kiefern. 
 
Rechtsgrundlagen 
Für die Bebauungsplanung sind nur die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG relevant.  
Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind im Einzelnen das 
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG), das Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und 
das Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). Die Bewertung für 
geschützte Arten erfolgte in einem gesonderten Artenschutzfachbericht. 
Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind unzulässig. 
 
Methodische Grundlagen 
Neben diesen Erhebungen wurden fachliche Standards und gesetzliche 
Vorgaben, insbesondere des Bundesnaturschutzgesetzes sowie der 
einschlägigen europäischen Richtlinien, als methodische Grundlage 
herangezogen.  
 
Datengrundlagen 
Als wesentliche Unterlagen zur Erststellung des speziellen 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags lagen ein Brutvogelgutachten (Stand 
02.11.2023), ein Gutachten zu Zug- und Rastvögeln (Stand 21.02.2024), eine 
Biotoptypenkartierung (Stand 05.10.2023) sowie ein Umweltbericht zu 
Säugetieren, Amphibien, Reptilien und Insekten (Stand 20.09.2023) vor. 
 
Die Bestandssituation des Schutzguts Pflanzen und biologische Vielfalt wurde 
im Rahmen einer Biotoptypenkartierung erfasst, bei der die wichtigsten Biotope 
aufgenommen und hinsichtlich des Vorkommens besonders geschützter Arten 
bewertet wurden. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Beurteilung 
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der Eingriffsfolgen im Hinblick auf Vegetation und Biotopstrukturen des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans. 
 
Zur Erfassung der Avifauna erfolgten systematische Kartierungen der Brutvögel 
innerhalb eines Radius von 200 m sowie der Zug- und Rastvögel innerhalb 
eines Radius von 500 m um das Vorhabengebiet. Die Brutvogelerfassungen 
wurden im Zeitraum von Februar bis Juni 2023 durchgeführt, während die 
Untersuchungen zu Zug- und Rastvögeln den Zeitraum von August 2022 bis 
April 2023 abdecken. Die Erhebungen erfolgten nach den anerkannten 
Methodenstandards (u. a. Südbeck et al. 2005). 
 
Die Säugetierfauna wurde im Jahr 2023 im Rahmen mehrerer Begehungen 
erfasst, wobei auf eine gesonderte Untersuchung der Fledermäuse verzichtet 
wurde. Amphibien und Reptilien wurden unter besonderer Berücksichtigung 
potenzieller Fortpflanzungsgewässer untersucht. 
 
Die Erfassung der Insekten (insbesondere Tagfalter, Libellen und Laufkäfer) 
erfolgte im Frühjahr und Sommer 2023 durch mehrere Begehungen sowie 
ergänzende Erhebungsmethoden. Die Ergebnisse liefern insbesondere 
Hinweise zur Struktur- und Habitatqualität sowie zur Bedeutung der Flächen für 
Bodenfauna und Insektenpopulationen. 
 
Die genannten Datengrundlagen stellen mit derzeitigem Kenntnisstand eine 
ausreichende und belastbare Grundlage für die Bewertung der Schutzgüter 
sowie für die Einschätzung der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale dar. 
 
Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
- Säugetiere 
Im Gebiet wurden laut Gutachten nur wenige mittlere bis größere Säugetiere 
festgestellt. Laut Gutachter ist der Bestand landschaftstypisch. Durch den Bau 
der PVA-Anlage ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen. 
Empfehlung: Einrichtung von ausgezäunten Schneisen für die Bewegungen von 
Großsäugern sowie eine Zaunanlage mit einem Bodenabstand von 10-20 cm 
und ohne Stacheldraht 

 
- Reptilien und Amphibien 
Im Gebiet liegen keine Stillgewässer. Wenige Gräben führen temporär Wasser. 
Aus gutachterlicher Sicht sind durch das Vorhaben sind keine Arten der 
Reptilien und Amphibien gefährdet. Unter Berücksichtigung der Vorkommen 
sind laut Gutachter keine Areale des Vorhabengebietes besonders zu schützen. 
 
- Insekten 
Tagfalter und Nachtfalter 
Das Artenspektrum und auch die relativen Häufigkeiten sind für die 
Agrarlandschaft in dieser Region normal. Die Konzentration von Tagfaltern auf 
die vegetationsreicheren Blühstreifen und Feldraine des 
Untersuchungsgebietes ist ebenfalls zu erwarten gewesen.  
Empfehlung: Diese Vegetationsbereiche sollten auch durch Zuwegungen nicht 
überbaut werden. Blühstreifen könnten im Rahmen des Vorhabens permanent 
gestaltet werden. 
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Libellen 
Das Artenspektrum ist von geringer Zahl. Die Libellenpopulationen sind durch 
das Vorhaben nicht gefährdet. 
 
Laufkäfer 
Die Artenliste ist unauffällig aber typisch für den Lebensraum. Laut 
gutachterlicher Einschätzung ist von einer Erhöhung der Abundanzen als auch 
Diversität der Laufkäferfauna auszugehen und weniger von einem Verlust. 
 
- Fledermäuse 

Keine Prüfung der Fledermaus-Fauna, da die Artenschutzrechtliche Arbeits- 
und Beurteilungshilfe AAB Fledermäuse hier aus gutachterlicher Sicht nicht 
anwendbar sind. 
 
Gutachterliche Empfehlung:  
- Einrichtung von ausgezäunten Schneisen für die Bewegung von 

Großsäugern sowie eine Zaunanlage mit einem Bodenabstand von 10 – 20 
cm und ohne Stacheldraht. 

- Grundsätzlich ist eine möglichst frühzeitige naturschutzfachliche Begleitung 
solcher Vorhaben sinnvoll. Ausgleichsmaßnahmen können in der Schaffung 
von dauerhaften Blühbereichen und sandiger Freiflächen mit Sträucher-
Umrandung zugunsten verschiedener Artengruppen sein.  

- Die Schaffung von Feuchtbiotopen im PVA-Feld dient ebenfalls der 
Erhöhung der Diversität von Bodenbewohnern und Insekten. 

- Der höchstwertige Lebensraum des Gebiets sind die Gehölzränder des 
Gebietes sowie die Baumhecken. Von diesen Biotopen sollte ein Abstand 
der Photovoltaikfelder von mindestens 30-50 m eingehalten werden. 

- Gegebenenfalls kann ein Monitoring auch die z.T. positiven Veränderungen 
in der Ackerflur belegen. 

 
Europäische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 
 
Rast- und Überwinterungsgebiete 
Laut Gutachten befindet sich das Vorhabengebiet nicht in einem Bereich, der 
als essenzielle oder traditionelle Nahrungsfläche ausgewiesen ist. Das 
Vorhabengebiet befindet sich laut gutachterlicher Bewertung auch außerhalb 
der bekannten Schlafplätze von Kranichen, Gänsen, Schwänen und Enten.  
 
Die Größe der biogeographischen Population der folgenden Arten wurde für 
das Untersuchungsgebiet für folgende Arten dargestellt: 

- Saat- und Blässgänsen,  
- Kranichen,  
- Sing- und Höckerschwänen,  
- Kiebitzen und Goldregenpfeifern,  
- Grau- und Silberreihern. 

 
Greifvögel wurden mit 9 verschiedenen Arten festgestellt.  
 
Brutvögel 
Im Untersuchungsgebiet wurden laut Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag 73 
Vogelarten dokumentiert. 32 Artendavon befinden sich auf der Roten Liste 
Deutschlands oder Mecklenburg-Vorpommerns, Arten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie der EU bzw. gelistete Arten der BArtSchV sind. 
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Laut Gutachten wurden auf den Acker- und Grünlandflächen vor allem Reviere 
der Feldlerche festgestellt. Schwerpunkte von Revieren wertgebender Arten 
sind die beiden Waldgebiete im Nordwesten und Südosten sowie die zentral 
durch das Vorhabengebiet führenden Heckenstrukturen.  
Alle anderen Brutvogelarten weisen keinen spezifischen Schutzstatus auf. Es 
handelt sich bei ihnen um ungefährdete oder aktuell auf der Vorwarnliste 
Deutschlands bzw. Mecklenburg-Vorpommerns stehende Arten.  
 
Wildwechsel 
Eine Berücksichtigung der Belange von großräumigem Wildwechsel erfolgt im 
Artenschutzfachbericht. Auf die Wildwechsel wird eingegangen. Entsprechende 
Stellungnahmen liegen vor. Bedenken der Verbände wurden nicht vorgetragen. 
Die allgemeinen Ausführungen werden beachtet und berücksichtigt. Zudem 
ergeben sich Korridore, die für die Wildwechsel genutzt werden können. 
 
Aus jagdrechtlicher Sicht (Stellungnahme Jagdpächter M. Holz, E-Mail v. 
06.05.2026) bestehen keine Bedenken: 
 
Die überplanten Flächen stellen überwiegend intensiv genutztes Offenland dar 
und weisen nur eine geringe Bedeutung als Einstands-, Äsungs- oder 
Wechselraum für Schalenwild und Schwarzwild auf. Die maßgeblichen 
Habitatstrukturen befinden sich in den angrenzenden Wald- und 
Gehölzbereichen, entlang derer sich auch die Wildbewegungen orientieren. 
Für das Niederwild besitzen die Flächen ebenfalls nur eine eingeschränkte 
Lebensraumeignung; relevante Habitatfunktionen werden durch strukturreichere 
Randbereiche übernommen. 
Eine Zerschneidung funktional bedeutsamer Wildbewegungen ist nicht 
gegeben. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sich Wildbewegungen 
kleimäurnig in geeignete angrenzende Strukturen verlagern. 
Die Anlage von Wildwechseln oder Durchlassstrukturen innerhalb der 
geplanten Anlage ist aus jagdlicher und wildökologischer Sicht nicht 
erforderlich, da keine etablierten Wechselbeziehungen betroffen sind. 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Planung bestehen gegen das 
Vorhaben aus jagdlicher Sicht keine Bedenken. 
 

5.3.2 Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die gutachterliche Zuordnung zu den einzelnen Biotoptypen erfolgte auf 
Grundlage der „Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“ (Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, 2013). Der 
Untersuchungsraum umfasst das Plangebiet und eine Wirkzone im Umkreis von 
200 m um den Geltungsbereich. 
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Abb. 12: Gebiet der Biotoptypenkartierung (grau schraffiert = Vorhabengebiet, orange Linie = 
Untersuchungs-gebiet der Biotoptypenkartierung im 200 m Radius, Basis: OpenStreetMap)  
Quelle: Biotoptypen-Kartierung des Untersuchungsgebietes Groß-Teetzleben, COMPUWELT-
BÜRO, Schwerin, 05.10.2023) 

 
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 wird 
überwiegend durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen geprägt. 
Im westlichen und südlichen sowie südöstlichen Randbereich liegen anteilig 
geringfügig Waldflächen (ca. 1,08 ha) innerhalb des Plangeltungsbereichs. Eine 
erhebliche Vorbelastung des Plangeltungsbereiches ergibt sich durch seine 
Lage innerhalb eines ausgewiesenen Windenergie-Parks mit mehreren WEAs. 
Diese Flächen weisen aufgrund regelmäßiger Bodenbearbeitung, Düngung und 
des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln eine vergleichsweise geringe 
floristische Vielfalt auf. Standorttypische Ackerbegleitvegetation ist nur in 
eingeschränktem Umfang vorhanden. Die Erfassung der derzeit ausgeprägten 
Biotoptypen erfolgte bei Geländebegehungen im Mai und Juni 2023. 
 
Gesetzlich geschützte Biotope 
Innerhalb des Plangebietes des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 
befinden sich mehrere gesetzlich geschützte Biotopstrukturen gemäß 
§ 20 NatSchAG M-V. Dabei handelt es sich insbesondere um lineare 
Gehölzstrukturen in Form naturnaher Feldhecken sowie angrenzende 
Feldgehölze. Die im nördlichen Bereich des Plangebiets liegenden Biotope 
(siehe Abb. 10, Nr. 1–3) sind als naturnahe Feldhecken charakterisiert. Sie 
erfüllen Funktionen für den Biotopverbund sowie als Brut-, Nahrungs- und 
Rückzugräume. 
Südlich des Plangebietes befinden sich weitere gesetzlich geschützte Biotope, 
deren Belange in der Ermittlung des Eingriffs durch das Vorhaben 
berücksichtigt wurden. 
 
Eine unmittelbare Inanspruchnahme durch die geplante Freiflächen-
Photovoltaikanlage ist auszuschließen. Darüber hinaus sind geeignete 
Schutzmaßnahmen (z. B. Einhaltung ausreichender Abstände, Vermeidung von 



Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“  

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf 20. Mai 2026 28  

 

Eingriffen in den Wurzelbereich, Schutz vor Befahrung) sicherzustellen, um 
auch indirekte Beeinträchtigungen zu verhindern. 
Unter Berücksichtigung entsprechender Schutzmaßnahmen ist davon 
auszugehen, dass erhebliche Beeinträchtigungen der gesetzlich geschützten 
Biotope vermieden werden können. 
 
Bewertung 
Die wertgebenden Biotopstrukturen liegen maßgeblich als 
- Gehölzbestände und Waldränder mit strukturreicher Ausstattung, 
- Saum- und Randbereiche wie Feldraine und Hecken, 
- kleinflächige Ruderal- oder Brachstrukturen, vor. 
Diese Bereiche weisen aufgrund ihrer höheren Strukturvielfalt und 
Habitatfunktion eine höhere ökologische Bedeutung auf gegenüber als die 
intensiv genutzten Ackerflächen. 
 
Durch die Einhaltung des gesetzlichen Waldabstandes sind erhebliche 
Beeinträchtigungen des Waldes ausgeschlossen. 
 

5.3.3 Schutzgut Fläche/Boden 

Die Flächen, die frei von Restriktionen der Windenergieanlagen sind, sollen für 
PV-Anlagen genutzt werden. Insgesamt umfasst der Plangeltungsbereich eine 
Fläche von rund 7,5 ha. Die Flurstücke wurden überprüft. Die für das Vorhaben 
zu verwendenden Flurstücke stehen zur Verfügung. Die Höhenlage ergibt sich 
aus dem Lage- und Höhenplan. Als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage gilt 
die Höhenlage der natürlichen Geländeoberfläche gemäß Plangrundlage des 
Bebauungsplanes, erstellt durch das Vermessungsbüro Frank Sauder mit dem 
Lagebezug ETRS89/UTM33 und dem Höhenbezug DHHN2016 vom 
03.04.2025. 
 

FLÄCHENBILANZ 20.04.2026 

Projekt:  Groß Teetzleben VB6 

Baufläche   ha  Baugrenze ha  
SO PV   54,19  SO PV 49,64  
SO WEA+PV   5,82  SO WEA+PV 5,82  
SO WEA   6,89  SO WEA 6,89  
Summe  66,90  Summe  62,35  

         
Versorgungsfläche   2,37  GFL-R  3,53  

       
Waldfläche 1,08  L-R  2,67  

       
Grünfläche / Wiese   3,96     

       
Gesamtfläche 74,31     

       
Plangeltungsbereich gemessen   74,31     

       
 
Sondergebiete für Wind, Sondergebiete für PV und Sondergebiete für Wind und 
PV werden festgelegt. Zudem hat die Gemeinde festgelegt, dass sonstige 
Sondergebiete für Batteriespeicher nicht entstehen. Die zusätzlich regelnde 
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Festsetzung für Batteriespeicher unterhalb von Windenergieanlagen wurde 
entsprechend angepasst (Text-Teil B). 
Die Gemeinde entscheidet sich über die Fortführung des Verfahrens mit 
Sonstigen Sondergebieten für Windenergieanlagen, für Windenergieanlagen 
und PV und für Sonstige Sondergebiete für PV-Anlagen oder für ein Sonstiges 
Sondergebiet für Windenergie-anlagen und PV-Anlagen, ohne dass weitere 
Teilgebiete differenziert betrachtet werden oder verschiedene Sondergebiete 
betrachtet werden. 
Die Abhängigkeiten gegeneinander und untereinander sind in Verträgen zu 
regeln. 
 
Anforderungen an die Belange der Windenergieanlagen werden beachtet. 
Entsprechende Festsetzungen wurden getroffen. 
 
Im Geltungsbereich überwiegen Ackerstandorte der Wertstufe AWZ 0–34; 
höherwertige Teilflächen mit AWZ 35–39 treten nur kleinräumig auf. Damit ist 
die Bodenwertigkeit insgesamt als überwiegend niedrig bis mittel einzustufen, 
mit lokal begrenzten Bereichen mittlerer bis höherer Standortgüte. Eine 
besondere Bedeutung der  der Böden im Plangebiet besteht daher nicht. 
 
Das Untersuchungsgebiet wird überwiegend durch intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Ackerflächen geprägt. Die Böden sind typischerweise von 
anthropogener Nutzung beeinflusst und weisen eine entsprechend 
eingeschränkte natürliche Bodenstruktur und -funktion auf. 
 
Die wesentlichen Bodenfunktionen umfassen die Produktionsfunktion für 
landwirtschaftliche Nutzung, die Speicher- und Filterfunktion für Wasser und 
Nährstoffe sowie eine grundlegende Lebensraumfunktion für 
Bodenorganismen. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung sind diese 
Funktionen teilweise eingeschränkt, insbesondere durch wiederkehrende 
Bodenbearbeitung, Düngung und Verdichtung. 
 
Versiegelte Flächen sind im Untersuchungsgebiet nur in geringem Umfang 
vorhanden (z. B. Wege), sodass großflächig unversiegelte Böden vorliegen. Die 
Flächen besitzen grundsätzlich eine Bedeutung für die Grundwasserneubildung 
sowie für den lokalen Wasserhaushalt. 
 
Besondere oder schutzwürdige Bodenfunktionen, wie seltene oder naturnahe 
Bodenstandorte, sind im Vorhabengebiet nicht ausgeprägt. Insgesamt ist das 
Schutzgut Fläche/Boden aufgrund der vorherrschenden landwirtschaftlichen 
Nutzung als von allgemeiner Bedeutung einzustufen. 
 

5.3.4 Schutzgut Wasser 

Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IIIA, Altentreptow 
WW II, Bereich Teetzleben.  
 
Berichtspflichtige Gewässer befinden sich nicht im Geltungsbereich.  
 
Gemäß den Darstellungen im Kartenportal des LUNG M-V, Stand 2026, ist die 
Geschütztheit des Grundwassers im Plangebiet hoch. Der Grundwasserleiter ist 
bedeckt, mit einer Mächtigkeit der bindigen Deckschichten von > 10 m. Das 
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Grundwasser wird durch weichselzeitlichen Geschiebemergel überlagert. Der 
Grundwasserflurabstand beträgt mehr als 10 m.  
 
Bewertung 
Aufgrund der hydrogeologischen Verhältnisse weist das Plangebiet eine 
günstige Ausgangssituation für den Grundwasserschutz auf. 
 

5.3.5 Schutzgut Luft 

Die Luftqualität im Land Mecklenburg-Vorpommern wird gemäß § 44 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) durch das Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) überwacht. 
Hierzu betreibt das LUNG seit 1991 ein landesweites Luftmessnetz aus 
stationären und semimobilen Messstellen mit kontinuierlicher Erfassung 
relevanter Luftschadstoffe wie Stickstoffdioxid (NO₂), Feinstaub (PM₁₀ und 

PM₂,₅), Ozon, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Benzol. Die Messdaten 
werden fortlaufend erhoben, ausgewertet und regelmäßig veröffentlicht.  
Nach den aktuellen landesweiten Auswertungen der Messdaten wurden in 
Mecklenburg-Vorpommern keine Überschreitungen der nach der 39. BImSchV 
maßgeblichen Grenzwerte festgestellt. Die ermittelten Konzentrationen der 
relevanten Luftschadstoffe liegen insgesamt auf einem niedrigen Niveau und 
deutlich unterhalb der zulässigen Grenzwerte. 
 

5.3.6 Schutzgut Klima 

Das Untersuchungsgebiet hat ein mildes, maritimes bis kontinentales Klima mit 
gleichmäßigem Niederschlag. Die jährlichen Niederschlagsmengen liegen im 
Bereich von etwa 550 bis 590 mm und entsprechen damit den 
durchschnittlichen klimatischen Verhältnissen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Aufgrund der großflächig landwirtschaftlichen Nutzung ist das Gebiet 
überwiegend als offener Landschaftsraum mit gering ausgeprägten 
lokalklimatischen Differenzierungen einzustufen. Die Ackerflächen wirken als 
kaltluftproduzierende Flächen, während Gehölzstrukturen und Waldränder lokal 
eine Funktion als Windbremsen sowie als Elemente der Mikroklimaregulation 
übernehmen. 
Größere klimawirksame Strukturen wie ausgeprägte Waldgebiete oder 
Gewässer fehlen im unmittelbaren Vorhabengebiet. Somit besitzt der Raum 
insgesamt keine herausragende Bedeutung für überregionale klimatische 
Ausgleichsfunktionen.  
 

5.3.7 Natura 2000-Gebiete 

Nördlich und westlich des Vorhabengebietes befindet sich ein Natura 2000-
Gebiet. In der nachfolgenden Abbildung ist die Lage des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“ 
dargestellt. Die geringste Entfernung in nördliche Richtung beträgt ca. 700 m, 
die geringste Entfernung in östliche Richtung beträgt ca. 2.000 m. 
Europäische Vogelschutzgebiete (VSG) befinden sich nicht in relevanter Nähe 
des Plangebietes. 
 

5.3.8 Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild 

Das Untersuchungsgebiet ist Teil einer überwiegend landwirtschaftlich 
geprägten Kulturlandschaft, die durch großflächige Ackerstrukturen mit nur 
begrenzt vorhandenen gliedernden Landschaftselementen gekennzeichnet ist. 
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Die Reliefverhältnisse sind überwiegend schwach ausgeprägt, sodass weite 
Sichtbeziehungen möglich sind. Dadurch ist die visuelle Wahrnehmbarkeit von 
Veränderungen in der Landschaft grundsätzlich gegeben. 
 
Vorbelastungen des Landschaftsbildes bestehen bereits durch vorhandene 
technische Infrastrukturen und Nutzungen durch den Windpark und vier WEAs 
innerhalb des Plangebietes, wodurch die natürliche Ausprägung des 
Landschaftsraumes bereits stark vorbelastet ist. 
In der Gesamtschau ist dem Landschaftsbild eine allgemeine Bedeutung 
zuzuordnen. 
 

5.3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die im Untersuchungsgebiet vorherrschende landwirtschaftliche Nutzung führt 
zu einer insgesamt eingeschränkten Ausprägung dieser Wechselwirkungen, 
insbesondere durch reduzierte Strukturvielfalt und anthropogene 
Vorbelastungen (z. B. durch Windenergieanlagen und infrastrukturelle 
Einrichtungen). [2 2023-10-...n-20231005 | PDF] 
Durch das Vorhaben werden die bestehenden Wechselwirkungen geringfügig 
verändert. Gleichzeitig ergeben sich durch die geplante Entwicklung extensiv 
genutzter Grünlandflächen und strukturreicher Säume positive Effekte, 
insbesondere für die Schutzgüter Boden, Wasser sowie Tiere und Pflanzen. 
 

5.3.10 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt 

Das Untersuchungsgebiet ist überwiegend durch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen geprägt und weist keine unmittelbaren Wohn- oder 
Erholungsnutzungen auf. Die nächstgelegenen Siedlungsbereiche befinden 
sich in größerer Entfernung, sodass der unmittelbare Planbereich selbst nur 
eine untergeordnete Bedeutung für die Wohn- und Aufenthaltsfunktion des 
Menschen besitzt. 
 
Insgesamt ist die Erholungsfunktion aufgrund der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung sowie der begrenzten landschaftlichen 
Strukturvielfalt als gering einzustufen. 
 

5.3.11 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Bodendenkmale  
Im Plangeltungsbereich sind derzeit keine Bodendenkmale bekannt.  
 
Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, 
den Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes 
erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei 
schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere 
Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, 
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wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies 
erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 

5.4 Prognose und Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Die Fläche wird weiterhin als Fläche für die bestehenden WEAs genutzt 
genutzt. 

5.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

5.5.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Für das Vorhabengebiet wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt 
und eine Biotoptypenkartierung durchgeführt.  
 
Laut Gutachter wurden hierbei die vorkommenden Vogelarten, relevante 
Säugetierarten, Lurche und Kriechtiere sowie wichtige Insektenarten (einschl. 
Laufkäfer) untersucht. Die umfassenden und detaillierten Darstellungen und 
Bewertungen finden sich im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, der als Anlage 
der Begründung und dem Umweltbericht beigefügt ist. 
 
Die faunistischen Untersuchungen zeigen, dass für die Mehrzahl der Tierarten 
(Säugetiere, Amphibien, Reptilien und Insekten) keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Die erfassten Vorkommen entsprechen 
einem für die intensiv landwirtschaftlich genutzte Umgebung typischen 
Artenspektrum. Für diese Artengruppen sind keine planungsrelevanten 
Konflikte gegeben, sofern grundlegende Durchlässigkeiten und 
Habitatstrukturen erhalten bleiben und die erforderlichen Vermeidungs-, Schutz 
und Minimierungsmaßnahmen umgesetzt werden.. 
 
Fledermäuse 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden im Plangebiet keine 
systematischen Erfassungen der Fledermausfauna durchgeführt. Aufgrund der 
vorhandenen Habitatstrukturen sowie der überwiegend intensiv genutzten 
Ackerflächen wird das Gebiet jedoch insgesamt als von untergeordneter 
Bedeutung für Fledermäuse eingeschätzt. Wichtige Jagd- und Leitstrukturen, 
insbesondere Gewässer und strukturreiche Gehölzbereiche, befinden sich 
überwiegend außerhalb der Vorhabenfläche 
 
Zug- und Rastvögel 
Insgesamt sind aufgrund insbesondere der großflächig landwirtschaftlich 
geprägten Landschaft und des Vorhandenseins ausreichend großer 
Nahrungsflächen außerhalb des Vorhaben- und Untersuchungsgebietes laut 
gutachterlicher Bewertung keine Einschränkungen  für den Bau und den Betrieb 
von PV-FFA  für Zug- und Rastvögel zu erwarten. 
 
Im Zusammenhang mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind potenzielle 
Auswirkungen durch Lichtreflexionen und Blendwirkungen auf avifaunistische 
Arten zu berücksichtigen. Die Moduloberflächen können aufgrund ihrer glatten 
Struktur eine spiegelnde Wirkung entfalten und damit 
oberflächenwasserähnliche Effekte erzeugen. Dies kann insbesondere für 
wassergebundene Vogelarten sowie einzelne Insektenarten (z. B. Libellen, 
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Wasserkäfer) eine Fehlleitung darstellen, indem die Module als potenzielle 
Gewässer interpretiert werden. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind erhebliche Beeinträchtigungen jedoch in 
der Regel nicht zu erwarten, da moderne Photovoltaikmodule mit 
reflexionsarmen Oberfläche ausgestattet sind und somit die tatsächliche 
Blendwirkung deutlich reduziert wird. Zudem sind die Reflexionen meist 
gerichtet und zeitlich begrenzt, sodass eine dauerhafte Irritation von Vogelarten 
nicht anzunehmen ist. 
 
Unter Berücksichtigung der technischen Ausführung der Module und der 
vorgesehenen Planung sind erhebliche nachteilige Auswirkungen durch 
Blendwirkungen auf Vogelarten nicht zu erwarten. 
 
Brutvögel 
Auf den Acker- und Grünlandflächen wurden vor allem Reviere der Feldlerche 
festgestellt. Schwerpunkte von Revieren wertgebender Arten sind die beiden 
Waldgebiete im Nordwesten und Südosten sowie die zentral durch das 
Vorhabengebiet führenden Heckenstrukturen.  
Um die lokalen Populationen von Feldsperling, Grauammer und Neuntöter nicht 
zu gefährden, sind Gehölzdurchbrüche zu vermeiden. Die zentral durch das 
Vorhabengebiet führende Hecken-reihe ist auf einem Streifen von mindestens 
25 m als Brutgebiet für die Grauammer freizuhalten und Acker- bzw. Brache-
Strukturen zu erhalten. Alternativ sind Ausgleichsmaßnahmen einzu-
Abschlussbericht Brutvögel „Groß Teetzleben PV-FFA“ 28 planen. Für die 
Umsiedlung des Flussregenpfeifer-Paares sind Habitataufwertungen entlang 
der umliegenden Gewässerläufe durchzuführen.  
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände der Tötung gemäß §44 Abs.1 Nr.1, der 
Schädigung gemäß §44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG sowie der Störung gemäß §44 
Abs.1 Nr.2 BNatSchG ist die Errichtung der PV-FFA darüber hinaus außerhalb 
der Brutzeit der betroffenen Arten (März-Juli) vorzunehmen. 
 
Für störungssensible Arten im Umfeld (z. B. Baumfalke) bestehen potenziell 
baubedingte Störwirkungen im Bereich von Brutstandorten, während für 
zahlreiche Greifvogelarten und Nahrungsgäste keine signifikanten 
Beeinträchtigungen festgestellt wurden. Teilweise können durch die 
Entwicklung extensiver Grünlandflächen auch neue Nahrungshabitate 
entstehen. 
 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind insbesondere folgende 
Maßnahmen umzusetzen: 
 

- Durchführung aller bauvorbereitenden Maßnahmen sowie der Errichtung 
der Anlage außerhalb der Hauptbrutzeit bodenbrütender Vogelarten (in 
der Regel März bis Juli), 

- ökologische Baubegleitung bei unvermeidbaren Eingriffen innerhalb 
sensibler Zeiträume, 

- Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen, Brutplätze und wertgebender 
Habitatstrukturen, 

- Berücksichtigung artspezifischer Fluchtdistanzen und ausreichender 
Abstände zu Bruthabitaten, 

- auf den Schutz störungsempfindlicher Arten abgestimmte 
Bauzeitenregelungen 
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Zur Sicherung der ökologischen Funktionalität der betroffenen Lebensstätten 
sind darüber hinaus folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 

- Ausgleich des Habitatverlustes für Offenlandarten durch Anlage 
extensiver Grünlandflächen, Brachen und strukturreicher Randbereiche 
im räumlichen Zusammenhang, 

- Schaffung von Blühstreifen und strukturreichen Saumbiotopen zur 
Förderung von Insekten und als Nahrungsgrundlage für Vogelarten, 

- Sicherstellung der Durchlässigkeit für Säugetiere (z. B. durch 
angepasste Zaungestaltung und Freihaltung von Wanderkorridoren), 

- ggf. vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen (CEF), insbesondere 
bei betroffenen Brutrevieren.  

 
Kollisionsgefährdete Vogelarten und Windenergieanlagen 
Kollisionsrisiken bestehen insbesondere für ausgewählte Großvogelarten, sind 
jedoch standort- und artspezifisch zu bewerten  
Die artenschutzrechtlichen Belange in Bezug auf die Windenergieanlagen sind 
entsprechend zu berücksichtigen. Im Zuge zukünftiger Bauantrags- und 
Baugenehmigungsverfahren sind die Belange zu beachten. 
 
Im Jahr 2024 wurde in einer Entfernung von mehr als 500 m zum 
Vorhabengebiet eine Brutansiedlung des Rotmilans dokumentiert. Der 
Brutstandort befindet sich westlich des geplanten 
Windenergieanlagen-Standortes. 
Zur Minimierung potenzieller artenschutzrechtlicher Konflikte wurden 
Ablenk-Nahrungsflächen in einer Entfernung von ca. 1,5 km nordwestlich des 
WEA-Standortes eingerichtet. Diese umfassen eine Fläche von insgesamt 
9,12 ha und bestehen aus bisher intensiv genutztem Grünland. 
 
Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ablenk-Nahrungsflächen kann ein 
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für den Rotmilan gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG vermieden werden. 
 
FAZIT: Durch die Kombination aus Vermeidungsmaßnahmen und 
funktionserhaltenden Kompensationsmaßnahmen kann gewährleistet werden, 
dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt und kein Verstoß gegen die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintritt. Unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere sowie eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustands lokaler Populationen nicht zu 
erwarten. 
 

5.5.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die im Bestand vorhandenen Windenergieanlagen werden beachtet. Zulässige 
zukünftige Entwicklungen sind dann im Zuge des Bauantrags- und 
Baugenehmigungsverfahrens neu zu bewerten. Die Abstände zum Wald 
werden beachtet, zu Randstrukturen werden sonstig Abstände beachtet. Die 
Abstände zu Heckenpflanzungen werden entsprechend berücksichtigt. 
Weitergehende Biotopstrukturen sind nicht zu beachten. 
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Der gesetzlich festgelegte Waldabstand ist einzuhalten und die Anforderungen 
an die Belange des Waldes zu berücksichtigen. Durch die Einhaltung des 
gesetzlichen Waldabstandes sind erhebliche Beeinträchtigungen des Waldes 
ausgeschlossen. 
 
Durch die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage kommt es zu einem 
Verlust und einer funktionalen Beeinträchtigung von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen. Betroffen sind überwiegend intensiv bewirtschaftete 
Ackerflächen mit geringer naturschutzfachlicher Wertigkeit. 
 
Die innerhalb des Plangebietes festgesetzten privaten Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung Wiese sind als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege, zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu entwickeln. 
 
Durch die punktuelle Versiegelung und Überstellung mit Modulen werden 
Biotopfunktionen teilweise eingeschränkt oder vollständig aufgehoben. 
Gleichzeitig erfolgt auf den Modulzwischenflächen eine Umwandlung in 
extensiv genutztes Grünland, wodurch eine ökologische Aufwertung gegenüber 
dem Ausgangszustand erreicht werden kann. 
Hochwertige Biotopstrukturen wie Gehölze und Waldränder bleiben erhalten 
und sind von direkten Eingriffen ausgenommen. Die Maßnahme für die Arten 
soll durch die Randstreifen gesichert werden.  
 
Die Randbereiche zu Waldflächen sind baulich freizuhalten und während der 
Bauphase durch geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Abgrenzung, 
Baustellenmanagement) vor Beeinträchtigungen zu sichern. 
 
Erhebliche Auswirkungen können durch den Ausgleich des multifunktionalen 
Kompensationsbedarf für Versiegelung und Funktionsbeeinträchtigung der 
Biotope ausgeglichen werden. 
 
Das LUNG M-V empfiehlt keine Kompensationsmaßnahmen im unmittelbaren 
Umfeld von WEA (mind. 300 m) wegen der Erhöhung der ökologischen 
Attraktivität für Greifvögel und Fledermäuse und der damit verbundenen 
Erhöhung der Gefahr des Vogelschlages. Da im Vorhabengebiet jedoch bereits 
derartige WEA bestehen, ist die Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen, 
die insbesondere die Vogelwelt tangieren auch nachträglich ausgeschlossen. 
 
Außerhalb des Plangebietes werden aus bestehenden Ackerflächen durch 
Umwandlung dieser durch spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-
typischem Saatgut in Grünland mit einer dauerhaften naturschutzgerechten 
Nutzung als Mähwiese Kompensationsleistungen erbracht. 
 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung der zwei Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ und des „Hofsees“ Kaluberhof vorgesehen. Das Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ befindet sich ca. 400 m nördlich der Ortslage Klein Teetzleben. Das 
Gewässer selbst ist gemäß § 20 NatSchAG M-V ein gesetzlich geschütztes 
Biotop (Nr. DEM19129) und ist teilweise verlandet. Der Ausbau soll die 
Biodiversität verbessern und zudem die Nutzung als Angelteich für den 
Angelsportverein Teetzleben e.V. ermöglichen. 
 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung des „Hofsees“ vorgesehen. Der 
„Hofsee“ befindet sich nördlich des Ortsteiles Kaluberhof. Der im Nordwesten 
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liegende Nebenarm des Sees ist teilweise verlandet. Auch hier ist der Ausbau 
des Gewässers und die Nutzung durch den Angelverein vorgesehen 
 

5.5.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche/Boden 

Fläche 
Erhebliche bau- und betriebsbedingte Auswirkungen auf die Fläche sind nicht 
zu erwarten. 
 
Anlagenbedingte Auswirkungen 
Der durch das Vorhaben bedingte Flächenverlust, insbesondere infolge der 
Überbauung und funktionalen Beeinträchtigung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen, ist im Sinne der Eingriffsregelung durch geeignete Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 669.000 m² (Ausgangsfläche mit 
Kompensationserfordernis) sind hierbei zu beachten. 
 
Der Kompensationsbedarf infolge des Eingriffs beträgt insgesamt 401.400 m² 
Flächenäquivalente. Innerhalb des Plangebietes kann ein Teil des Eingriffs 
durch einen sogenannten In-sich-Ausgleich kompensiert werden. Dieser interne 
Ausgleich umfasst 267.600 m² Flächenäquivalente, die durch die Entwicklung 
extensiven Grünlands auf den Modulzwischenflächen aufgewertet werden. 
 
Die Ermittlung der Eingriffe durch Versiegelung von Flächen des B-Planes 
erfolgt anhand der Grundflächenzahl GRZ 0,6. Durch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl (GRZ) ist die maximal mögliche Versiegelung für die 
Sonstigen Sondergebiete vorgegeben. 
 
Der Eingriff ist durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen 
auszugleichen. Die Höhe des Eingriffs wurde bilanziert und die Höhe der 
erforderlichen Kompensation ermittelt. 
 
Der Eingriff wird durch externe Maßnahmen ausgeglichen. Die Kompensation 
erfolgt vorrangig durch die ökologische Aufwertung bislang intensiv genutzter 
Ackerflächen. Aus bestehenden Ackerflächen werden durch Umwandlung 
dieser durch spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-typischem 
Saatgut in Grünland mit einer dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als 
Mähwiese Kompensationsleistungen erbracht. 
 
Die Festlegung von Umfang und Qualität der Kompensationsmaßnahmen 
erfolgt auf Grundlage der naturschutzfachlichen Bewertung des Eingriffs und 
der angewendeten Bilanzierungsverfahren. Ziel ist es, die beeinträchtigten 
Funktionen des Naturhaushalts vollständig zu ersetzen beziehungsweise 
gleichwertig wiederherzustellen.  
 
Lagefestpunkte 
Lagefestpunkte, die sich innerhalb und am Rand des Plangebietes befinden, 
sind entsprechend Kataster- und Vermessungsgesetz M-V zu beachten und zu 
erhalten. Die gesetzlichen Regelungen sind einzuhalten 
 
Insgesamt wird durch die vorgesehenen Maßnahmen die durch den 
Flächenverlust verursachten Eingriffe ausgeglichen und die ökologische 
Wertigkeit des Landschaftsraums langfristig gesichert. 
 



Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß Teetzleben 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“  

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf 20. Mai 2026 37  

 

Boden 
Die vorhabenbedingten Eingriffe ergeben sich insbesondere durch 
Versiegelungen, Bodenabtrag und -verdichtungen im Zuge der Errichtung der 
Anlagen. Im konkreten Fall betrifft die Inanspruchnahme überwiegend intensiv 
landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen, die im Rahmen der Bilanzierung als 
Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust berücksichtigt wurden. Die 
Anforderungen an den Bodenschutz sind zu berücksichtigen. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche 
Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder 
Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion 
hervorrufen können, vermieden werden.  
 
Baubedingte Bodenbeeinträchtigungen werden durch Minimierung der 
Flächeninanspruchnahme, bodenschonende Bauweise, getrennte Behandlung 
des Oberbodens und anschließende Rekultivierung der Flächen weitgehend 
vermieden bzw. reduziert 
 
Altlasten 
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen 
(Hausmüll, gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind 
diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer einer 
geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Abfälle dürfen nicht zur erneuten 
Bodenverfüllung genutzt werden. Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen 
Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem Grundstück auf- oder 
eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge 
gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die 
Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554) sind zu beachten.  
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 
vorliegt, unverzüglich dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte als zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt 
bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen 
auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die 
von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, 
Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen. 
 
Munitionsfunde 
Bei Munitionsfunden sind die entsprechenden Gesetze und Verordnungen zu 
beachten. Die Anforderungen an den Munitionsschutz werden beachtet. 
 
Trinkwasserschutzzone 
Die Anforderungen für eine Ausnahmegenehmigung von 
Nutzungsbeschränkungen innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes werden 
zur Kenntnis genommen und sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen dem Vorhaben keine offensichtlichen 
Versagungsgründe entgegen. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gegeben sein 
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können, insbesondere da nach aktuellem Planungsstand keine nachteiligen 
Einträge in den Boden zu erwarten sind. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Es entsteht ein erheblicher Eingriff durch Versiegelung und Überbauung. 
 
Die natürliche Bodenstruktur ist im Plangebiet bereits durch anthropogene 
Vorbelastungen beeinträchtigt. Es ist nicht mehr von einem natürlichen 
Bodengefüge auszugehen. 
 
Zur Vermeidung von zusätzlichen Bodenauf- und Bodenabträgen sollte jeweils 
die vorhandene Geländesituation berücksichtigt werden. Unnötigen Eingriffen in 
das Schutzgut Boden soll entgegengewirkt werden. Es werden 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
 
Die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in 
technische Bauwerke wie Zuwegungen und Stellflächen sind gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.  
 
Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Bodens sind 
folgende Maßnahmen vorzusehen: 
 

- Einsatz einer bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) gemäß DIN 19639 
zur fachlichen Begleitung aller bodenrelevanten Maßnahmen;  

- Erstellung und Umsetzung eines Bodenschutzkonzeptes zur Sicherung 
und Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen;  

- Minimierung des Flächenverbrauchs sowie Beschränkung der 
Versiegelung auf das zwingend erforderliche Maß; 

- schonender Umgang mit dem Oberboden (Abtrag, getrennte Lagerung 
nach Bodenarten und Wiedereinbau);] 

- Vermeidung von Bodenverdichtungen durch geeignete Bauverfahren, 
witterungsangepassten Maschineneinsatz und Nutzung vorhandener 
Wege; 

- Rückbau und Rekultivierung temporär beanspruchter Flächen nach 
Abschluss der Bauarbeiten;  

- ordnungsgemäßer Umgang mit belastetem Bodenmaterial entsprechend 
den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsrechts;  

- Vermeidung von Stoffeinträgen und Bodenverunreinigungen durch 
sachgerechten Umgang mit Betriebsstoffen. 

 
Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht zu erwarten; die abschließende Bewertung erfolgt im weiteren 
Genehmigungsverfahren. 
 
Die Inanspruchnahme von Boden wurde im Zuge der Ermittlung des Eingriffs 
bilanziert und ist über geeignete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen 
(siehe Landschaftspflegerischer Begleitplan, COMPUWELT-Büro, 04.05.2026). 
 
Die vorhabenbedingten Eingriffe ergeben sich insbesondere durch 
Versiegelungen, Bodenabtrag und -verdichtungen im Zuge der Errichtung der 
Anlagen. Im konkreten Fall betrifft die Inanspruchnahme überwiegend intensiv 
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landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen, die im Rahmen der Bilanzierung als 
Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust zu berücksichtigen sind. 
 
Der durch das Vorhaben bedingte Flächenverlust, insbesondere infolge der 
Überbauung und funktionalen Beeinträchtigung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen, ist im Sinne der Eingriffsregelung durch geeignete Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 669.000 m² (Ausgangsfläche mit 
Kompensationserfordernis) sind hierbei zu beachten. 
 
Der Kompensationsbedarf infolge des Eingriffs beträgt insgesamt 401.400 m² 
Flächenäquivalente. Innerhalb des Plangebietes kann ein Teil des Eingriffs 
durch einen sogenannten In-sich-Ausgleich kompensiert werden. Dieser interne 
Ausgleich umfasst 267.600 m² Flächenäquivalente, die durch die Entwicklung 
extensiven Grünlands auf den Modulzwischenflächen aufgewertet werden. 
 
Zur Kompensation der verbleibenden, nicht vermeidbaren Eingriffe in das 
Schutzgut Boden werden geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
festgelegt. Hierzu zählt insbesondere die Umwandlung von intensiv genutzten 
Ackerflächen in extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland. Durch die 
Entwicklung naturnaher Vegetationsstrukturen wird eine nachhaltige 
Verbesserung der Bodenfunktionen, insbesondere der Filter-, Speicher- und 
Lebensraumfunktion, erreicht. 
 
Insgesamt ist durch die anlagebedingten Auswirkungen von einer mäßig 
erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens auszugehen. Der 
Eingriff kann durch die ermittelten Kompensationsmaßnahmen 
ausgeglichen werden. 
 

5.5.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Trinkwasserschutz und Grundwasser 
Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IIIA, Altentreptow 
WW II, Bereich Teetzleben. Die Bewertung der Erheblichkeit der zu 
erwartenden Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser erfolgt unter besonderer 
Berücksichtigung der Lage des Vorhabens innerhalb der 
Trinkwasserschutzzone IIIA und der damit verbundenen hohen Empfindlichkeit 
des Grundwassers gegenüber potenziellen Beeinträchtigungen. Das Vorhaben 
ist unter Beachtung des Sorgfaltsgebotes gemäß § 5 Wasserhaushaltsgesetz 
durchzuführen. Es ist sicherzustellen, dass keine wassergefährdenden Stoffe in 
den Boden oder das Grundwasser gelangen. Die Anforderungen der 
Wasserschutzgebietsverordnung sind umfassend zu berücksichtigen. 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden abgestimmt. Batteriespeicher 
werden nur als Nebenanlagen beachtet. Eine gesonderte Abgrenzung des 
Batteriespeichers erfolgt nicht. Hier wird deshalb auch keine gesonderte Bilanz 
vorgenommen. Maßgeblich geht es um die PV-Anlagen. Die Bilanz für 
Batteriespeicher soll dann entsprechend des Vorhabenplanes vorgenommen 
werden. Die Bilanzierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
Windenergieanlagen sollen in den jeweiligen Beteiligungsverfahren und 
Antragsverfahren erfolgen. Hier geht es maßgeblich um die Eingriffe durch PV-
Anlagen. Diese werden bilanziert. 
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Von Batteriespeicheranlagen kann im Vergleich zu reinen Photovoltaikanlagen 
ein erhöhtes Gefährdungspotenzial für das Schutzgut Wasser ausgehen. Die 
Regelung erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. 
Vor dem Hintergrund der Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA ist die 
Empfindlichkeit des Schutzgutes als hoch einzustufen. Bereits geringe 
Stoffeinträge können hier relevante Auswirkungen auf die Grundwasserqualität 
haben, wodurch das Gefährdungspotenzial grundsätzlich als erhöht zu 
bewerten ist.  
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen nach der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV (2017))2 
sowie der Anwendung des Merkblattes zum Umgang mit Lithium-Ionen-
Batterien und der Umsetzung geeigneter Sicherungsmaßnahmen (z. B. dichte 
Systeme, Rückhalteeinrichtungen, Überwachungskonzepte) kann das 
Gefährdungspotenzial jedoch deutlich reduziert werden. Unter Berücksichtigung 
geeigneter Schutzmaßnahmen und technischer Sicherungssysteme können 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser vermieden 
werden. 
 

Baubedingte Auswirkungen 
Durch die vorgesehenen technischen und organisatorischen Vermeidungs- und 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die Verwendung wasserunschädlicher 
Baustoffe, die Minimierung von Bodeneingriffen sowie die fachgerechte 
Baustellenorganisation, kann das Gefährdungspotenzial jedoch deutlich 
reduziert werden. Schädigende Einflüsse sind auszuschließen Unter 
Berücksichtigung dieser Maßnahmen werden die baubedingten Auswirkungen 
auf das Schutzgut Wasser als gering erheblich eingeschätzt. 
 
Folgende Hinweise sind bei Umsetzung des Vorhabens zu beachten:  
- Sollten Grundwasserabsenkungen notwendig werden, ist hierfür 2 Monate 

vor Beginn der Maßnahme eine Wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat 
des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Wasserbehörde 
zu beantragen. Die Antragsunterlagen finden Sie unter https://www.lk-
mecklenburgische-seenplatte.de/Aktuelles/Formulare/Umwelt-Natur/. Mit 
dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prüfung 
einzureichen (Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlage usw.).  

- Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
unverzüglich anzuzeigen.  

- Versorgungsleitungen aller Art, die evtl. durch die Baumaßnahmen berührt 
werden könnten, hat der Bauherr unabhängig der Baugenehmigung bei den 
zuständigen Stellen vor Baubeginn zu erkunden.  

- Wird bei den Aushubarbeiten Material angetroffen, das nach Aussehen, 
Farbe und Geruch nicht natürlichem Material entspricht, so sind 
unverzüglich die zuständigen Behörden zu verständigen.  

- Unfälle, die schädliche Einwirkungen auf das Grundwasser haben können 
(z.B. Auslaufen von Öl, Platzen von Hydraulikschläuchen usw.), sind sofort 
dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 

 
 
2 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 
18. April 2017 (BGBl. I S. 905), zuletzt geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
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Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Aufgrund der Lage im Trinkwasserschutzgebiet IIIA sind erhöhte Anforderungen 
an die Anlagen- und Betriebssicherheit einzuhalten. 
 
Im Zuge von Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass keine 
Bodenverunreinigungen durch Kraft- und Betriebsstoffe oder sonstige 
wassergefährdende Stoffe eintreten. Mit solchen Stoffen oder belastetem 
Bodenmaterial kontaminierte Fahrzeuge, Geräte und Maschinen dürfen nicht 
eingesetzt werden.  
Hinsichtlich der Vegetationspflege ist eine Beweidung nur erlaubt, wenn 
aufgrund des Viehbe-satzes keine großflächige Zerstörung der Grasnarbe 
auftritt. Seite 13 des Schreibens vom 2. März 2026  
Dünge- und Pflanzenschutzmittel sind nur zulässig, wenn die 
Wasserschutzgebietsverordnung einschl. Vorschriften des Pflanzenschutz- und 
Düngemittelrechtes und die Gebrauchsanleitun-gen für Wasserschutz 
eingehalten werden.  
Zur Reinigung der Solarmodule darf ausschließlich Wasser ohne Zusätze 
verwendet werden.  
Im Sinne des vorsorgenden Grundwasserschutzes dürfen beschädigte Module 
nicht für längere Zeit auf der Anlagenfläche verbleiben und sind auszutauschen. 
 
Die Anforderungen für die Ausnahmegenehmigung werden zur Kenntnis 
genommen. Die Belange sind zu beachten. Es wird davon ausgegangen, dass 
eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann, zumal keine Einträge in den 
Boden zu erwarten sind 
 
Bei ordnungsgemäßem Betrieb der PV-Anlage ist nur von gering erheblichen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser auszugehen. Wartungs-, Befüllungs- 
und Instandhaltungsarbeiten sind so durchzuführen, dass ein Eindringen von 
wassergefährdenden Stoffen in den Untergrund ausgeschlossen wird. Der 
Einsatz wassergefährdender Stoffe ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken. 
 
Zur Vermeidung und Minimierung möglicher Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Wasser sind insbesondere folgende Maßnahmen zu 
berücksichtigen: 
- Einhaltung der Anforderungen der Schutzgebietsverordnung des 

Trinkwasserschutzgebietes; 
- ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen entsprechend 

den geltenden Vorschriften (z. B. WHG, AwSV); 
- Vorhaltung geeigneter Sicherungsmaßnahmen während der Bauphase 

(z. B. Abdichtung von Lagerflächen, Verwendung technisch einwandfreier 
Maschinen, Havarievorsorge); 

- Reduzierung von Bodenversiegelungen auf das erforderliche Maß sowie 
Förderung der Versickerung von Niederschlagswasser, soweit 
wasserrechtlich zulässig; 

- fachgerechte Durchführung von Erdarbeiten unter Berücksichtigung der 
hydrogeologischen Verhältnisse. 

- Sofern im Plangebiet Anlagen mit potenziellen wassergefährdenden 
Eigenschaften (z. B. Batteriespeicher) vorgesehen sind, sind deren 
spezifische Risiken gesondert zu betrachten und durch geeignete 
technische Schutzvorkehrungen zu minimieren. 
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- Die abschließende Bewertung der wasserrechtlichen Zulässigkeit sowie die 
Erteilung ggf. erforderlicher Ausnahmegenehmigungen obliegt der 
zuständigen Wasserbehörde im nachgelagerten Verfahren. 

 
Relevante Risiken bestehen lediglich im Störfall, insbesondere bei 
Beschädigung von Anlagenkomponenten oder im Zusammenhang mit dem 
Betrieb des Batteriespeichersystems als Nebenanlage. Diese Risiken werden 
aufgrund ihrer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit und der vorgesehenen 
Sicherungsmaßnahmen als nicht erheblich eingestuft. Die Regelung erfolgt im 
Baugenehmigungsverfahren. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen sowie der Einhaltung der 
wasserrechtlichen Anforderungen insgesamt von unerheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser ausgegangen werden kann. 
 
Oberflächenwasser 
Die Niederschlagswasserbewirtschaftung erfolgt überwiegend durch 
Versickerung vor Ort, sodass keine wesentlichen Veränderungen des 
Wasserhaushalts zu erwarten sind. 
 
Baubedingt kann es temporär zu Beeinträchtigungen des 
Oberflächenwasserhaushalts kommen, insbesondere durch veränderte 
Abflussverhältnisse, Bodenumlagerungen sowie mögliche Stoffeinträge im Zuge 
von Bauarbeiten. Betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich vor allem durch 
geringfügige Veränderungen der Niederschlagswasserabflussdynamik infolge 
von Versiegelungen. Direkte Einleitungen in Oberflächengewässer sind nach 
derzeitigem Planungsstand nicht vorgesehen. 
Zur Vermeidung und Minimierung möglicher Beeinträchtigungen des 
Oberflächenwassers sind geeignete Maßnahmen zur 
Regenwasserbewirtschaftung vorzusehen. Hierzu zählen insbesondere die 
Reduzierung von Versiegelungsflächen auf das notwendige Maß, die möglichst 
ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser, die Zwischenspeicherung 
und gedrosselte Ableitung bei Starkregenereignissen sowie der Schutz vor 
stofflichen Einträgen während der Bauphase durch den sachgerechten Umgang 
mit Betriebsstoffen und Baumaterialien. Sofern erforderlich, sind 
wasserrechtliche Genehmigungen einzuholen. 
 
Aufgrund der Lage im Trinkwasserschutzgebiet ist eine Versickerung nur 
zulässig, soweit hierdurch keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser zu besorgen sind. 
 
Löschwasser 
Die Löschwasserversorgung ist entsprechend den Anforderungen der örtlich 
zuständigen Feuerwehr sicherzustellen. Für technische Anlagen (z. B. 
Trafostationen) sind geeignete Löschwasserentnahmestellen sowie 
ausreichende Feuerwehrzufahrten vorzusehen. 
 
Fazit: Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Vorhabengebiet aufgrund 
der hydrogeologischen Verhältnisse eine günstige Ausgangssituation für den 
Grundwasserschutz aufweist. Unter Berücksichtigung geeigneter Schutz- und 
Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Grundwassers zu erwarten. 
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Unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Belange wird von einer 
Vereinbarkeit mit der Trinkwasserschutzzone ausgegangen, da keine 
Schadstoffe eingeleitet werden. 
 
Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen sowie einer ordnungsgemäßen Ableitung und 
Behandlung des Niederschlagswassers sind erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Oberflächenwasser nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten. 
 
Die Anforderungen an die Batteriespeicher als Nebenanlagen sind im 
gesonderten Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren durchzuführen. Die 
Nachweise der Unerheblichkeit sind zu erbringen. 
 

5.5.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft 

Während der Bauphase können temporär geringfügige Emissionen durch 
Baumaschinen und Baustellenverkehr auftreten. Diese sind jedoch räumlich 
und zeitlich stark begrenzt und führen nicht zu einer nachhaltigen 
Verschlechterung der lokalen Luftqualität. 
 
Durch das geplante Vorhaben sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Luftqualität zu erwarten. Die Nutzung als Photovoltaik-Freiflächenanlage ist 
nicht mit relevanten Emissionen von Luftschadstoffen verbunden. 
 
Im Betrieb entstehen keine luftverunreinigenden Emissionen, sodass insgesamt 
von einer Einhaltung der bestmöglichen Luftqualität im Sinne der geltenden 
umweltrechtlichen Anforderungen auszugehen ist. 
 
Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Luft sind nicht zu erwarten. 
 

5.5.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima 

Durch das geplante Vorhaben sind keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten. Das Untersuchungsgebiet 
ist überwiegend durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt und 
übernimmt keine wesentliche klimatische Ausgleichsfunktion im überörtlichen 
Maßstab. 
 
Während der Bauphase kann es kurzfristig zu geringfügigen Veränderungen 
des Mikroklimas durch Bodenverdichtung und den temporären Verlust 
vegetationsbedeckter Flächen kommen. Diese Effekte sind jedoch räumlich 
begrenzt und zeitlich nur von kurzer Dauer. 
 
Im Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage ergeben sich lokal kleinräumige 
Veränderungen des Mikroklimas, insbesondere durch Verschattungseffekte 
sowie veränderte Bodenfeuchteverhältnisse unterhalb der Modulflächen. Diese 
Veränderungen bleiben auf das unmittelbare Anlagenumfeld beschränkt und 
führen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung klimatischer Funktionen. 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Vorhaben keine relevanten 
negativen Auswirkungen auf das lokale oder regionale Klima verursacht. 
Vielmehr trägt die Nutzung regenerativer Energiequellen langfristig zur 
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Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei und wirkt sich damit positiv auf 
den Klimaschutz aus. 
 

5.5.7 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete 

Natura 2000-Gebiete im Sinne der FFH- und Vogelschutzrichtlinie sind durch 
das geplante Vorhaben nicht unmittelbar betroffen. Im näheren Umfeld des 
Vorhabengebietes befinden sich keine Natura 2000-Gebiete, die direkt in 
Anspruch genommen oder funktional beeinträchtigt werden. 
Aufgrund der Entfernung sowie der Art des Vorhabens als Photovoltaik-
Freiflächenanlage sind auch mittelbare Beeinträchtigungen, insbesondere durch 
Emissionen, Stoffeinträge oder großräumige Störungen, nicht zu erwarten. 
Im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf europäisch geschützte Arten oder 
Lebensräume wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung 
festgestellt, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen eintreten, die sich 
negativ auf die Erhaltungsziele oder die Integrität von Natura 2000-Gebieten 
auswirken könnten. 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Vorhaben mit den Schutzzielen des 
Natura 2000-Netzes vereinbar ist und keine erhebliche Beeinträchtigung im 
Sinne von § 34 BNatSchG vorliegt. 
 

5.5.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild 

Durch das geplante Vorhaben kommt es zu Veränderungen des 
Landschaftsbildes im unmittelbaren Vorhabengebiet. Die Errichtung der 
Photovoltaik-Freiflächenanlage führt zu einer technischen Überprägung der 
bisher überwiegend landwirtschaftlich genutzten Offenlandschaft. 
 
Insbesondere durch die Modulflächen sowie die Einfriedungen entstehen 
strukturverändernde Elemente, die das Erscheinungsbild lokal beeinflussen. 
Aufgrund der geringen Bauhöhe der Anlagen sowie der weitgehend ebenen 
Anordnung bleibt die Fernwirkung jedoch begrenzt. 
 
Vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastungen im Landschaftsraum, 
insbesondere durch vorhandene technische Anlagen (z. B. Windenergieanlagen 
und Infrastrukturen), ist die zusätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
als durch die Photovoltaik-Freiflächenanlage als mäßig erheblich einzustufen. 
Durch grünordnerische Maßnahmen, wie die Entwicklung und Erhalt von 
Gehölzstrukturen, Säumen und extensivem Grünland, kann die Einbindung der 
Anlage in das Landschaftsbild unterstützt und die visuelle Wirkung gemindert 
werden. 
 
Aus gutachterlicher Sicht sind keine erheblichen bau-, anlage- oder 
betriebsbedingten Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten, da 
bereits eine erhebliche Vorbelastung durch die WEAs des bestehenden 
Windparks gegeben ist. Durch die Umrahmung des Gebietes mit Grünflächen 
und Erhaltungsgebot für Gehölze wird die Blickwirkung verbessert. 
 
Da der Kompensationsbedarf des Landschaftsbildes abhängig von der Größe 
der zu errichtenden WEA ist kann der genaue erforderliche 
Kompensationsumfang für die Errichtung der WEAs erst im nachgelagerten 
Verfahren ermittelt werden.  
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5.5.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Die Gemeinde hat die Belange des Immissionsschutzes entsprechend 
beachtet. Die Lage des Gebietes ist so, dass hier keine unverhältnismäßigen 
Auswirkungen entstehen. Schädliche Auswirkungen auf dem Wohnen dienende 
Gebiete entstehen nicht.  
Insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen 
sind die damit in Verbindung stehenden Anforderungen im zugehörigen 
Bauantrags- und BImSch-Genehmigungsverfahren zu erfüllen. 
 
Laut Stellungnahme des Landkreises vom 02.06.2026 bestehen aus Sicht des 
Immissionsschutzes keine Bedenken. 
 
Seitens der zuständigen Behörden werden hinsichtlich der Blendwirkungen 
durch die geplante Photovoltaikanlage keine weitergehenden fachlichen 
Anforderungen an den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
gestellt. Aufgrund der Lage und der räumlichen Distanz zwischen dem 
Plangebiet und schutzbedürftigen Nutzungen, insbesondere Wohnnutzungen, 
sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Blendwirkungen nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten. Dies gilt insbesondere bei Verwendung 
blendmindernder bzw. reflexionsarmer Moduloberflächen. Die Gemeinde ist der 
Auffassung, dass daher auch für öffentliche Verkehrsflächen keine 
Beeinträchtigungen entstehen 
 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch Blendwirkungen auf den Menschen 
sind insgesamt nicht zu erwarten.  
 
Brandschutz 
Die Anforderungen werden gemäß technischem Konzept vorbereitet und 
abgesichert.  
 

5.5.10 Auswirkungen auf die Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Nach derzeitigem Planungsstand sind innerhalb des Plangebietes keine 
bekannten Bau- oder Bodendenkmale betroffen. Das Vorhandensein bislang 
unbekannter archäologischer Funde im Zuge von Erdarbeiten kann nicht 
ausgeschlossen werden. 
Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind daher 
grundsätzlich im Zusammenhang mit Erdarbeiten möglich. Hierbei kann es im 
Einzelfall zu einer Beeinträchtigung bislang unentdeckter Bodendenkmale 
kommen. Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind hingegen aufgrund 
der Art der Nutzung nicht zu erwarten. 
Zur Vermeidung und Minimierung möglicher Beeinträchtigungen sind die 
geltenden denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
Insbesondere ist bei Auffinden von auffälligen Bodenverfärbungen oder Funden 
unverzüglich die zuständige Denkmalschutzbehörde zu informieren und die 
Fundstelle bis zur fachgerechten Dokumentation unverändert zu sichern. 
Darüber hinaus sind Erdarbeiten mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen. 
 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG Mecklenburg-Vorpommern die 
zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund 
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für 
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Kultur und Denkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.  
Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 
 
Unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter nicht 
zu erwarten. 
 

5.5.11 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Der durch das Vorhaben verursachte Eingriff führt zu Beeinträchtigungen 
mehrerer Schutzgüter, insbesondere von Boden, Biotopen sowie von 
Lebensraumfunktionen für Pflanzen und Tiere. Der erforderliche 
Kompensationsbedarf ist daher als multifunktional zu betrachten und umfasst 
sowohl den quantitativen Flächenverlust als auch funktionale Einbußen im 
Naturhaushalt. Die entsprechenden Verminderungs- und 
Vermeidungsmaßnahmen sind umzusetzen. 
Der Kompensationsbedarf wird durch die internen und externen Maßnahmen 
ausgeglichen.  
 

5.5.12 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwässern 

 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl 
von den Baustellen als auch von den fertiggestellten Objekten eine vollständige 
und geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des 
Landkreises erfolgen kann. Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach 
§§ 10 und 11 Krw-/AbfG zur ordnungsgemäßen Entsorgung belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Die ordnungsgemäße Abfallbeseitigung hat zu 
erfolgen. 
 
Im Zuge der Bau- und Betriebsphase werden Emissionen, insbesondere Staub-
, Lärm- und Schadstoffemissionen, durch den Einsatz moderner Technik sowie 
durch organisatorische Maßnahmen auf das erforderliche Mindestmaß 
reduziert. Während der Bauphase werden Maschinen und Fahrzeuge 
entsprechend dem Stand der Technik eingesetzt und emissionsarme 
Betriebsabläufe gewährleistet. 
Anfallende Abfälle werden ordnungsgemäß getrennt, gesammelt und gemäß 
den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften einer fachgerechten Entsorgung 
bzw. Verwertung zugeführt. Die Entstehung von Abfällen wird dabei auf ein 
Minimum reduziert. 
Abwässer fallen im Regelbetrieb nicht an. Ggf. während der Bauphase 
anfallende Abwässer werden ordnungsgemäß erfasst und schadlos entsorgt, 
sodass Beeinträchtigungen von Boden und Wasser ausgeschlossen werden 
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5.5.13 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie 

 
Mit dem geplanten Vorhaben wird ein Beitrag zur Nutzung erneuerbarer 
Energien geleistet, indem die Gewinnung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie ermöglicht wird. Dadurch wird der Einsatz fossiler 
Energieträger reduziert und ein Beitrag zum Klimaschutz sowie zur 
Verringerung von Treibhausgasemissionen erbracht. 
Darüber hinaus erfolgt die Nutzung der Energie effizient, da 
Photovoltaikanlagen emissionsfrei Strom erzeugen und während des Betriebs 
keine zusätzlichen Energieverbräuche verursachen. Die Anlage trägt somit zur 
nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung bei. 
 
Das Vorhaben entspricht den Zielen einer nachhaltigen Energieversorgung 
durch Nutzung erneuerbarer Energien und weist insgesamt eine hohe 
Energieeffizienz auf. 
 

5.5.14 Einhaltung der bestmöglichen Luftqualität  

Durch das geplante Vorhaben sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Luftqualität zu erwarten. Die Nutzung als Photovoltaik-Freiflächenanlage ist 
nicht mit relevanten Emissionen von Luftschadstoffen verbunden. 
 
Im Betrieb entstehen keine luftverunreinigenden Emissionen, sodass insgesamt 
von einer Einhaltung der bestmöglichen Luftqualität im Sinne der geltenden 
umweltrechtlichen Anforderungen auszugehen ist 
 

5.5.15 Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle und 
Katastrophen zu erwarten sind 

Aufgrund der Art des Vorhabens als Photovoltaik-Freiflächenanlage besteht 
keine besondere Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen. Das 
Vorhaben ist nicht mit der Lagerung oder dem Umgang mit gefährlichen Stoffen 
verbunden und weist keine störfallrelevanten Anlagenkomponenten auf. 
Potenzielle Risiken beschränken sich auf betriebsübliche Gefahren, wie 
beispielsweise technische Defekte oder Brandereignisse einzelner Anlagenteile. 
Diese sind jedoch räumlich begrenzt und können durch entsprechende 
technische Sicherheitsvorkehrungen sowie betriebliche Schutzmaßnahmen 
wirksam minimiert werden. 
Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Umwelt und Sachwerte 
infolge außergewöhnlicher Ereignisse sind daher nicht zu erwarten. 
 

5.5.16 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt 

Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben sind keine erheblichen 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt zu 
erwarten. 
Die geplante Nutzung als Photovoltaik-Freiflächenanlage ist grundsätzlich nicht 
mit erheblichen Emissionen oder gefährlichen Stoffen verbunden. 
Gesundheitsgefährdende Auswirkungen durch Lärm, Schadstoffe oder sonstige 
Belastungen sind daher nicht zu erwarten. Auch Risiken infolge von Störfällen 
oder Unfällen sind aufgrund der Art des Vorhabens als gering einzustufen. 
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Beeinträchtigungen des kulturellen Erbes sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht gegeben, da sich im Vorhabengebiet keine bekannten Bau- oder 
Bodendenkmale befinden. 
Für die Umwelt sind im Wesentlichen lokal begrenzte Beeinträchtigungen 
während der Bauphase möglich. Diese beschränken sich insbesondere auf 
temporäre Störungen von Bodenfunktionen und Lebensräumen. Durch 
geeignete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen können diese 
Auswirkungen jedoch auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. 
Insgesamt bestehen damit keine relevanten Risiken für die genannten 
Schutzgüter. 
 

5.5.17 Kumulierung mit den Auswirkungen mit benachbarten Plangebieten 

Im vorliegenden Fall sind im näheren Umfeld bereits anthropogene 
Vorbelastungen vorhanden (z. B. landwirtschaftliche Nutzung bzw. vorhandene 
Energieinfrastrukturen). Vorhabenspezifische Wirkungen beschränken sich 
jedoch überwiegend auf die unmittelbare Vorhabenfläche und weisen keine 
erheblichen räumlich übergreifenden Effekte auf. Eine relevante Überlagerung 
mit weiteren erheblichen Auswirkungen benachbarter Planungen ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. 
Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass durch das Vorhaben keine 
erheblichen kumulativen Umweltauswirkungen in Verbindung mit anderen 
Plangebieten oder Vorhaben zu erwarten sind. 
 

5.5.18 Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima und der Anfälligkeit des 
Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Das Vorhaben wirkt sich insgesamt klimatisch positiv aus und weist keine 
besondere Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels auf. 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen infolge der eingesetzten Techniken 
und Stoffe sind insgesamt nicht zu erwarten. 
 

5.5.19 Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Durch den Einsatz moderner, den einschlägigen technischen Standards 
entsprechender Anlagen sowie durch geeignete Schutzvorkehrungen (z. B. 
regelmäßige Wartung und Überwachung der technischen Komponenten) 
werden mögliche Risiken minimiert. Eine sachgerechte Handhabung, Lagerung 
und Entsorgung von Betriebsstoffen erfolgt gemäß den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften, sodass Beeinträchtigungen von Boden, Wasser und Luft 
ausgeschlossen werden können. 

6. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Für die Bebauungsplanung sind nur die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG relevant.  
Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind im Einzelnen das 
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG), das Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und 
das Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG).  
Die in der FFH-RL und der Vogelschutz-RL vorgegebenen 
artenschutzrechtlichen Verbote wurden im § 44 BNatSchG aufgenommen, 
sodass bei der Prüfung artenschutzrechtlicher Anforderungen das BNatSchG 
maßgeblich ist.  
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Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 
nicht durch Bebauungspläne ausgelöst. Zu einem Verstoß gegen die 
artenschutzrechtlichen Verbote kommt es erst durch die Realisierung einzelner 
Bauvorhaben.  
Daher ist es Aufgabe der Gemeinde bereits auf Ebene der Bebauungsplanung 
zu prüfen, ob vorgesehene Festsetzungen den artenschutzrechtlichen Verboten 
entgegenstehen.  
Die artenschutzrechtlichen Verbote sind nicht abwägungsfähig, da es sich 
hierbei um gesetzliche Anforderungen handelt.  
Werden solche Verbotsbestände für Vorhaben im Rahmen der 
Bebauungsplanung erfüllt, ist nach § 45 Abs. 7 BNatSchG die Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung durch die zuständigen Naturschutzbehörden 
erforderlich.  
 
Die Grundlage für die Aussagen zum Artenschutz ist die Faunistische 
Bestandserfassung und der Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) als 
Beitrag zum Umweltbericht für den Bebauungsplan Nr. 6 als 
vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde Groß Teetzleben, erstellt 
durch COMPUWELT-BÜRO, Schwerin, erstellt 2023, überarbeiteter Stand: 
März 2026.  
 
Die Bewertung für geschützte Arten erfolgte in dem gesonderten 
Artenschutzfachbericht. Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind unzulässig. Die 
Unterlagen sind der unteren Naturschutzbehörde bereitzustellen. 

6.1 Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung 

Eingriffe gemäß § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
Es besteht die Verpflichtung für Verursacher von Eingriffen, vermeidbare 
Beeinträchtigungen zu unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch geeignete Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auszugleichen oder zu ersetzen. „Eine Beeinträchtigung gilt als ausgeglichen, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in 
gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Eine 
Beeinträchtigung gilt als ersetzt, wenn und sobald die beeinträchtigten 
Funktionen des Naturhaushalts im betroffenen Naturraum in gleichwertiger 
Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet 
ist“ (§ 15 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BNatSchG). 
Die „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE)“ von 2018 
bilden die Grundlage für ein einheitliches Vorgehen bei der rechtlichen 
Bewertung von Eingriffen in den Naturschutz. 
 
Die Anforderungen an die Eingriffs-/Ausgleichsregelung, an den Umweltbericht 
und an die Ersatzmaßnahmen werden beachtet. Die Anforderungen sind zu 
berücksichtigen. 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden abgestimmt. 
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Die Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung erfolgte durch COMPUWELT-BÜRO, 
Schwerin; Stand 04.05.2026 (Landschaftspflegerischer Begleitplan für die 
Errichtung von PV-FFA im Vorhabengebiet Groß Teetzleben). Es wird hiermit 
darauf verwiesen. 
 
Eingriffsregelung (BNatSchG): Die Errichtung einer PV-FFA gilt als Eingriff in 
Natur und Landschaft gemäß §§ 13 ff. BNatSchG. Dies bedeutet, dass 
vermeidbare Beeinträchtigungen unterlassen und unvermeidbare 
Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen kompensiert 
werden müssen. 
 
Für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgte eine umfangreiche 
Bewertung der Planungssituation im Auftrag der Erneuerbare Energien 
Teetzleben GmbH & Co. KG entsprechend den Hinweisen zur Eingriffsregelung 
Mecklenburg – Vorpommern (HzE, 2018) sowie dem Erlass: Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 2011. 
 
Die Bilanzierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
Windenergieanlagen sollen in den jeweiligen Beteiligungsverfahren und 
Antragsverfahren erfolgen. Hier geht es maßgeblich um die Eingriffe durch PV-
Anlagen. 
 
In der Begründung wird maßgeblich auf die Verwendung der entsprechenden 
Erlasse für die Regelung zu Windenergieanlagen verwiesen. Die im Bestand 
vorhandenen Windenergieanlagen werden beachtet. Zulässige zukünftige 
Entwicklungen sind dann im Zuge des Bauantrags- und 
Baugenehmigungsverfahrens neu zu bewerten.  
 
Die Abstände zum Wald werden beachtet, zu Randstrukturen werden sonstig 
Abstände beachtet. Die Abstände zu Heckenpflanzungen werden entsprechend 
berücksichtigt. Weitergehende Biotopstrukturen sind nicht zu beachten.  
 
Batteriespeicher werden nur als Nebenanlagen beachtet. Eine gesonderte 
Abgrenzung des Batteriespeichers erfolgt nicht. Hier wird deshalb auch keine 
gesonderte Bilanz vorgenommen. Maßgeblich geht es um die PV-Anlagen. Die 
Bilanz für Batteriespeicher soll dann entsprechend des Vorhabenplanes 
vorgenommen werden. 

6.2 Kompensationsbedarfsberechnung 

Die Bestimmung des Flächenäquivalents für die Beeinträchtigung einer WEA 
auf den Naturhaushalt ist in erster Linie eine unmittelbare und mittelbare 
Beeinträchtigung der Habitate/ Biotope in Verbindung mit dem Funktionsverlust 
infolge der Vorhabenausführung. Neben dem Biotopverlust durch Versieglung 
sind im konkreten Fall jedoch die Lebensraumverluste von bodenbrütenden 
Arten zu berücksichtigen. Dies betrifft im Vorhabengebiet die Vogelarten 
Feldlerche und Flussregenpfeifer. Es ist zwar nicht auszuschließen, dass die 
Zwischenräume der Modulreihen auch teilweise von Feldlerchen als Brutplatz 
genutzt werden. Die Erfahrungswerte in anderen PV-Anlagen zeigen hier 
jedoch nur einen geringen Wirkungsgrad. 
So sind im Umfeld des Vorhabengebietes Ackerflächen zugunsten der 
Ansprüche der beiden Zielarten umzugestalten. 
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6.3 Kompensationsbedarf-Bilanz 

Der naturschutzfachlich erforderliche Kompensationsbedarf der geplanten PV-
FFA beträgt gerundet 14 ha (1 ha je Brutpaar Feldlerche). Diese können bei 
artgerechter Umsetzung aber als bereits durch die generellen Erfordernisse von 
267.600 m2 FÄ kompensiert gelten. 

6.4 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

6.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Im Hinblick auf diverse Vogelarten sind Bauzeitenregelungen einzuhalten, um 
Verbotstatbestände auszuschließen. Dies betrifft vor allem eine Tötung von 
Individuen bzw. das Zerstören von Nistplätzen während der Brutzeit. Daher 
müssen die Arbeiten außerhalb der Brutzeiten (01.03 bis 15.07.) durchgeführt 
werden. Da die Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln deutlich durch die 
jeweilige Witterung beeinflusst werden, können Beginn und Ende der 
Entwicklungsphasen in unterschiedlichen Jahren stark variieren. Daher sollten 
ggf. Abweichungen von der generellen Bauzeitenregelung möglich sein. 
Räumlich begrenzte Ausnahmen können nach fachgutachterlicher Überprüfung 
in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde (STALU Dezernat 45) 
ermöglicht werden, wenn der vorzeitige Baubeginn als unbedenklich 
eingeschätzt wird. 
Im Bereich der Annäherung des Baus der PVA an die Gehölze (Einzelbäume, 
Baumhecken, Gebüsch) sind die technischen Arbeiten so auszuführen, dass es 
zu keinen zusätzlichen Beeinträchtigungen kommt und der Gehölzbestand 
vollständig erhalten bleibt.  

6.5 Kompensationsmaßnahmen 

6.5.1 Ausgleichsmaßnahmen (innerhalb des Plangebietes) 

Das LUNG M-V empfiehlt keine Kompensationsmaßnahmen im unmittelbaren 
Umfeld von WEA (mind. 300 m) wegen der Erhöhung der ökologischen 
Attraktivität für Greifvögel und Fledermäuse und der damit verbundenen 
Erhöhung der Gefahr des Vogelschlages. Da im Vorhabengebiet jedoch bereits 
derartige WEA bestehen, ist die Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen, 
die insbesondere die Vogelwelt tangieren auch nachträglich ausgeschlossen. 
 

6.5.2 Kompensationsmaßnahmen (außerhalb des Plangebietes) 

Ablenk-Nahrungsflächen Rotmilan 
In einer Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhabengebiet wurde im Jahr 
2024 eine Ansiedlung eines Brutpaares der Rotmilane unmittelbar westlich der 
damals geplanten WEA dokumentiert. Als Ablenk-Nahrungsflächen wurde ein 
Areal etwa 1,5 km NW des WEA-Feldes bereitgestellt. Es umfasst 9,12 ha 
bisherigen Intensivgrünlands und ist auch von der Fläche her für den Ausgleich 
hinreichend. Eine weitere Kompensation ist so nicht mehr erforderlich3. 
 
Kompensation der Versiegelung 
Aus bestehenden Ackerflächen werden durch Umwandlung dieser durch 
spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-typischem Saatgut in 

 
 
3 Quelle: COMPUWELT-BÜRO SCHWERIN (2026): Landschaftspflegerischer 
Begleitplan für die Errichtung von PV-FFA im Vorhabengebiet Groß Teetzleben, Stand 
04.05.2026 
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Grünland mit einer dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als Mähwiese 
Kompensationsleistungen erbracht. Der Kompensationswert ist hier zwischen 
3,0 und 3,1 (bis 4,0 zulässig) anzusetzen. So ist eine Fläche von 8,63-8,92 ha 
als Ersatzmaßnahme auszuweisen. Hier stellt der Vorhabenträger das ihm 
verfügbare Flurstück Groß Teetzleben, Flur 1, Flurstück 82 mit einer Größe von 
8,79 ha zur Verfügung. Die genaue Darstellung der Lage und Beschreibung der 
Maßnahme wird unter Punkt 8.4 des Umweltberichts dargestellt sowie im 
gutachterlichen Landschaftspflegerischen Begleitplan. 
 
Kompensationsmindernde Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung der zwei Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ und des „Hofsees“ Kaluberhof vorgesehen. Das Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ befindet sich ca. 400 m nördlich der Ortslage Klein Teetzleben. Das 
Gewässer selbst ist gemäß § 20 NatSchAG M-V ein gesetzlich geschütztes 
Biotop (Nr. DEM19129) und ist teilweise verlandet. Der Ausbau soll die 
Biodiversität verbessern und zudem die Nutzung als Angelteich für den 
Angelsportverein Teetzleben e.V. ermöglichen. 
 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung des „Hofsees“ vorgesehen. Der 
„Hofsee“ befindet sich nördlich des Ortsteiles Kaluberhof. Der im Nordwesten 
liegende Nebenarm des Sees ist teilweise verlandet. Auch hier ist der Ausbau 
des Gewässers und die Nutzung durch den Angelverein vorgesehen. 

6.6 Eingriffs- Ausgleichs-Bilanz 

Durch die Kompensationsmaßnahmen einer Umwandlung von Ackerland in 
Dauergrünland sowie die Berücksichtigung einer bereits realisierten Umsetzung 
der Ausweisung von Nahrungsflächen zugunsten des Rotmilans sind die 
Eingriffsfolgen kompensiert. Die Umsetzung der Umgestaltung der Ackerflächen 
sind vor Baubeginn umzusetzen (CEF-Maßnahme). 
 
Die Bilanzierung der Eingriffe für die Errichtung von Batteriespeichern, die als 
Nebenanlagen dienen, soll entsprechend des Vorhabens erfolgen. Nach 
diesseitiger Auffassung ist insbesondere unter Berücksichtigung des zugrunde 
gelegten Vorhabenplanes davon auszugehen, dass der Eingriff hinreichend 
ermittelt wurde und ausreichend Ausgleich und Ersatz durchgeführt wird. 
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7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

7.1 Vorkehrungen und Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
Minimierung 

Schutzgut Wasser 
Maßnahmen in der Bauphase 
- Verwendung ausschließlich wasserunschädlicher Baustoffe, Hilfsstoffe und 

Materialien, die für den Einsatz in Wasserschutzgebieten geeignet sind. 
- Lagerung wassergefährdender Stoffe (z. B. Kraftstoffe, Öle) nur in 

geeigneten, dichten Auffangsystemen und außerhalb sensibler Bereiche. 
- Durchführung von Betankungs- und Wartungsarbeiten möglichst außerhalb 

des Wasserschutzgebietes oder unter besonderen Sicherungsmaßnahmen. 
- Einsatz technisch einwandfreier Maschinen und Geräte zur Vermeidung von 

Leckagen und Tropfverlusten. 
- Minimierung von Erdarbeiten und Vermeidung großflächiger Bodenabträge, 

um schützende Deckschichten zu erhalten. 
- Bevorzugung flachgründiger Bauweisen (z. B. Ramm- oder 

Schraubfundamente), soweit wasserwirtschaftlich verträglich. 
- Fachgerechter und getrennter Umgang mit Bodenaushub sowie 

Wiederherstellung der Bodenstruktur nach Abschluss der Bauarbeiten. 
- Durchführung einer fachlichen Bauüberwachung (Umwelt- bzw. 

Wasserschutzüberwachung) einschließlich Dokumentation der 
Maßnahmen. 

- Vorhaltung von ausreichenden Sofortmaßnahmen zur Havariebekämpfung 
(z. B. Ölbindemittel). 

- Die allgemeinen Hinweise der unteren Wasserbehörde des LK MSE sind zu 
beachten. 

 
Schutzgut Tiere4: 
- Die Ermittlung des Kompensationserfordernisses für die Schutzgüter 

Fauna/Flora ist in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) 
detailliert zu beschreiben. 

- Zur Vermeidung von Störungen während der Brutzeit der 
planungsrelevanten Vogelarten sollte die technische Ausführung des 
Wegebaus als auch die Montage der PV-FFA möglichst am 15.07. eines 
Jahres beginnen und vor dem 15.03. des Folgejahres abgeschlossen sein. 
Werden zusätzliche Bauwochen benötigt, ist eine Ökologische 
Baubegleitung notwendig. Die Ausweitung des Bauzeitraumes bedarf der 
Zustimmung der Genehmigungs-behörde des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte. In diesem Fall ist die fachliche Begleitung 
des Baus durch einen naturschutzfachlich erfahrenen Experten in 
Zusammenarbeit mit der Genehmigungsbehörde erforderlich. 

- Die vorhandenen Gehölzstrukturen, Waldränder, Hecken, Saumstrukturen, 
Einzelgebüsche, Höhlenbäume und Brutwaldbereiche sind dauerhaft zu 
erhalten und vor Beeinträchtigungen durch Module, Zuwegungen, 
Lagerflächen und Baustellenverkehr zu schützen. 

 
 
4 Quelle: COMPUWELT-BÜRO Schwerin (2023). Spezieller Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag, Arbeitsstand 23. März 2026 
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- Im Bereich des Baumfalken-Brutplatzes westlich des Vorhabengebietes 
sind Eingriffe in den Brutwald sowie in potenzielle Horstbäume 
auszuschließen. Vor Baubeginn ist eine Besatzkontrolle durchzuführen; bei 
aktueller Brut sind störungsintensive Arbeiten im Horstumfeld bis zum 
Abschluss der Brut auszusetzen. 

- Für Feldlerche, Heidelerche und Grauammer ist der Verlust bzw. die 
funktionale Entwertung von Brutlebensräumen durch geeignete 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) zu kompensieren. Geeignet 
sind insbesondere die Neuanlage bzw. Entwicklung von extensiv 
bewirtschafteten Offenlandhabitaten, Brachen, lückigen Ackerstrukturen, 
Ackerrand- und Saumstreifen sowie Extensivgrünland im räumlichen 
Zusammenhang mit den betroffenen Revieren. 

- Bei der Modul- und Zuwegungsplanung sind die randlich gelegenen 
Brutreviere und Habitatstrukturen von Neuntöter, Bluthänfling, Feldsperling 
und Star zu berücksichtigen. Insbesondere dürfen Brut- und 
Ansitzstrukturen nicht beseitigt oder funktional entwertet werden. 

- Die bestehenden Grund- und Oberflächenwasser-Verhältnisse sind an den 
Modulstandorten auch während der Bauphase zu garantieren und zu 
sichern. 

- Die Maßnahmen der Umgestaltung der Ackerflächen sind vor Baubeginn 
umzusetzen (CEF-Maßnahme). 

 
Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt: 
- Im Bereich der Annäherung des Baus der PVA an die Gehölze 

(Einzelbäume, Baumhecken, Gebüsch) sind die technischen Arbeiten so 
auszuführen, dass es zu keinen zusätzlichen Beeinträchtigungen kommt 
und der Gehölzbestand vollständig erhalten bleibt. 

- Festsetzung Grünflächen; Maßnahmeflächen 
- Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten Flächen sind dauerhaft zu 

erhalten. Die Flächen stellen gemäß § 20 NatSchAG M-V geschützte 
Biotope dar. Gehölze sind bei Abgang artengleich zu pflanzen. 

- Soweit nicht anders geregelt, sind die Pflanzmaßnahmen spätestens in der 
Pflanzperiode nach Fertigstellung der Photovoltaik-Freiflächenanlage 
abzuschließen. 

- Zum Schutz und Erhalt von Bäumen sind im Rahmen von 
Leitungsverlegungen sowie der Errichtung der baulichen Anlagen die aktuell 
geltenden, gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien einzuhalten und ggf. 
erforderliche Schutzmaßnahmen umzusetzen. 

 
Schutzgut Boden 
- Der Zufahrtsweg ist auf einer Breite von maximal 4,50 m teilversiegelt, d.h. 

mit wasserdurchlässigem Bodenbelag und Unterbau (z.B. 
wassergebundene Decken) herzustellen; ausgenommen sind von dieser 
Flächenbegrenzung Kurven und Stellbereiche sowie Flächen, 
Befestigungen für technische Nebenanlagen. 

- Einsatz einer bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) gemäß DIN 19639 zur 
fachlichen Begleitung aller bodenrelevanten Maßnahmen;  

- Erstellung und Umsetzung eines Bodenschutzkonzeptes im 
nachgelagerten Verfahren zur Sicherung und Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen;  

- Minimierung des Flächenverbrauchs sowie Beschränkung der Versiegelung 
auf das zwingend erforderliche Maß; 
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- schonender Umgang mit dem Oberboden (Abtrag, getrennte Lagerung 
nach Bodenarten und Wiedereinbau); 

- Vermeidung von Bodenverdichtungen durch geeignete Bauverfahren, 
witterungsangepassten Maschineneinsatz und Nutzung vorhandener 
Wege; 

- Rückbau und Rekultivierung temporär beanspruchter Flächen nach 
Abschluss der Bauarbeiten;  

- ordnungsgemäßer Umgang mit belastetem Bodenmaterial entsprechend 
den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsrechts;  

- Vermeidung von Stoffeinträgen und Bodenverunreinigungen durch 
sachgerechten Umgang mit Betriebsstoffen. 

 

7.2 Maßnahmen zum Ausgleich von nachteiligen Umweltauswirkungen 

7.3 Interne Ausgleichsmaßnahmen 

Das LUNG M-V empfiehlt keine Kompensationsmaßnahmen im unmittelbaren 
Umfeld von WEA (mind. 300 m) wegen der Erhöhung der ökologischen 
Attraktivität für Greifvögel und Fledermäuse und der damit verbundenen 
Erhöhung der Gefahr des Vogelschlages. Da im Vorhabengebiet jedoch bereits 
derartige WEA bestehen, ist die Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen, 
die insbesondere die Vogelwelt tangieren auch nachträglich ausgeschlossen. 
 
669.000 m² EFÄ (Ausgangsfläche mit Kompensationserfordernis) sind für die 
Versiegelung/ Überbauung und Biotopbeeinträchtigung zu beachten. 
 
Innerhalb des Plangebietes kann ein Teil des Eingriffs durch einen sogenannten 
In-sich-Ausgleich kompensiert werden. Dieser interne Ausgleich umfasst 
267.600 m² EFÄ, die durch die Entwicklung extensiven Grünlands auf den 
Modulzwischenflächen aufgewertet werden. Der Kompensationsbedarf infolge 
des Eingriffs beträgt insgesamt 401.400 m² KFÄ. 

7.4 Externe Ausgleichsmaßnahmen (außerhalb des Plangebietes) 

Ablenk-Nahrungsflächen Rotmilan 
In einer Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhabengebiet wurde im Jahr 
2024 eine Ansiedlung eines Brutpaares der Rotmilane unmittelbar westlich der 
damals geplanten WEA dokumentiert. Als Ablenk-Nahrungsflächen wurde ein 
Areal etwa 1,5 km NW des WEA-Feldes bereitgestellt. Es umfasst 9,12 ha 
bisherigen Intensivgrünlands und ist auch von der Fläche her für den Ausgleich 
hinreichend. Eine weitere Kompensation ist so nicht mehr erforderlich5. 
 
Kompensation der Versiegelung 
Der Kompensationsbedarf infolge des Eingriffs beträgt insgesamt 401.400 m² 
KFÄ. Aus bestehenden Ackerflächen werden durch Umwandlung dieser durch 
spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-typischem Saatgut in 
Grünland mit einer dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als Mähwiese 
Kompensationsleistungen erbracht. Der Kompensationswert ist hier zwischen 

 
 
5 Quelle: COMPUWELT-BÜRO SCHWERIN (2026): Landschaftspflegerischer 
Begleitplan für die Errichtung von PV-FFA im Vorhabengebiet Groß Teetzleben, Stand 
04.05.2026 
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3,0 und 3,1 (bis 4,0 zulässig) anzusetzen. So ist eine Fläche von 8,63-8,92 ha 
als Ersatzmaßnahme auszuweisen. Hier stellt der Vorhabenträger das ihm 
verfügbare Flurstück Groß Teetzleben, Flur 1, Flurstück 82 mit einer Größe von 
8,79 ha zur Verfügung. 
 

 
Abb. 13: Abb. 5: Lage der Ausgleichsfläche (grün) in Relation zur Vorhabenfläche (rot) 
(Quelle: Landschaftspflegerischer Begleitplan, COMPUWELT-BÜRO SCHWERIN (2026)) 

 
Gemäß HzE M-V 2018 ist das Flurstück entsprechend Maßnahme 2.31 
„Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen“ umzugestalten: 
 
Anforderungen für Anerkennung der Fläche:  
- Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt  
- Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung eines der 

nachfolgend aufgeführten Kriterien: Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, 
Puffer zu geschützten Bio-topen, Förderung von Zielarten  

- dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat  
- Walzen und Schleppen nicht im Zeitraum vom 1.März bis zum 15. 

September  
- dauerhaft kein Einsatz von Düngemitteln oder PSM  
- Ersteinrichtung durch Selbstbegrünung oder Einsaat von bis zu 50% der 

Maßnahmenfläche mit regional- und standorttypischem Saatgut 
(„Regiosaatgut“)  

- Mindestbreite 10 m  
- Vorlage eines auf den Standort abgestimmten Pflegeplanes und Ermittlung 

der anfallenden Kosten zur Gewährleistung einer dauerhaften Pflege 
einschl. der Kosten für Verwal-tung und Kontrolle  

- Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege:  
- Entwicklungspflege durch Aushagerungsmahd auf nährstoffreichen und 

stark gedüngten Flächen im 1.-5. Jahr zweimal jährlich zwischen 1. Juli und 
30. Oktober mit Abfuhr des Mähgutes  

- Bei vermehrtem Auftreten des Jakobs-Kreuzkrautes oder anderer 
Problempflanzen sollen mit der uNB frühere Mahdtermine vereinbart und 
durchgeführt werden  

- Vorgaben zur Unterhaltungspflege:  
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o Mahd nicht vor dem 1. Juli mit Abfuhr des Mähgutes  
o je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre  
o Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken  
o Mindestflächengröße: 2.000 m² 

Alternativ zur Mahd der Fläche ist eine Schafbeweidung mit einem Besatz von 
max. 1,0 GVE zulässig. Die Beweidung ist ab dem 1. Juli durchzuführen. 
 
Kompensationsmindernde Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung der zwei Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ und des „Hofsees“ Kaluberhof vorgesehen. Das Gewässer „Hartwigs 
Kuhle“ befindet sich ca. 400 m nördlich der Ortslage Klein Teetzleben. Das 
Gewässer selbst ist gemäß § 20 NatSchAG M-V ein gesetzlich geschütztes 
Biotop (Nr. DEM19129) und ist teilweise verlandet. Der Ausbau soll die 
Biodiversität verbessern und zudem die Nutzung als Angelteich für den 
Angelsportverein Teetzleben e.V. ermöglichen. 
 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung des „Hofsees“ vorgesehen. Der 
„Hofsee“ befindet sich nördlich des Ortsteiles Kaluberhof. Der im Nordwesten 
liegende Nebenarm des Sees ist teilweise verlandet. Auch hier ist der Ausbau 
des Gewässers und die Nutzung durch den Angelverein vorgesehen. 
 
FAZIT: Durch die Kompensationsmaßnahmen einer Umwandlung von 
Ackerland in Dauergrünland sowie die Berücksichtigung einer bereits 
realisierten Umsetzung der Ausweisung von Nahrungsflächen zugunsten 
des Rotmilans sind die Eingriffsfolgen kompensiert. 
 

7.5 Hinweise und Empfehlungen 

- Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen laut Artenschutzrechtlichem 
Fachbeitrag für die betrachteten Artengruppen Reptilien, Amphibien, 
Insekten und Säugetiere keine grundsätzlich dem Bau von Photovoltaik-
Anlagen entgegenstehenden Ergebnisse. Als gutachterliche Empfehlung 
werden für den Erhalt der lokalen Populationen die Einrichtung von 
ausgezäunten Schneisen für die Bewegungen von Großsäugern sowie eine 
Zaunanlage mit einem Bodenabstand von 10-20 cm und ohne Stacheldraht 
vorgeschlagen. Ehemalige Feuchthabitate wie z.B. Gräben könnten zudem 
als ökologische Ausgleichsmaßnahmen renaturiert werden, sofern diese 
überhaupt betroffen sind. Grundsätzlich ist eine möglichst frühzeitige 
naturschutzfachliche Begleitung solcher Vorhaben sinnvoll. 

- Der naturschutzfachlich erforderliche Kompensationsbedarf der geplanten 
PV-FFA beträgt gerundet 14 ha (1 ha je Brutpaar Feldlerche). Diese können 
bei artgerechter Umsetzung aber als bereits durch die generellen 
Erfordernisse von 267.600 m² FÄ kompensiert gelten. 

8. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Vorhaben wird aufgrund der Ziele der Planung als alternativlos angesehen 
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9. Zusätzliche Angaben 

9.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung/ Hinweise auf Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der Angaben 

Die entsprechenden Fachgutachten und Karten- sowie Umweltportale wurden 
genutzt. WIRD ERGÄNZT 

9.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
auf die Umwelt infolge der Durchführung des Bauleitplans 

- Ökologische Baubegleitung 
- Bodenkundliche Baubegleitung 
- WIRD ERGÄNZT 

9.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt und ist 
durch wenige Gehölzstrukturen sowie bestehende Windenergieanlagen 
geprägt. Die natürliche Vielfalt von Pflanzen und Tieren ist deshalb insgesamt 
eher gering. 
Mit dem Bebauungsplan soll die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage ermöglicht werden. Ziel ist es, erneuerbare Energie zu 
erzeugen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Die Untersuchungen zeigen, dass durch das Vorhaben vor allem intensiv 
genutzte Ackerflächen betroffen sind, die bereits eine geringe ökologische 
Wertigkeit besitzen. Hochwertige Strukturen wie Wälder, Gehölze und 
geschützte Biotope bleiben erhalten und werden geschützt. 
Für Tiere und Pflanzen sind überwiegend keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten, wenn Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen eingehalten werden. 
Teilweise können sich sogar Verbesserungen ergeben, zum Beispiel durch die 
Entwicklung von extensivem Grünland, Blühflächen und Saumstrukturen. 
Auch für die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima sind keine erheblichen 
negativen Auswirkungen zu erwarten. Während der Bauphase kann es 
kurzfristig zu Störungen kommen, diese sind jedoch zeitlich begrenzt. Durch 
geeignete Maßnahmen werden Eingriffe minimiert und ausgeglichen. 
Das Landschaftsbild wird durch die Anlage verändert, ist jedoch bereits durch 
vorhandene technische Anlagen vorbelastet. Die zusätzlichen Auswirkungen 
werden deshalb als insgesamt mäßig eingeschätzt und können durch 
Begrünungsmaßnahmen teilweise ausgeglichen werden. 
Auswirkungen auf den Menschen sind gering, da sich das Gebiet nicht in 
unmittelbarer Nähe von Wohnnutzungen befindet und keine relevanten 
Belastungen zu erwarten sind. 
Das Vorhaben liegt in einem Trinkwasserschutzgebiet, daher werden 
besondere Anforderungen an den Umgang mit Stoffen und an den Bau gestellt. 
Bei Einhaltung dieser Vorgaben sind keine Beeinträchtigungen des 
Grundwassers zu erwarten. 
Insgesamt zeigt die Umweltprüfung, dass die Eingriffe durch geeignete 
Maßnahmen vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden können. 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten. 
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9.4 Referenzliste der Quellen, die für die im Umweltbericht enthaltenen 
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden 

Literatur und Arbeitshilfen 
Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in 
Mecklenburg-Vorpommern, 3. erg., überarb. Aufl. – Schriftenreihe des 
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern, Heft 2/2013. 
 
Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) Neufassung 
2018, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V, Schwerin. 
 
Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder, E. & Ssymank, A. (2006): Rote 
Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. Zweite fortgeschriebene 
Fassung 2006. ‐ Natursch. Biol. Vielf. 34, 318 S. 
 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern, www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/ 
(Zugriff 2023/2024/2025). 
 
Bewertung der Luftgütedaten des Jahres 2025, Jahresbericht zur Luftgüte 
2023, Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-
Richtlinie). 
 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie). 
 
Baumschutzkompensationserlass Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Umweltamt für Verbraucherschutz vom 15.10.2007 (ABl. Nr. 44 
vom 29.10.2007 S. 530). 
 
Geodaten und Karten 
LUNG – Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Landesamt für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/. 
 
GeoPortal.MV Mai 2026 
 
Fachgesetze 
Die Fachgesetze sind unter dem Punkt 3.1 Fachgesetze dieses Umweltberichts 
aufgeführt, worauf hiermit verwiesen wird. 
 
Fachpläne  
Die Fachpläne sind unter dem Punkt 3.2 Fachpläne dieses Umweltberichts 
aufgeführt, worauf hiermit verwiesen wird. 
 
 
 
 

http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/
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Schutzgebiete und Schutzobjekte 
Die Schutzgebiete und Schutzobjekte sind unter dem Punkt 3.3 Schutzgebiete 
und Schutzobjekte dieses Umweltberichts aufgeführt, worauf hiermit verwiesen 
wird. 
 
Gutachten und sonstige Quellen 
FEIGE, R. (2023): Biotoptypenkartierung des Untersuchungsgebietes Groß 
Teetzleben (PV‐FFA). 
CompuWelt‐Büro, Schwerin, im Auftrag der Erneuerbare Energien Teetzleben 
GmbH & Co. KG, 05.10.2023. 
 
FEIGE, R. (unter Mitarbeit von WEBER, R.) (2023): Abschlussbericht zur 
Brutbestandserhebung der Vögel im Untersuchungsgebiet Groß Teetzleben 
2023. 
CompuWelt‐Büro, Schwerin, im Auftrag der Erneuerbare Energien Teetzleben 
GmbH & Co. KG, 02.11.2023. 
 
FEIGE, R. (unter Mitarbeit von WEBER, R.) (2024): Abschlussbericht zur Zug- 
und Rastvogelerfassung im Untersuchungsgebiet Groß Teetzleben 2022/2023. 
CompuWelt‐Büro, Schwerin, im Auftrag der Erneuerbare Energien Teetzleben 
GmbH & Co. KG, 21.02.2024 
 
FEIGE, DR. K.-D. (2023): Umweltbericht zu den Erhebungen des biologischen 
Inventars im Untersuchungsgebiet Groß Teetzleben. 
CompuWelt‐Büro, Schwerin, im Auftrag der Erneuerbare Energien Teetzleben 
GmbH & Co. KG, 20.09.2023 
 
FEIGE, R. (2026): Artenschutzfachbeitrag (AFB) zur PV‐Freiflächenanlage 
Groß Teetzleben. 
CompuWelt‐Büro, Schwerin, im Auftrag der Erneuerbare Energien Teetzleben 
GmbH & Co. KG, 26.03.2026. 
 
FEIGE, R. (2026): Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) zur 
PV‐Freiflächenanlage Groß Teetzleben. 
CompuWelt‐Büro, Schwerin, im Auftrag der Erneuerbare Energien Teetzleben 
GmbH & Co. KG, 04.05.2026 
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TEIL 3 Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung, Teil 1 - Städtebaulicher Teil und Teil 2 – Umweltbericht, zur 
Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde 
Groß Teetzleben „Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“ 
wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am ………………………..gebilligt. 
 
 
 
Groß Teetzleben, den………………… 2026   (Siegel) 
 
 
 
…………………………………….. 
Frank Schwarz  
Bürgermeister 
Gemeinde Groß Teetzleben  
 
 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt nach Vorgaben der Vorhabenträger:  
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 03881 / 71 05 – 0 
Telefax 03881 / 71 05 – 50 
mahnel@pbm-mahnel.de  
 

mailto:mahnel@pbm-mahnel.de
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TEIL 4 Anlagen    

- Anlage 1: Abschlussbericht Lurche, Amphibien, Käfer, Falter u. Säugetiere 
- Anlage 2: Biotoptypen 
- Anlage 3: Brutvogelbericht 
- Anlage 4: Zugvogelbericht 
- Anlage 5: PVFFA AFB 
- Anlage 6:  Landespflegerischer Begleitplan 
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TEIL B - T E X T 
 

zur Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Groß 
Teetzleben „Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“ 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

1.1 Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage 
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 
Innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ ist 
die Unterbringung von Solarmodulen sowie den zugehörigen technischen 
Nebenanlagen zulässig.  
In dem sonstigen Sondergebiet (SO-PV) sind Nebenanlagen und Einrichtungen im 
Sinne von § 14 BauNVO (z.B. Trafostationen, Monitoring-Container, Löschwasser-
vorrichtungen) gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 
 
Es sind ausschließlich folgende Nutzungen zulässig: 
- Solarstromanlagen einschließlich ihrer Befestigung auf und in dem Erdboden, 
- technische Einrichtungen und Anlagen zum Betrieb der Solarstromanlagen z.B. 

Wechselrichter, Trafostationen, DC Hauptsammler, Übergabestation, 
Stromleitungen, DC Kabel und Kabelkanäle, Kameramasten, Monitoring-Container, 

- Batteriespeicheranlagen als Nebenanlagen innerhalb des Gebietes,  
- die für die Erschließung und Wartung des Gebietes erforderlichen Wege, 
- Einfriedungen durch Zaunanlagen mit Toren. 

 
1.2 Sonstiges Sondergebiet Windenergieanlagen 
 (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 

Innerhalb der sonstigen Sondergebiete für Windenergieanlagen sind 
Windenergieanlagen mit einer Höhe von maximal 260 m über den Bezugspunkt 
zulässig.   
 

1.3 Sonstiges Sondergebiet Windenergieanlagen und Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen 

 (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 
Innerhalb der sonstigen Sondergebiete für Windenergieanlagen und Photovoltaik-
Freiflächenanlagen sind unterhalb der Rotorblätter die Nutzungen gemäß 1.1 dieser 
Festsetzungen zulässig, sofern der Betrieb der Windenergieanlagen nicht 
beeinträchtigt ist.  
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 und 19 BauNVO) 
 
2.1. Die maximal zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,6. Maßgebend für die Ermittlung der 

zulässigen Grundflächenzahl ist die jeweils zugehörige Grundstücksfläche des 
Baugebietes.  
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2.2. Die maximale Höhe der Windenergieanlagen darf 260,00 m betragen. Die 
Höhenfestsetzungen beziehen sich auf die Höhenlage der natürlichen 
Geländeoberfläche, die gemäß Lage- und Höhenplan der Plangrundlage gilt.  

 
2.3 Die maximal zulässige Höhe der Oberkante eines Solarmoduls beträgt 3,50 m über 

Oberkante des Geländes, das von dem jeweiligen Modul überdeckt wird. Der minimale 
Abstand der Solarmodule über der Geländeoberfläche beträgt 0,8 m. 

 Die maximal zulässige Höhe der Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Transformatoren, 
Schaltanlagen) sind bis zu 4,50 m über Oberkante des Geländes zulässig. Für 
technische Anlagen zur Überwachung (Kameramasten) ist eine Überschreitung der 
festgesetzten Maximalhöhe bis zu einer Höhe von 8,00 m über Oberkante Gelände 
zulässig.  
Die Höhenfestsetzungen beziehen sich auf die Höhenlage der natürlichen 
Geländeoberfläche, die gemäß Lage- und Höhenplan der Plangrundlage gilt.  
 

2.4 Die maximal zulässige Höhe der Batteriespeicher darf 5,00 m über Oberkante des 
Geländes betragen. Die Höhenfestsetzungen beziehen sich auf die Höhenlage der 
natürlichen Geländeoberfläche, die gemäß Lage- und Höhenplan der Plangrundlage 
gilt.  

   
3. Überbaubare Grundstücksfläche 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Die 
überbaubaren Grundstücksflächen sind unterhalb der Windenergieanlagen und der 
Solarmodule als extensives Grünland zu nutzen und zu unterhalten. 
 

4. Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 
 

Nebenanlagen sind nur zulässig, sofern sie dem Betrieb der Hauptanlagen dienen und 
diesen Anlagen deutlich zugeordnet sind. 
 

5. Flächen für Versorgungsanlagen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)  
 
 Die Flächen für Versorgungsanlagen sind für die Hauptversorgungstrassen der 

vorhandenen Freileitung festgesetzt.  
 
6. Führung von Versorgungsleitungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 

Die Verlegung von ober- und unterirdischen Erdkabeln ist im gesamten 
Geltungsbereich zulässig.  

 
7. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten  
 (§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
  

Bereiche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL-R) werden zugunsten der Ver- und 
Entsorger in der erforderlichen Breite in der Planzeichnung festgesetzt. Das Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht (GFL-R) umfasst die Befugnis des Versorgungsträgers, 
unterirdische Versorgungsleitungen zu verlegen und zu unterhalten. Wegetrassen, die 
eine öffentliche Verbindungsfunktion übernehmen, werden mit einem Nutzungsrecht 
für die Allgemeinheit belegt.  
Eine Bepflanzung der Fläche mit Bäumen und Sträuchern sowie das Errichten von 
baulichen Anlagen ist unzulässig. 
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8. Festsetzung zum Schutz vor Blendwirkungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 

Maßnahmen zum Schutz von Blendwirkungen sind im Rahmen des 
Bauantragsverfahrens zu regeln.  
 

9. Höhenlage 
(§ 9 Abs. 3 BauGB) 

 
Als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage gilt die Höhenlage der natürlichen 
Geländeoberfläche gemäß Plangrundlage des Bebauungsplanes, erstellt durch das 
Vermessungsbüro Frank Sauder mit dem Lagebezug ETRS89/UTM33 und dem 
Höhenbezug DHHN2016 vom 03.04.2025.  

 
II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER 

ANLAGEN  
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 Abs. 1 LBauO M-V) 

 
1. Einfriedungen 
  

Einfriedungen sind mit maximal 2,00 m Höhe einschließlich Übersteigschutz bezogen 
auf das natürliche Gelände zulässig. Zwischen Geländeoberfläche und Unterkante 
Zaun ist ein durchgängiger Durchlass von mindestens 10 cm und maximal 20 cm 
freizuhalten. Zaunsäulen sind nur als Einzelfundamente zulässig. Streifenfundamente 
und durchlaufende Zaunsockel sind unzulässig. Diese Einfriedungen müssen für 
Kleintiere durchlässig sein.  
 

III. GRÜNFLÄCHEN; PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND 
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 und § 9 Abs. 1a BauGB) 
 
1. Grünflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
Die innerhalb des Plangebietes festgesetzten privaten Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung Wiese sind als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege, 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu entwickeln. Es sind extensive 
Wiesenflächen entsprechend der Festsetzung unter 2.1 anzulegen. 
Die extensiv zu pflegenden Mähwiesen sind durch Einsaat mit standortgerechtem, 
autochthonem Saatgut oder durch sukzessive Selbstbegrünung herzustellen. Es 
erfolgt zweimal jährlich eine Mahd. Die Fläche ist maximal zweimal jährlich zu mähen 
(1. Mahd ab dem 1. Juli, 2. Mahd im Oktober) und das Mahdgut ist jeweils 
abzutransportieren. Eine Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. Alternativ zur Mahd der Fläche ist eine 
Schafbeweidung mit einem Besatz von max. 1,0 GVE zulässig. Die Beweidung ist ab 
dem 1. Juli durchzuführen. 
 

2. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs. 1a BauGB) 

 
2.1 Kompensationsmindernde Maßnahme 

Auf den Flächen innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung 
„Photovoltaik“ sind die Zwischenmodulflächen und die überschirmten Flächen als 
extensiv gepflegte Mähwiese zu entwickeln. Die Ersteinrichtung der Grünfläche erfolgt 
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durch Einsaat mit standortgerechtem, autochthonem Saatgut oder durch sukzessive 
Selbstbegrünung.  
Es erfolgt zweimal jährlich eine Mahd. Die Fläche ist maximal zweimal jährlich zu 
mähen (1. Mahd ab dem 1. Juli, 2. Mahd im Oktober) und das Mahdgut ist jeweils 
abzutransportieren. Eine Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. Alternativ zur Mahd der Fläche ist eine 
Schafbeweidung mit einem Besatz von max. 1,0 GVE zulässig. Die Beweidung ist ab 
dem 1. Juli durchzuführen. 

 
2.2 Maßnahmen zur Oberflächengestaltung 

Der Zufahrtsweg ist auf einer Breite von maximal 4,50 m teilversiegelt, d.h. mit 
wasserdurchlässigem Bodenbelag und Unterbau (z.B. wassergebundene Decken) 
herzustellen; ausgenommen sind von dieser Flächenbegrenzung Kurven und 
Stellbereiche sowie Flächen, Befestigungen für technische Nebenanlagen.  

 
3. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 
Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. Die 
Flächen stellen gemäß § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope dar. Gehölze sind bei 
Abgang artengleich zu pflanzen.  
 

4. Befristung der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 BauGB)  
 
Aufgrund der begrenzten wirtschaftlichen Laufzeit von Solar-Freiflächenanlagen wird 
eine Rückbauverpflichtung vereinbart. Unter Berücksichtigung der Laufzeiten von 
Solarfreiflächenanlagen wird - gemessen vom Zeitpunkt der Errichtung der Anlagen 
und deren vollständige Inbetriebnahme - eine maximale Nutzungsdauer von 30 Jahren 
festgelegt. Der Rückbau wird entsprechend gesetzlicher Anforderungen vertraglich im 
weiteren Planungsprozess geregelt. Als Folgenutzung ist die erneute Nutzung als 
landwirtschaftliche Fläche vorzusehen, um eine dauerhafte Umnutzung der Flächen 
nach zu vermeiden (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB). 

 
IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
  
1. Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale 
 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist gemäß § 11 DSchG Mecklenburg-Vorpommern die zuständige untere 
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 
Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege oder 
dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der 
Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die 
den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang 
der Anzeige.  
Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals 
dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 
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V. HINWEISE 
 

1. Munitionsfunde 
 

Sollten bei Tiefbauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition 
gefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und der 
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst ist zu 
benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei oder Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger Mittel 
erhält, ist nach § 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies unverzüglich den örtlichen 
Ordnungsbehörden anzuzeigen. 

 
2. Abfall und Kreislaufwirtschaft 

 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von den 
Baustellen als auch von den fertiggestellten Objekten eine vollständige und geordnete 
Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises erfolgen kann. Der 
Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach §§ 10 und 11 Krw-/AbfG zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung belasteten Bodenaushubs verpflichtet.  
 

3. Altlasten 
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden. Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen 
(Hausmüll, gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese 
Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer einer geordneten 
Entsorgung zuzuführen.  
 

4. Externe Ausgleichsmaßnahmen 
 

Ablenk-Nahrungsflächen Rotmilan 
In einer Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhabengebiet wurde im Jahr 2024 eine 
Ansiedlung eines Brutpaares der Rotmilane unmittelbar westlich der damals geplanten 
WEA dokumentiert. Als Ablenk-Nahrungsflächen wurde ein Areal etwa 1,5 km NW des 
WEA-Feldes bereitgestellt. Es umfasst 9,12 ha bisherigen Intensivgrünlands und ist 
auch von der Fläche her für den Ausgleich hinreichend. Eine weitere Kompensation ist 
so nicht mehr erforderlich. 
 
Anlagebedingtes Ausgleichserfordernis 
Der durch das Vorhaben bedingte Flächenverlust, insbesondere infolge der 

Überbauung und funktionalen Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Nutzflächen, ist im 

Sinne der Eingriffsregelung durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu 

kompensieren. 669.000 m² (Ausgangsfläche mit Kompensationserfordernis) sind 

hierbei zu beachten. 

Der Kompensationsbedarf infolge des Eingriffs beträgt insgesamt 401.400 m² 

Flächenäquivalente. Innerhalb des Plangebietes kann ein Teil des Eingriffs durch einen 

sogenannten In-sich-Ausgleich kompensiert werden. Dieser interne Ausgleich umfasst 

267.600 m² Flächenäquivalente, die durch die Entwicklung extensiven Grünlands auf 

den Modulzwischenflächen aufgewertet werden. 
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Die Ermittlung der Eingriffe durch Versiegelung von Flächen des B-Planes erfolgt 

anhand der Grundflächenzahl GRZ 0,6. Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl 

(GRZ) ist die maximal mögliche Versiegelung für die Sonstigen Sondergebiete 

vorgegeben. 

Der Eingriff ist durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Die 

Höhe des Eingriffs wurde bilanziert und die Höhe der erforderlichen Kompensation 

ermittelt. 

Der Eingriff wird durch externe Maßnahmen ausgeglichen. Die Kompensation erfolgt 

vorrangig durch die ökologische Aufwertung bislang intensiv genutzter Ackerflächen. 

Aus bestehenden Ackerflächen werden durch Umwandlung dieser durch spontane 

Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-typischem Saatgut in Grünland mit einer 

dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als Mähwiese Kompensationsleistungen 

erbracht. 

Kompensation der Versiegelung 
Aus bestehenden Ackerflächen werden durch Umwandlung dieser durch spontane 
Begrünung oder Initialeinsaat mit regional-typischem Saatgut in Grünland mit einer 
dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als Mähwiese Kompensationsleistungen 
erbracht. Der Kompensationswert ist hier zwischen 3,0 und 3,1 (bis 4,0 zulässig) 
anzusetzen. So ist eine Fläche von 8,63-8,92 ha als Ersatzmaßnahme auszuweisen. 
Hier stellt der Vorhabenträger das ihm verfügbare Flurstück Groß Teetzleben, Flur 1, 
Flurstück 82 mit einer Größe von 8,79 ha zur Verfügung.  
 
Kompensationsmindernde Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung der zwei Gewässer „Hartwigs Kuhle“ und 
des „Hofsees“ Kaluberhof vorgesehen. Das Gewässer „Hartwigs Kuhle“ befindet sich 
ca. 400 m nördlich der Ortslage Klein Teetzleben. Das Gewässer selbst ist gemäß § 20 
NatSchAG M-V ein gesetzlich geschütztes Biotop (Nr. DEM19129) und ist teilweise 
verlandet. Der Ausbau soll die Biodiversität verbessern und zudem die Nutzung als 
Angelteich für den Angelsportverein Teetzleben e.V. ermöglichen. 
 
Außerhalb des Plangebietes ist die Sanierung des „Hofsees“ vorgesehen. Der „Hofsee“ 
befindet sich nördlich des Ortsteiles Kaluberhof. Der im Nordwesten liegende 
Nebenarm des Sees ist teilweise verlandet. Auch hier ist der Ausbau des Gewässers 
und die Nutzung durch den Angelverein vorgesehen. 
 

5. Leitungsverläufe 
 
Im Planverfahren bekannt gegebene Leitungsverläufe werden beachtet. Die bekannt 
gegebenen Leitungsverläufe werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. 
 

6. Brandschutzkonzept 
 
Zur Sicherung des Brandschutzes wird zur Baugenehmigung ein Brandschutzkonzept 
erstellt. Das Brandschutzkonzept ist objektkonkret für die Vorbereitung und Umsetzung 
des Vorhabens zu nutzen. 

 
7. Blendgutachten 
 

Im Rahmen des Bauantragsverfahrens wird auf der Grundlage des konkreten 
Aufstellplanes für die PV-Anlagen bei Erfordernis ein Blendgutachten erstellt. 
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8. Vorhaben- und Erschließungsplan 
 

Zur Plandokumentation des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 der 
Gemeinde Groß Teetzleben „Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“ gehört 
auch der zugehörige Vorhaben- und Erschließungsplan.  

 
9. Artenschutzrechtliche Belange 

 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
 
Brutvögel 
Um die lokalen Populationen von Feldsperling, Grauammer und Neuntöter nicht zu 
gefährden, sind Gehölzdurchbrüche zu vermeiden. Die zentral durch das 
Vorhabengebiet führende Heckenreihe ist auf einem Streifen von mindestens 25 m als 
Brutgebiet für die Grauammer freizuhalten und Acker- bzw. Brache-Strukturen zu 
erhalten. Alternativ sind Ausgleichsmaßnahmen einzuplanen. Für die Umsiedlung des 
Flussregenpfeifer-Paares sind Habitataufwertungen entlang der umliegenden 
Gewässerläufe durchzuführen. 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände der Tötung gemäß § 44 Abs.1 Nr.1, der 
Schädigung gemäß § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG sowie der Störung gemäß § 44 Abs.1 
Nr. 2 BNatSchG ist die Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlagen darüber hinaus 
außerhalb der Brutzeit der betroffenen Arten (März-Juli) vorzunehmen. 
Für den Erhalt der lokalen Populationen werden die Einrichtung von ausgezäunten 
Schneisen für die Bewegungen von Großsäugern sowie eine Zaunanlage mit einem 
Bodenabstand von 10-20 cm und ohne Stacheldraht vorgeschlagen. 
 
Gehölzschnitt und Gehölzbeseitigung 
Der Schnitt oder die Beseitigung von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 
letzten Tag im Februar durchgeführt werden. Ausnahmen können auf Antrag von der 
zuständigen Naturschutzbehörde zugelassen werden.  
 
Allgemeine Hinweise 
Die Ermittlung des Kompensationserfordernisses für die Schutzgüter Fauna/Flora ist in 
einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) detailliert zu beschreiben. 
 
Zur Vermeidung von Störungen während der Brutzeit der planungsrelevanten 
Vogelarten sollte die technische Ausführung des Wegebaus als auch die Montage der 
PV-FFA möglichst am 15.07. eines Jahres beginnen und vor dem 15.03. des 
Folgejahres abgeschlossen sein. Werden zusätzliche Bauwochen benötigt, ist eine 
Ökologische Baubegleitung notwendig. Die Ausweitung des Bauzeitraumes bedarf der 
Zustimmung der Genehmigungs-behörde des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte. In diesem Fall ist die fachliche Begleitung des Baus durch einen 
naturschutzfachlich erfahrenen Experten in Zusammenarbeit mit der 
Genehmigungsbehörde erforderlich. 
 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen, Waldränder, Hecken, Saumstrukturen, 
Einzelgebüsche, Höhlenbäume und Brutwaldbereiche sind dauerhaft zu erhalten und 
vor Beeinträchtigungen durch Module, Zuwegungen, Lagerflächen und 
Baustellenverkehr zu schützen. 
 
Im Bereich des Baumfalken-Brutplatzes westlich des Vorhabengebietes sind Eingriffe 
in den Brutwald sowie in potenzielle Horstbäume auszuschließen. Vor Baubeginn ist 
eine Besatzkontrolle durchzuführen; bei aktueller Brut sind störungsintensive Arbeiten 
im Horstumfeld bis zum Abschluss der Brut auszusetzen. 
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Für Feldlerche, Heidelerche und Grauammer ist der Verlust bzw. die funktionale 
Entwertung von Brutlebensräumen durch geeignete vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) zu kompensieren. Geeignet sind insbesondere die 
Neuanlage bzw. Entwicklung von extensiv bewirtschafteten Offenlandhabitaten, 
Brachen, lückigen Ackerstrukturen, Ackerrand- und Saumstreifen sowie 
Extensivgrünland im räumlichen Zusammenhang mit den betroffenen Revieren. 
Bei der Modul- und Zuwegungsplanung sind die randlich gelegenen Brutreviere und 
Habitatstrukturen von Neuntöter, Bluthänfling, Feldsperling und Star zu 
berücksichtigen. Insbesondere dürfen Brut- und Ansitzstrukturen nicht beseitigt oder 
funktional entwertet werden. 
 

10. Zeitraum für die Realisierung von Anpflanzgeboten 
 

Soweit nicht anders geregelt, sind die Pflanzmaßnahmen spätestens in der 
Pflanzperiode nach Fertigstellung der Photovoltaik-Freiflächenanlage abzuschließen. 
 

11. Gehölzschutzmaßnahmen 
 

Zum Schutz und Erhalt von Bäumen sind im Rahmen von Leitungsverlegungen sowie 
der Errichtung der baulichen Anlagen die aktuell geltenden, gesetzlichen 
Bestimmungen und Richtlinien einzuhalten und ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen 
umzusetzen. 
 

12. Gewässerschutz 
 

Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaßnahme evtl. aufgefundene 
Leistungssysteme (Meliorationsanlagen in Form von Dränagerohren oder sonstige 
Rohrleitungen) sind ordnungsgemäß aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden. 
 

13. Verwendung von Pflanz- und Saatmaterial 
 

Hinsichtlich der Verwendung von Pflanz- und Saatmaterial wird auf den § 40 Abs. 1 
BNatSchG verwiesen. Dies ist durch entsprechende Zertifizierungen des 
Pflanzmaterials nachzuweisen.  

 
14. Wege für die Allgemeinnutzung  
 

Für die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (GFL-R) belegte Flächen wird für 
diejenigen, die einer öffentlichen Nutzung unterliegen, ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht für die Allgemeinheit hinterlegt. 

 
15. Folgekosten  
 

Die Anforderung an Folgekosten werden entsprechend im Durchführungsvertrag 
geregelt. Im Durchführungsvertrag werden die Kosten für die Folgekosten 
entsprechend aufgenommen und geregelt. Die Aufwendungen für öffentliche und 
private Maßnahmen in Vorbereitung und Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 6 für die „Freiflächenphotovoltaikanlage Am Bauernwald“ wird 
für öffentliche und private Maßnahmen im Durchführungsvertrag abschließend und 
final geregelt.  
 

16.  Hinweise auf Lagefestpunkte  
 

Lagefestpunkte, die sich innerhalb und am Rand des Plangebietes befinden, sind 

entsprechend Kataster- und Vermessungsgesetz M-V zu beachten und zu erhalten. 

Die gesetzlichen Regelungen sind einzuhalten.  
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